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Die vorliegende Broschüre dokumentiert die 

Ergebnisse der Veranstaltung zum Thema „Finan-

zierung der Berufl ichen Weiterbildung“, die der 

Gesprächskreises Arbeit und Soziales der Fried-

rich-Ebert-Stiftung und das WSI in der Hans-

Böck ler-Stiftung gemeinsam im Juni 2004 durch-

geführt haben.

In der informations- bzw. wissensbasierten 

Gesellschaft wird Bildung zu einem immer wich-

tigeren Faktor. Das sog. „Humankapital“ ist nicht 

nur für die Einzelnen im Hinblick auf die Berufs- 

und Lebenschancen von zentraler Bedeutung, 

sondern hat auch einen immer wichtiger wer-

denden Stellenwert für die Zukunft unserer Ge-

sellschaft. Für ein erfolgreiches Arbeitsleben 

reicht allein eine gute schulische oder berufl iche 

Ausbildung längst nicht mehr aus. Lebenslanges 

Lernen ist in einer globalisierten Wirtschaft, in 

der Wissen immer schneller veraltet, ein zentra-

ler Wettbewerbs- und Innovationsfaktor. 

Über die Notwendigkeit verstärkter  Bildungs- 

und Weiterbildungsanstrengungen herrscht zwar 

ein breiter gesellschaftlicher Konsens. Die im in-

ternationalen Vergleich eher bescheidenen Ak ti-

vitäten zur berufl ichen Weiterbildung hat er aber 

nicht befl ügeln können. Das Gegenteil scheint eher 

der Fall. Die betrieblich-berufl iche Weiterbildung 

ist rückläufi g, die von der Bundesagentur für 

Arbeit geförderten Maßnahmen wurden erheblich 

gekürzt. Neben diesen quantitativen Herausfor-

derungen zeichnet sich ein Wandel bei der Orga-

nisation von Weiterbildungsprozessen ab: Infor-

melle Weiterbildung, das Lernen in der Ar beit, 

nimmt einen höheren Stellenwert ein.

Im Mittelpunkt unserer Veranstaltung stand 

die Finanzierung der berufl ichen Weiterbildung. 

Konkret ging es um die Kosten und den Nutzen, 

sowohl für die Einzelnen als auch für die Unter-

nehmen und die öffentlichen Kostenträger. Herr 

Professor Timmermann hat uns dazu neue An-

sätze und Überlegungen vorgestellt. Wenn die 

berufl iche Weiterbildung zukünftig wegen des 

demografi schen sowie des wirtschaftlichen Struk-

turwandels eine bedeutendere Rolle bei der Be-

wältigung der bevorstehenden  wirtschaftlichen 

Herausforderungen übernehmen soll, ist die zen-

trale Frage zu klären, wer die Kosten vermehrter 

Weiterbildung tragen soll. Weiterbildungsfragen 

sind stets auch Verteilungsfragen. Dieser Zusam-

menhang spiegelt sich nicht zuletzt auch in der 

Debatte um die Hartz-Reformen und die damit 

einhergehenden Mittelkürzungen für Fort- und 

Weiterbildung wider. 

In den Unternehmen wird bei anstehenden 

Entscheidungen, Kosten zu sparen, die Aus- und 

Weiterbildung nicht mehr ausgenommen. Deut-

sche Manager neigen – im Unterschied zu Füh-

rungskräften in anderen Ländern – nach Ansicht 

von Meinungsforschern häufi ger dazu, bei zu-

rückgehenden Gewinnen am ehesten die Kosten 

für Personal und Weiterbildung zu kürzen. Mög-

licherweise stellt sich heute angesichts eines 

großen Arbeitskräfteangebots für viele Unter-

nehmen akut nicht die Notwendigkeit, in die 

berufl iche Weiterbildung ihrer Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter zu investieren. Dennoch weiß 

jeder Personalverantwortliche, wie schwierig 

und kostenaufwendig es ist, gut ausgebildetes 

und motiviertes Personal zu rekrutieren. Die Si-

tua tion erscheint paradox: Einerseits ist Lebens-

langes Lernen gefordert, andererseits wird die 

berufl iche Weiterbildung zunehmend unter Kos-

ten- und Nutzengesichtspunkten eingeschränkt. 

Fachkräftemangel ist dadurch mittel- und lang-

fristig programmiert. Zukünftige Wachstumschan-

cen stehen auf dem Spiel.

Darüber hinaus wird von den Beschäftigten 

neben dem Engagement und Interesse auch im-

mer häufi ger ein  fi nanzieller oder zeitlicher Eigen-

beitrag erwartet. Ob Lernzeitkonten ein  geeigne-

ter Ansatz sind, um die Zeit- und Kostenfragen 

anzugehen, und ob sich hier ein neues Hand-

Vorbemerkung
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lungs- und Gestaltungsfeld für die Tarifparteien 

abzeichnet, sind Fragen, denen in den vorliegen-

den Beiträgen nachgegangenen wird. 

Die Bereitschaft der Beschäftigten, in die 

eigene Qualifi zierung zu investieren, erweist sich 

insgesamt über die letzten Jahre als relativ   stabil. 

Dabei zeigen sich im Hinblick auf den Bildungs- 

bzw. Ausbildungsabschluss der Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer deutliche Unterschiede: Je höher 

die bisher erreichten Bildungsabschlüsse, desto 

höher die Motivation zur Weiterbildung.

An dieser Stelle soll jedoch noch auf einen an -

deren Aspekt hingewiesen werden: Weiterbildungs-

investitionen der Beschäftigten stehen in Konkur-

renz zu anderen Interessen, aber auch zu anderen 

Aufgaben und Pfl ichten. Dazu zwei Beispiele:

Zeitstudien weisen nach, dass trotz der all-

gemeinen Arbeitszeitverkürzung in den vergange-

nen Jahren die zeitliche Belastung insbesondere 

von hochqualifi zierten Beschäftigten zugenom-

men hat. Versteckt auf Arbeitszeitkonten häufen 

Beschäftigte Überstunden und Mehrarbeit an, 

die sie oftmals nicht ausgleichen können. Ob 

diese Zeitguthaben angesichts ihrer Arbeitsbe-

dingungen für Weiterbildung verwendet werden, 

soll  hier nur  als Frage aufgeworfen werden.

 Aber auch Aufgaben und Pfl ichten außerhalb 

der Arbeit beeinfl ussen die Weiterbildungsbereit-

schaft und die Teilnahmemöglichkeiten. Aktuelle 

Daten zeigen, dass Frauen derzeit bei der betrieb-

li chen Weiterbildung höhere Teilnahme quoten 

auf weisen als Männer. Zu befürchten ist allerdings, 

dass in dem Maße, wie Weiterbildung aus der 

betrieblichen Verantwortung stärker in die Eigen-

verantwortung der Beschäftigten übergeht, sich 

dieses Bild wandeln könnte: Frauen könn ten in 

einen stärkeren Interessenkonfl ikt zwischen dem 

Einsatz von Zeit für die berufl iche Kar riere, der 

Sicherung der Anschlussfähigkeit an technisch-

organisatorische Veränderungen oder häuslichen/

familiären Pfl ichten geraten und dann zwangsläu-

fi g eine der beiden Aufgaben ver nachlässigen.

Dr. Ursula Mehrländer

Leiterin des Gesprächskreises 

Arbeit und Soziales

der Friedrich-Ebert-Stiftung

Dr. Hartmut Seifert

Leiter der WSI in der

Hans-Böckler-Stiftung

Nach unserer Wahrnehmung rücken in der 

bildungs- und gesellschaftspolitischen Debatte 

die Finanzströme im Bildungssystem zunehmend 

ins Blickfeld. Der bisherige Mitteleinsatz für die 

unterschiedlichen Bildungsbereiche wird hinter-

fragt. Zur Zeit sind verschiedene Vorschläge in 

der Diskussion, die Mittel anders zu verteilen und 

z.B. mehr in die frühkindliche Bildung und Erzie-

hung, aber auch in die Qualifi zierung Älterer zu 

investieren. Außerdem sollen die Mittel für die 

Förderung von Spitzenleistung erhöht werden. 

Diese Debatte berührt auch  zentrale gesell-

schaftspolitische Fragen der sozialen Gerechtig-

keit und Verteilung von Chancen: In keinem Land 

ist die soziale Herkunft so entscheidend für den 

Bildungsweg und -erfolg wie in Deutschland. 

Auch im Bereich der Weiterbildung setzt sich die 

soziale Selektivität fort: Formal gering Qualifi -

zierte sind in den betrieblichen Maßnahmen 

deutlich unterrepräsentiert. Eine Bildungspolitik, 

die nicht nur wirtschaftspolitische Ziele verfolgt, 

sondern die auch auf die Verringerung gesell-

schaftlicher Ungleichheit zielt, muss die Frage 

beantworten, ob nicht eine stärkere zielgruppen-

orientierte Verteilung von Mitteln geboten ist. 

Angesichts des  globalen Wettbewerbs ist es aus 

auch eine wirtschaftspolitische Notwendigkeit, 

die Bildungsreserven und Ressourcen der Gesell-

schaft besser zu nutzen.

Hinter dem scheinbar recht spröden Thema 

„Finanzierung der Berufl ichen Weiterbildung“ 

verbirgt sich nicht nur ein Bündel inhaltlich in-

teressanter und komplexer Fragestellungen, 

sondern auch deutlicher Handlungs- und Gestal-

tungsbedarf. Mit der Publikation dieser  Broschüre 

wollen wir die Diskussion dieser Fragen in der 

Fachöffentlichkeit intensivieren und vertiefen. 

An dieser Stelle möchten wir allen Referentinnen  

und Referenten der Veranstaltung danken, dass 

sie ihre Beiträge für diese Publikation zur Ver-

fügung gestellt haben.



7

Die Notwendigkeit lebenslangen Lernens trifft 

mittlerweile auf breite Akzeptanz. Wer die damit 

verbundenen Kosten tragen soll, ist allerdings 

nicht nur unter Experten, sondern auch unter 

den wesentlichen Akteuren in diesem Bereich 

– Unternehmen, Arbeitnehmer und Staat – strit-

tig.  In  den  Beiträgen  der  Broschüre  werden 

 sowohl neuere wissenschaftliche Studien und 

Befunde sowie die jeweiligen Positionen der 

wichtigen Akteure vorgestellt.

Im Oktober 2001 wurde von der Bundesre-

gierung und vom Bundestag die Expertenkommis-

sion „Finanzierung Lebenslangen Lernens“ ein-

gesetzt. Sie legte im Juli 2004 ihren Bericht vor. 

Dieter Timmermann, Vorsitzender der Experten-

kommission, stellt in seinem Beitrag den Auftrag, 

die Herangehensweise und die Ergebnisse der 

Kommission vor. Aus Sicht der Kommission soll-

te das Verhältnis von Erstausbildung und Weiter-

bildung inhaltlich und strukturell neu justiert 

werden. Zu den Lernphasen in der Kindheit und 

der Jugendphase muss das lebenslange Lernen 

im Erwachsenenalter hinzutreten. Lebenslanges 

Lernen trägt dazu bei, die individuellen Beschäf-

tigungschancen zu erhöhen, das Wirtschafts-

wachstum zu fördern und die Teilhabermöglich-

keiten zu verbessern. Vorliegende Befunde zei-

gen, dass in Deutschland sowohl der Staat als 

auch die private Wirtschaft in den vergangenen 

20 Jahren zu wenig in Bildung und Lernen inves-

tiert haben. Im internationalen Vergleich liegen 

sowohl die Ausgaben für lebenslanges Lernen 

als auch der Anteil weiterbildungsaktiver Betrie-

be weit unter dem europäischen Durchschnitt. 

Hinzu kommt die soziale Schiefl age der betrieb-

lichen  Weiterbildungspolitik.  Die  betriebliche 

Förderung nimmt mit höherem Qualifi kations-

niveau und steigender Statusposition zu. Folglich 

wird das Lern- und Leistungspotenzial der Men-

schen in Deutschland – so eine zentrale Aussage 

des Berichts– nicht vollständig ausgeschöpft. Dies 

hat angesichts der demographischen Entwick-

lung weit reichende Konsequenzen für das Inno-

vationspotenzial  der  Gesellschaft  und  für  die 

 In no  vativität der Unternehmen. Lebenslanges 

Ler nen ist aber auch erforderlich, um die indivi-

duelle Beschäftigungsfähigkeit zu stärken. Gene-

rell gilt, dass die Chancen auf einen Arbeitsplatz 

mit dem Bildungsniveau steigen. Vor allem Frau-

en mit Kindern und Personen ohne bzw. mit 

geringer formaler Qualifi kation sowie Arbeitneh-

mer/innen in Klein- und Mittelbetrieben und 

Ausländer/innen nehmen unterdurchschnittlich 

an Weiterbildungsmaßnahmen teil. Um den Zu-

gang  für  bisher  ausgeschlossene  Gruppen  zu 

ver bessern, ist – so eine Schlussfolgerung der Ex-

pertenkommission – mehr öffentliche Förderung 

notwendig. Die Kommission verwendet einen 

breiten Finanzierungs- und Ressourcenbegriff, 

der nicht allein fi nanzielle Mittel umfasst, son-

dern auch die Lernbereitschaft, die Lernfähig-

keit, sowie Zeit und Geld und die institutionellen 

Umweltbedingungen mit in den Blick nimmt. Die 

Kommission plädiert für eine Ko-Finanzierung 

lebenslangen Lernens durch Lernende, die Ar-

beitgeber und den Staat. 

Der Beitrag von Rolf Dobischat und Hartmut 

Seifert setzt sich mit dem Konzept der Lernzeit-

konten auseinander und thematisiert in neun 

Thesen den Zusammenhang von Zeit und beruf-

licher Weiterbildung. Zeitbudget Erhebungen 

belegen, dass sich der Lernzeitaufwand vor allem 

auf die Ausbildungsphase konzentriert und mit 

zunehmendem Alter abnimmt. Der Zeitaufwand 

für Weiterbildung liegt beispielweise bei 25- bis 

45-Jährigen bei 0,19 Stunden pro Tag und nimmt 

Ruth Brandherm

Zusammenfassung 
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mit zunehmendem Alter noch weiter ab. Weiter-

bildung fi ndet zu etwa zu gleichen Anteilen in- 

beziehungsweise außerhalb der Arbeitszeit statt. 

In den Betrieben fi ndet sich zunehmend ein 

neuer Typus von Weiterbildung, der unter an de-

rem zu einer Aufl ösung der Grenzlinien zwi schen 

betrieblichem und nicht-betrieblichem Lernen 

führt. Bereits heute bilden sich viele Menschen 

in ihrer Freizeit weiter und investieren hierfür 

Zeit und Geld. Die zentrale Bedeutung von Zeit 

als Ressource für Weiterbildung fand lange Zeit 

aus der Sicht der Autoren keine ausreichende 

Beachtung. Gegenwärtig ist  umstritten, wer die 

für lebenslanges Lernen notwendige zusätzliche 

Zeit – sei es als bezahlte Arbeitszeit oder als 

Freizeit – aufbringt. Lernzeitkonten bie ten hier 

neue Anknüpfungspunkte. Sie wirken sich insge-

samt positiv auf die Weiterbildungs aktivitäten in 

Betrieben aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass Wei-

terbildung praktiziert wird, nimmt nachweislich 

zu. Die bereits existierenden Modelle sind viel-

fältig. Ihnen gemeinsam ist, dass die Betriebe die 

direkten Kosten der Weiterbildung tragen und 

die Beschäftigten einen Teil ihrer Freizeit ein-

bringen und sich damit an den Gesamtkosten 

be teiligen. Lernzeitkonten lassen sich aus unter-

schiedlichen Zeitquellen wie zum Beispiel An-

sprüchen aus Bildungsurlaubsgesetzen oder be-

stehenden tarifl ichen und betrieblichen Regelun-

gen speisen und eröffnen damit grundsätzlich 

für alle Beschäftigten einen Anspruch auf eine 

systematische berufl iche Weiterbildung. Obwohl 

Weiterbildungskonten nachweislich die Bedin-

gungen für Weiterbildung verbessern, sind vor 

allem kleinere und mittlere Unternehmen auf 

weitere Unterstützung und Be ratung angewie-

sen. 

Seit den achtziger Jahren ist Weiterbildung 

auch ein Handlungsfeld der Tarifparteien. Rein-

hold Weiß geht in seinem Beitrag auf ihre Be-

deutung und auf die bestehenden Regelungen 

ein. Die Gewerkschaften fordern vor allem eine 

stärkere Beteiligung aller Arbeitnehmer/innen 

und erweiterte Mitbestimmungsrechte der Be-

triebsräte. Von Seiten der Arbeitgeberverbände 

wird die Ausweitung tarifvertraglicher Regelun-

gen eher ablehnend und skeptisch betrachtet. 

Sie verweisen darauf, dass die betriebliche Ver-

antwortung für die berufl iche Weiterbildung auf 

die Deckung des betrieblichen notwendigen 

Qualifi zierungsbedarfs beschränkt ist. Dement-

sprechend waren tarifvertragliche Regelungen 

bisher eher die Ausnahme. Schätzungen gehen 

insgesamt von ca. 500 Vereinbarungen aus. Das 

sind weniger als 1% aller Tarifverträge in Deutsch-

land. Die geringe Anzahl und Verbreitung ist aus 

Sicht von Reinhold Weiß aber nicht nur auf die 

ablehnende Haltung der Arbeitgeberseite zurück-

zuführen, sondern ist auch Ausdruck des gerin-

gen Interesses in der Mitgliedschaft der Gewerk-

schaften. Die Gewerkschaften betrachten zudem 

Weiterbildung vorrangig als eine öffentliche Auf-

gabe und fordern vom Bund dementsprechend 

gesetzliche Regelungen. In jüngster Zeit gibt es 

Anzeichen für einen Wandel. Die ablehnende 

Position der Arbeitgeber einer größeren Bereit-

schaft gewichen, das Thema dann im Rahmen 

der Tarifpolitik aufzugreifen, wenn sich Beschäf-

tigte an der Finanzierung der Weiterbildung be-

teiligen. 

Betrachtet man die bestehenden tarifl ichen 

Vereinbarungen genauer, so sind sie in der Aus-

gestaltung vielfältig und umfassen verschiedene 

Regelungsbereiche. Es existiert z.B. kein einheit-

liches Ver ständnis von Weiterbildung. Den frühen 

Tarifverträgen liegt ein „enges“ Verständnis von 

Weiterbildung zugrunde. Neuere Verträge, wie 

zum Beispiel das Chemie-Tarif-Paket, gehen dem-

gegenüber von einem weiteren Qualifi zierungs-

begriff aus. In jüngster Zeit gewinnen Mitarbei-

ter- oder Fördergespräche zur Ermittlung des 

Weiterbildungsbedarfs an Bedeutung. Die meis-

ten Tarifverträge sehen vor, dass die Mitarbeiter 

für die Teilnahme an betrieblich erforderlichen 

Wei terbildungsmaßnahmen freigestellt werden. 

Al ler dings stößt die gewerkschaftliche Forderung 

nach einem Freistellungsanspruch für alle Be-

schäftigen bei den Arbeitgebern auf einhellige 

Ablehnung. Die Nutzung von Arbeitszeitkonten 

für Weiterbildungsmaßnahmen und damit eine 

Beteiligung der Mitarbeiter an den Kosten der 

Weiterbildung sieht Weiß als eine Möglichkeit, 
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zur Entschärfung des Konfl ikts um Kosten- und 

Freistellungsfragen. Dazu gibt es bisher nur 

wenige konkrete Regelungen und viele Fragen 

sind noch ungelöst. Die Einrichtung einer Umla-

ge zur Finanzierung eines von der Branche ge-

tragenen Fonds ist bisher nur in wenigen Tarif-

verträgen vereinbart worden. In einigen Bran-

chen (z.B. Chemie, Metall) haben sich die Tarif-

parteien auf die Einrichtung spezifi scher Service-

angebote verständigt, um dem Informations- und 

Beratungsbedarf insbesondere von kleinen und 

mittleren Unternehmen nachzukommen. Obwohl 

Reinhold Weiß im Hinblick auf die Einschätzung 

der praktischen Relevanz tarifvertraglicher Re-

gelungen zur Weiterbildung ein nüchternes Fazit 

zieht, weist er auf die Bedeutung tarifvertragli-

cher Regelungen im Hinblick auf die Themati-

sierung von Weiterbildungsfragen hin und nennt 

Aspekte, die dabei beachtet werden sollten. Je 

besser es gelingt, den betrieblichen Erfordernis-

sen und Handlungsmöglichkeiten Rechnung zu 

tragen, desto größer sind seiner Ansicht nach 

die Aussichten auf erfolgreiche Abschlüsse und 

ihre Umsetzung. 

Am Beispiel des IT-Weiterbildungssystems 

stellt Karl-Heinz Hageni die Handlungsperspek-

tiven und Anforderungen an lernende Betriebe 

aus Sicht eines Betriebsrates dar. Die durch den 

Internetboom der späten 90er Jahre befl ügelte 

starke Nachfrage nach Fachkräften der Infor-

mations- und Kommunikationstechnologie und 

posi tive Erfahrungen mit der Einführung von 

IT-Ausbildungsberufen waren wesentliche Im-

pulse für die Sozialpartner, ein neues Weiterbil-

dungssystem für die IT-Branche zu entwickeln. 

Zentrale Anforderungen bestanden darin, infor-

melle Lernprozesse zu gestalten, das Lernen im 

Prozess der Arbeit zu fördern und ein System 

der Zertifi zierung zu entwickeln. Das didaktische 

Modell „APO“ stellt die Integration von Lernen 

und Arbeiten ins Zentrum, zielt auf die Selbstor-

ganisation der Teilnehmer und unterstützt Lern-

prozesse durch intensives Coaching. Karl-Heinz 

Hageni stellt die ersten Erfahrungen vor und 

weist darauf hin, dass diese Form der Weiterbil-

dung effektiver und kostengünstiger ist als tra-

ditionelle Maßnahmen. Allerdings zeigt sich, dass 

die Bereitschaft der Unternehmen, in Weiterbil-

dung zu investieren, in konjunkturschwachen 

Zeiten eher gering ist. Aus der bisherigen Praxis 

leitet der Betriebsrat Forderungen an die Unter-

nehmen, die Betriebsräte und die Gewerkschaf-

ten ab und schlägt unter anderem Best-Practise-

Konzepte vor, die fi nanziell unterstützt werden 

sollten, um Unternehmen vom Vorteil eines sol-

chen Weiterbildungsansatzes zu überzeugen. 

Paul Benteler, Leiter für Personaldienste der 

Stahlwerke Bremen, geht von der Prämisse aus, 

dass die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit 

von Unternehmen durch permanente Verände-

rungen im Bereich der Produktionsprozesse und 

der Produkte und der sie fl ankierenden und un-

terstützenden Personal- und Organisationsent-

wicklung gesichert werden muss. Sein Unterneh-

men sieht sich auf dem Weg zum lernenden 

Betrieb. Dementsprechend hat die Personalent-

wicklung einen ambitionierten Zielkatalog für 

die Aus- und Weiterbildung und die Beteiligung 

der Mitarbeiter entwickelt. Das Unternehmen 

fi nanziert eine Vielzahl von Personalent wicklungs-

maß nahmen, fordert aber auch von den Mit ar-

beitern Engagement und einen fi nanziellen Eigen-

beitrag zur berufl ichen Weiterbildung. Das Un-

ternehmen trägt u.a. die Kosten für berufsbeglei-

tende Weiterbildungsmaßnahmen sowie Kosten 

für die Freistellung von Mitarbeitern für regelmä-

ßige Bereichsgespräche zu Sicherheits- und Quali-

täts fragen. Bei den so genannten berufsverändern-

den Maßnahmen wie zum Beispiel einer Fortbil-

dung zum Meister, trägt das Unternehmen einen 

Teil der Freistellungskosten. Die Kosten der Maß-

nahmen müssen hier von den Beschäftigten selbst 

übernommen werden. Paul Benteler formuliert vor 

dem Hintergrund seiner konkreten betrieblichen 

Erfahrungen Anforderungen an die Tarif ver trags-

parteien, die u.a. die Arbeitszeit und das Ent   gelt 

tangieren. Von der Politik fordert er  unter anderem 

eine größere Durchlässigkeit des Bildungs  sys-

tems und Qualitätssicherungsmaßnahmen. 

Aus der Sicht der Politik ergeben sich Anfor-

derungen und Handlungsperspektiven an ler-

nende Betriebe unter anderem aus dem mittel-



fristig sinkenden Arbeitskräfteangebot und der 

geringen Erwerbsbeteiligung älterer Arbeitneh-

mer/innen, aber auch aus der zu geringen Be-

teiligung so genannter Risikogruppen an Quali-

fi zierungsmaßnahmen. Am lebenslangen Lernen 

führt deshalb, so Klaus Brandner, MdB, Wirt-

schafts- und Arbeitsmarktpolitischer Sprecher 

der SPD-Bundestagsfraktion, kein Weg vorbei. 

Mit der Übernahme von Weiterbildungskosten 

für ältere Arbeitnehmer in KMUs, Jobro tation 

und anderen Förderinstrumenten hat die Bun-

desagentur für Arbeit neue Möglichkeiten für 

Betriebe bereitgestellt. Allerdings ist die Inan-

spruchnahme  derzeit  gering.  Die  mangelnde 

Ein sicht der Menschen in die Notwendigkeit und 

die Vorteile der Weiterbildung, aber auch fi nan-

zielle Restriktionen, sind aus Sicht von Klaus 

Brandner Gründe für das zu geringe Weiterbil-

dungsinteresse und die zu geringe Beteiligung. 

Tarifvertragliche und betrieblich vereinbarte Re-

gelungen, die erst in Ansätzen existieren, werden 

in den Betrieben noch zu wenig mit Leben gefüllt. 

Belegt ist, dass Arbeitszeit-/Lernzeitkonten ein 

sinnvolles Instrument sein können, um Weiter-

bildungsaktivitäten zu steigern. Auf diesem Feld 

ist seiner Ansicht nach der Gesetzgeber gefor-

dert, den Insolvenzschutz zu verbessern. Brand-

ner nennt in seinem Beitrag eine Reihe weiterer 

Ansatzpunkte für den Gesetzgeber und die Poli-

tik. Weiterbildung bleibt aber eine Aufgabe, bei 

der alle Partner – Tarifparteien, Unternehmen, 

Politik und Beschäftigte – gefordert sind.

Barbara Dorn stellt ihrem Beitrag zu den 

Handlungsperspektiven und Anforderungen aus 

der Sicht der Arbeitgeberverbände die  Kernthese 

voran, dass sich Aus- und Weiterbildung am je-

weiligen Bedarf orientieren und lohnen muss. 

Eine enge staatliche Regulierung in diesem Be-

reich wird von der Arbeitgeberseite abgelehnt. 

Das Engagement der Unternehmen ist vielfältig. 

Die Anpassung der Beschäftigten an technisch-

organisatorische Veränderungen steht dabei im 

Vordergrund. Die Investitionen der Wirtschaft in 

Aus- und Weiterbildung sind hoch. Jährlich trägt 

die Wirtschaft mit 17 Milliarden Euro zur Finan-

zierung der Weiterbildung bei. Barbara Dorn 

sieht die Betriebe in der Verantwortung, die 

Kosten für Weiterbildungsmaßnahmen, die be-

trieblich veranlasst sind und den betrieblichen 

Qualifi zierungsbedarf decken, zu tragen. Aller-

dings sollten auch die Beschäftigten z.B. durch 

das Einbringen von Zeitanteilen einen Beitrag 

leisten. Weitere tarifvertragliche Regelungen sind 

aus Sicht der Arbeitgeberverbände  ausschließlich 

im Zusammenhang mit einer weiteren Flexibili-

sierung der Arbeitszeiten und der Einrichtung 

von Langzeitkonten denkbar. Die Arbeitgeber-

verbände lehnen staatliche Qualitätsvorschriften 

ab und plädieren dafür, dies einem funktionsfä-

higen Weiterbildungsmarkt zu überlassen. So 

seien Marktransparenz und kundenorientierte 

Qualitätssicherung am ehesten zu erreichen. 

10
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1 Siehe Expertenkommission „Finanzierung Lebenslangen Lernens“: Finanzierung Lebenslangen Lernens – der Weg in die Zukunft. 
Schlussbericht. Bielefeld 2004

2 Der Auftrag ist im Wortlaut im Anhang des Schlussberichts S. 335 bis 338 abgedruckt.

Dieter Timmermann

Finanzierung Lebenslangen Lernens –
Neue Ansätze für die Berufl iche Weiterbildung

In meinem Beitrag möchte ich Ihnen berichten 

über die Arbeit der Expertenkommission „Finan-

zierung Lebenslangen Lernens“, die seitens der 

Bundesregierung und vom Bundestag im Oktober 

2001 eingesetzt worden war, und die ihre Arbeit 

mit der Übergabe ihres Schlussberichts an die 

Bundesbildungsministerin im Juli 2004 beendet 

hat.1 Mein Beitrag gliedert sich wie folgt:  Zunächst 

werde ich in einem relativ kurzen Abschnitt den 

Auftrag schildern, den die Kommission erhalten 

und den sie in ein eigenes Zielbündel übersetzt 

hat („Was sollen, was wollen wir?“). In einem 

zweiten Schritt werde ich der Frage nachgehen, 

warum „wir“ in Deutschland ein Mehr an Lernen 

nach der Erstausbildung brauchen, d.h. ich the-

matisiere den Zusammenhang von  Lebenslangem 

Lernen und gesellschaftlichem Wandel („Was 

wissen wir?“). Drittens werde ich Ihnen vorstel-

len, welchen Finanzierungsbegriff und welches 

Ressourcenmodell die Kommission ihren Überle-

gungen zu Grunde legt („Wie sondieren wir den 

Gegenstand begriffl ich konsistent?“). Viertens 

stelle ich Ihnen die von der Kommission diskutier-

ten Finanzierungsinstrumente im Überblick vor 

(„Welche Finanzierungsinstrumente stehen zur 

Verfügung?“). Fünftens schließlich präsentiere ich 

Ihnen, welche Vorschläge die Kommission als die 

„Architektur der Empfehlungen“ entwickelt hat.

Bevor ich auf meinen ersten Punkt, den Auf-

trag und die Kommissionsziele eingehe, stelle ich 

Ihnen kurz die Kommissionsmitglieder vor. Der 

Kommission gehörten an:

• Prof’in Dr. Uschi Backes-Gellner, Lehrstuhl für 

Betriebswirtschaftslehre, insbesondere empi-

rische Methoden der Personalökonomik, Uni-

versität Zürich 

• Prof’in Dr. Gisela Färber, Professorin für Wirt-

schaftliche Staatswissenschaften,  insbesondere 

Allgemeine Volkswirtschaftslehre und Finanz-

wissenschaft, Deutsche Hochschule für Ver-

waltungswissenschaften Speyer, (stellvertre-

tende Kommissionsvorsitzende)

• Prof. Dr. Bernhard Nagel, Professor für Wirt-

schaftsrecht, Universität Kassel

• Prof. Dr. Gerhard Bosch, Vizepräsident des 

Instituts Arbeit und Technik im Wissenschafts-

zentrum Nordrhein-Westfalen, Professor für 

Soziologie, Universität Essen-Duisburg

• Prof. Dr. Dieter Timmermann, Rektor der Uni-

versität Bielefeld, Professor für Bildungsöko-

nomie, Bildungsplanung und Bildungspolitik, 

(Kommissionsvorsitzender)

1. Auftrag und Ziele der Kommission2  
 („Was sollen und was wollen wir?“)

Der Auftrag, der die Arbeit der Kommission lei-

tete, lässt sich auf die folgenden Eckpunkte ver-

dichten: 

• Es sollten neue Finanzierungsstrategien ent-

wickelt und in ein

• tragfähiges Gesamtkonzept gegossen  werden.

• Realisierbare, d.h. politisch umsetzbare Mo-

delle sollten

• betriebliche und gesellschaftliche  Erfordernisse 

und

• Verteilungs- und Umverteilungsspielräume 

berücksichtigen.

• Es galt, über Finanzierungsanreize die Lern- 

und Bildungsbereitschaft sowie die Eigenver-

antwortung der Individuen zu stärken,
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• das berufl iche und das allgemeine, politische 

und kulturelle Lernen zu fördern und

• den Lernchancen bildungsferner und benach-

teiligter Gruppen gebührend Rechnung zu 

tragen.

• Der angezielte Förderschwerpunkt lag somit 

im Bereich der Erwachsenenbildung, womit 

eventuelle Äußerungen der Kommission zu 

Studiengebühren oder zur Frage einer Ausbil-

dungsumlage vermieden werden sollte.

Den aufmerksamen Lesern wird nicht entgehen, 

dass die Kommission bemüht war, dem Auftrag 

Folge zu leisten. Allerdings erwies sich der Auf-

trag in einer bestimmten Hinsicht als zu eng. Es 

handelte sich dabei um den Aspekt des Wirt-

schaftswachstums, der im Auftrag keine Beach-

tung gefunden hatte. Die Kommission erkannte 

im Zuge der Sichtung der Befunde, der  Gespräche 

und  Anhörungen  sowie  der  Literaturstudien, 

dass der Zusammenhang zwischen wirtschaftli-

cher  Entwicklung  und  Lebenslangem  Lernen 

nicht ausgespart werden dürfe. Sie berief sich 

dabei auf die Einsichten der neuen Wachstums-

forschung, die seit Anfang der neunziger Jahre 

(des 20. Jahrhunderts) demonstriert hat, dass 

das wirtschaftliche Wachstum eines Landes in 

starkem Maße durch Innovationen induziert wird, 

die ihrerseits getragen werden durch beschäfti-

gungsfähige, adäquat qualifi zierte Beschäftigte 

einerseits und durch via Lernen transferierte 

wissenschaftliche Erkenntnis und deren Inkor-

poration in sachliches Kapital andererseits.3 Die 

Erweiterung der Zielperspektive führte die Kom-

mission zu folgendem Zielbündel. Ihm zufolge 

strebt sie mit ihren Empfehlungen an:

• die  Förderung  des  Wirtschaftswachstums 

durch

 – Lerninduzierte Innovationen

 – Stärkung des Lebenslangen Lernens in Klein-  

 und Mittelunternehmen (KMU‘s)

 – Förderung der Beschäftigungsfähigkeit der 

  Individuen,

• die Integration der Individuen in den Arbeits-

markt durch Förderung ihrer Beschäftigungs-

fähigkeit,

• die Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe 

und des zivilgesellschaftlichen  Engagements,

• die Stärkung der sozialen Kohäsion,

• die Stärkung der Lern- und Bildungsbereit-

schaft sowie der Eigenverantwortung der In di-

viduen durch ihre Wahl-, Entscheidungs- und 

Marktkompetenz,

• die Ausgewogenheit der Bildungsteilhabe und 

der Finanzierungsbelastungen,

• die Nachhaltigkeit der Wirkungen der Finan-

zierungsempfehlungen,

• die effi ziente Bereitstellung vielfältiger, effek-

tiver Angebote,

• die Herstellung von Anbieter-, Programm-, 

Pfad-, Zertifi kats- und Qualitätstransparenz.

Mit diesem Zielbündel signalisiert die Kommis-

sion, dass sie Effekte ihrer Empfehlungen im Be-

reich von Effi zienz, Gerechtigkeit, gesellschaftli-

chem Zusammenhalt und im Verhalten sowohl 

der Anbieter an wie der Nachfrager nach Lebens-

langem Lernen erwartet. Die Finanzierungsemp-

fehlungen dienen damit weder ausschließlich der 

Wirtschaftsförderung noch ausschließlich der 

Unterstützung lernbenachteiligter Menschen.

Die Kommission stützte sich bei der Formu-

lierung ihrer Empfehlungen auf eine Fülle von 

empirischen Befunden, die sie aus unterschied-

lichen Quellen erschlossen hat. Neben den Litera-

turquellen, die im Literaturverzeichnis des Schluss-

berichtes dokumentiert sind, sind dies vor allem 

vier Informationsreisen, welche die Kommission 

in fünf Mitgliedsländer der Europäischen Union 

unternommen hatte. Es handelt sich um die 

Länder Frankreich, England, Dänemark, Schwe-

den und Italien. Das dritte Kapitel des Schluss-

berichts gibt die dort gewonnenen Erfahrungen 

und Einsichten in verdichteter Form wider. Wei-

tere Informationsquellen boten 33 Experten und 

Expertinnen, die in 24 Sitzungen angehört wur-

3  Siehe Bodenhöfer/ Riedel 1998
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den. Und schließlich vergab die Kommission 

neun Gutachten, in denen eine Reihe von Frage-

stellungen eruiert wurden, die zu erhellen ihr als 

besonders dringlich erschien.4

2. Lebenslanges Lernen und 
gesellschaftlicher Wandel oder:  
Warum brauchen wir ein Mehr an 
Lernen nach der Erstausbildung? 
(„Was wissen wir?“)

In der zeitgenössischen Diskussion über das Le-

benslange Lernen werden häufi g drei  Argumente 

strapaziert, deren Relevanz die Kommission nicht 

bestreiten möchte, die sie gleichwohl als nicht 

besonders weit reichend hält. Es handelt sich 

um die folgenden Argumente:

• Frontlastigkeit des Bildungssystems

• die Halbwertszeit von Bildung nimmt ab

• ein mehrfacher Berufswechsel ist notwendig

Diese Argumente haben in der nunmehr gut drei-

ßigjährigen Geschichte der nationalen, eher aber 

internationalen Debatten um das Lebenslange 

Lernen eine prominente Rolle gespielt. Jedoch 

muss man heute feststellen, dass es weniger da-

rum geht und gehen kann, die Lernphasen im 

Kindes- und Jugendalter zugunsten des Lernens 

im Erwachsenenalter drastisch zu verkürzen, 

sondern es geht eher darum, das Verhältnis von 

Erstausbildung und Weiterlernen inhaltlich und 

strukturell neu zu justieren und das „Lernen auf 

Vorrat“, das vor allem in jungen Jahren domi-

niert, zu reorganisieren. Die Kommission postu-

liert unmissverständlich, dass zu den  Lernphasen 

in der Kindheits- und Jugendzeit das  Lebenslange 

Lernen der Erwachsenen hinzu treten muss.

Dass die Halbwertszeit des Wissens drama-

tisch abnehme und daher das Lernen auf Vorrat 

immer weniger funktional sei, ist eine weit ver-

breitete und sich verbreitende Auffassung. Nach 

näherem Hinsehen kam die Kommission zu der 

Einsicht, dass die Halbwertsthese viel zu simpel 

sei, um den Prozess von Wissensgenerierung und 

Wissensverschleiß angemessen abzubilden. Es 

gebe einen Wissenskorpus, der elementar sei und 

so gut wie keinem Verschleiß unterliege, anderer-

seits müsse zugestanden werden, das vor allem 

arbeitsplatzbezogenes, berufl iches Wissen sich 

beschleunigender Abnutzung unterliege. Wenn 

man also das Halbwertszeitargument heran zie-

hen wolle, so müsse es sehr differenziert einge-

führt werden.

Die These des mehrfachen Berufswechsels 

schließlich werde auch viel zu sehr generalisiert 

und pauschalisiert, auch sie bedürfe einer ge-

nauen wie differenzierten Betrachtung.

Die Kommission hält demgegenüber die 

folgenden Argumente für die wichtigsten zur 

Begründung der Notwendigkeit des Lebenslan-

gen Lernens:

• Wachstumsförderung

• Erhöhung der individuellen Beschäftigungs-

fähigkeit

• Beides vor dem Hintergrund der

 – Alterung der Gesellschaft

 –  Zuwanderung

 –  differenzierten Entwicklungswege und Bio-

  grafi en

• Verbesserung der Teilhabemöglichkeiten

2.1  Wir brauchen mehr Lebenslanges Lernen, 
um das Wirtschaftswachstum zu fördern

Die Kommission geht nicht davon aus, dass 

Wirtschaftswachstum allein durch Lebenslanges 

Lernen getragen wird, sie ist aber mit Blick auf 

die moderne Wachstumsforschung seit Anfang 

der neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts5 der 

Auffassung, dass Lernen im weitesten Sinn In-

novationen erzeugt bzw. trägt, und dass nicht 

nur schulisches, betriebliches und hochschuli-

sches Lernen in der Kinder- und Jugendphase, 

sondern auch Lernen im späteren Lebenslauf 

und Berufsleben ihre Beiträge zu Innovationen 

und wirtschaftlicher Entwicklung leisten. Die 

4  Die Expertenanhörungen sowie die Gutachten sind im Schlussbericht auf den Seiten 313 bis 315 aufgelistet.
5  Vgl. Schlussbericht S. 38 bis 42 und die dort angegebene Literatur.
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Kommission wurde allerdings durch eine Reihe 

von Befunden beunruhigt, welche signalisieren, 

dass Deutschland zumindest in den vergangenen 

20 Jahren zu wenig in Bildung und Lernen in-

vestiert hat. Diese Unterinvestitionsthese gilt 

sowohl für den Staat wie für die private Wirt-

schaft. Diese These soll im Folgenden durch ei-

nige wenige Indikatoren illustriert werden.

Abbildung 1 stellt die Wachstumsraten des 

Bruttoinlandsprodukt (BIP) ausgewählter (OECD 

und EU) Länder in zwei Entwicklungsphasen 

(einmal zwischen 1980 und 1995, und ein ander-

mal zwischen 1995 und 2002) gegenüber. Es wir 

deutlich, dass die Bundesrepublik in beiden Pha-

sen im Vergleich zu den meisten Ländern (die 

auffälligste Ausnahme stellt Japan dar) unter-

durchschnittliche Wachstumsraten des BIP auf-

weist. Es überrascht daher keineswegs, wenn in 

den Medien europäischer Länder und von Poli-

tikern Deutschland als Wachstumsbremse in der 

EU bezeichnet wird. Es gibt nur wenige Länder, 

die noch geringere Wachstumsraten aufzuweisen 

hatten als Deutschland. Das gleiche Bild ergibt 

sich, wenn die Wachstumsraten im Zeitverlauf 

betrachtet werden (siehe Abbildung 2).

Die unbefriedigenden Wachstumsraten wer-

den begleitet von unterdurchschnittlichen Wachs-

tumsraten der Arbeitsproduktivität (siehe Abbil-

dung 3), wobei die Branchen der  Hochtechnologie 

überraschender Weise keine Ausnahme  bilden.6

Abbildung 1: Durchschnittliche Wachstumstrends des BIP pro Kopf
in ausgewählten Perioden, in %
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Quelle: OECD 2003a, S. 7

6 Siehe OECD 2003, S. 9, Tabelle 2
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Abbildung 2: Jährliche Wachstumsraten ausgewählter Länder,
in %, 1991 bis 2004, BIP
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Abbildung 3: Jährliche Veränderungsrate der Produktivität in
ausgewählten Ländern, 1991 bis 2004, in %

Griechenland

Japan

EU

USA

Belgien

Dänemark

Deutschland

Spanien

Frankreich

Italien

Niederlande

Österreich

Finnland

Schweden

Australien

Kanada

UK

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

 0,0

-1,0

-2,0

-3,0

6,0

7,0

Quelle: Nicoletti/Scarpetta 2003, S. 20

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004



16

Ein Umstand, der die Kommission in beson-

de rem Maße beunruhigte, war und ist die Be -

obachtung, dass die öffentlichen Hände, d.h. Bund, 

Länder und Gemeinden, zusammen mit den Indi-

viduen und dem privatwirtschaftlichen Sektor 

zwischen 1986 und 1999 einen sinkenden Anteil 

am BIP für das Lebenslange Lernen von Erwach-

senen ausgegeben haben, und das in einem Zeit-

alter, in welchem von Wissensgesellschaft bzw. 

von wissensbasierter Gesellschaft die Rede ist 

(siehe Abbildung 4). Dieser Befund wird gestützt 

durch die Beobachtung, dass im interna tionalen 

Vergleich die Bildungsausgaben insgesamt, d.h. 

auch unter Einschluss des privaten Sektors, ge-

mes sen am BIP und am öffentlichen Gesamthaus-

halt unterdurchschnittliches Niveau haben (sie he 

Abbildungen 5 und 6).

In dieses wenig schmeichelhafte Bild passt 

schließlich das Ergebnis einer Studie, die am 

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 

erstellt wurde7, dass in Deutschland ein  säkularer 

Prozess seit Anfang der neunziger Jahre umge-

kehrt zu sein scheint: Hatte sich seit etwa 150 

Jahren das Verhältnis von Human- zu Sachka-

pital stetig zugunsten des Humankapitals ver-

schoben, was besagt, dass die deutsche Gesell-

schaft stärker in die Köpfe als in die Maschinen 

investiert hatte, so legt die erwähnte Studie von 

Ewerhart  den Schluss nahe, dieser Trend habe 

sich seit Anfang der 90er Jahre des letzten Jahr-

hunderts umgekehrt (siehe Abbildung 7). M.a.W.: 

es sieht so aus, als habe Deutschland seit Anfang 

der 90er Jahre wieder stärker in Sach- als in 

Humankapital investiert, und das in einer Zeit, 

in der das Wissen und die Investitionen in die 

Köpfe immer wichtiger, ja überlebenswichtig 

wird.

Abbildung 4: Gesamtfinanzierungsvolumen für Lebenslanges Lernen
in % des BIP

Quelle: Zwischenbericht, S. 111, Tabelle 5.5
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Abbildung 5: Bildungsausgaben (privat u. öffentlich) in % des BIP
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Quelle: OECD, Bildung auf einen Blick 2004, S.244
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Abbildung 6: Öffentliche Bildungsausgaben in % der öffentlichen Ausgaben
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Auf drei weitere Problembefunde sei hingewie-

sen.  Erstens  zeigt  der  Continuing  Vocational 

Trai ning Survey der EU (CVTS II)8, dass die be-

trieblichen Ausgaben für Lebenslangens Lernen 

(Weiterbildung) je Beschäftigten wie auch der 

An teil weiterbildungsaktiver Betriebe weit unter 

dem europäischen Durchschnitt liegen, was nicht 

mehr allein durch den Verweis auf die hervor-

ragende deutsche berufliche Erstausbildung 

erklärt werden kann. Als begründende Argumen-

te wird häufi g vorgetragen, dass der Bedarf an 

betrieblichen Qualifi zierungen stagniere, dass 

die Kosten zu hoch seien oder dass Substitutions-

prozesse (von lebendiger Arbeit durch Sachkapi-

tal bzw. zwischen Humankapitalien  verschiedenen 

Niveaus und verschiedener Qualität) den Bedarf 

beschränken. Hinzu kommt als zunehmend kri-

tischer Punkt, dass das betriebliche Lernen in 

steigendem Maße auf kurzfristiges Anpassungs-

lernen am Arbeitsplatz fokussiert wird. Diese 

betriebliche Strategie ist, wenn sie zu weit ge-

trieben wird – wie es z.T. durch Verbandsvertre-

ter propagiert wird („Lernen auf Vorrat ergibt 

heute keinen Sinn mehr“) – auf Dauer kontrapro-

duktiv, da sie Innovationen und Innovativität der 

Belegschaften kaum bis gar nicht fördert. Innova-

tionen sind und werden für den Wirtschaftsstand-

ort Deutschland aber immer wichtiger. Hin zu 

kommt eine soziale Schiefl age betrieblicher Wei-

terbildungspolitik insofern, als die betriebliche  

Förderung mit höherem Qualifi kationsniveau 

und steigender Statusposition zunimmt.

Zweitens ergibt die Auswertung des IAB/ 

BIB Panels, dass – wie übrigens auch in anderen 

Ländern, allerdings bei weitem nicht so ausge-

prägt wie in Deutschland – die Beteiligung der 

Klein- und Mittelbetriebe (KMU) am Lebenslan-

gen Lernen dichotomisiert ist. Wie Bellmann und 

Abbildung 7: Das Verhältnis von Sach- zu Humankapital
in Deutschland

Quelle: Buttler & Tessaring 1993, S. 467; Ewerhart 2003, S. 50, Tabelle 22

R
el

at
io

n

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0
20er
Jahre

1998199619951994 19971993199219891970

Sachkapital Brutto zu
Humankapital Brutto

Sachkapital Netto zu
Humankapital Netto

8 Siehe Grünewald/Moraal/Schönfeld 2003



19

Bellmann/Leber zeigen, nehmen etwa 3/4 der 

KMU überhaupt nicht an Weiterbildung teil (ge-

nauer: sie lassen ihre Mitarbeiter/innen nicht 

teilnehmen bzw. beteiligen sich nicht an der Finan-

zierung, sodass diese nur dann weiter lernen 

kön nen, wenn sie die Kosten selber tragen), etwa 

1/4 ist dagegen außerordentlich weiterbildungs-

intensiv9. 

Drittens stagniert der Anteil der öffentlichen 

Ausgaben für Bildung, Forschung und Entwick-

lung am öffentlichen Gesamthaushalt in Deutsch-

land seit 1985, das damalige Niveau ist bis 2002 

(und wahrscheinlich sogar bis heute) nicht mehr 

erreicht worden. Ähnliches gilt für den Anteil der 

gesamten öffentlichen und privaten Ausgaben 

am BIP: er stagniert seit 1988 und hat bis zum 

Jahr 2002 das damalige Niveau deutlich verfehlt 

(siehe Abbildung 8).

Als Zwischenfazit kann fest gehalten  werden, 

dass weder die deutschen Bildungseinrichtungen 

(Kindergärten, Schulen [siehe die Ergebnisse von 

PISA I und II] und Hochschulen) noch die  deut schen 

Unternehmen im europäischen Ländervergleich 

das Lern- und Leistungspotenzial ihrer Klienten 

bzw. Beschäftigten ausschöpfen. In den kommen-

den Jahrzehnten wird die deutsche Erwerbsbe-

völkerung altern und schrumpfen, was ceteris 

paribus das Wachstumstempo der Deutschen 

Wirtschaft dämpfen wird. Die Erwerbsbevölke-

rung wird altern, das Durchschnittsalter in den 

Unternehmen wird steigen, der Zufl uss neuen 

Wissens aus dem Erstbildungssystem droht sich 

zu verlangsamen, und damit droht das insgesamt 

akkumulierte und für produktive Leistungen ver-

fügbare Wissen zu veralten bzw. zu schrumpfen. 

Damit scheint die zukünftige Innovativität der 

Unternehmen beeinträchtigt. Unternehmen  hätten 

vielleicht noch einen weiteren Anreiz, Produktion, 

aber auch Forschung und Entwicklung ins Ausland 

zu verlagern, weil  bzw. wenn sie dort über ein 

deutlich größeres Potenzial von jungen, gut quali-

fi zierten Nachwuchskräften verfügen können.

Abbildung 8: Ausgaben für FuE in der Bundesrepublik Deutschland
in %

Quelle: Grund- und Strukturdaten
            2003/2004, S. 346
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2.2 Wir brauchen mehr Lebenslanges Lernen, 
um die Beschäftigungsfähigkeit der 
Menschen zu stärken

Generell gilt die Feststellung, dass die Datenlage 

über Status und Vergangenheitsentwicklung des 

Lebenslangen Lernens von Erwachsenen als 

unbefriedigend bezeichnet werden muss, sie ist 

trägerspezifi sch unterschiedlich aussagekräftig 

und im Hinblick auf Abgrenzungsdefi nitionen, 

Weiterbildungsbereiche und Datenerfassungs-

zeitpunkte bzw. -zeiträume höchst selektiv10. 

Generell kann behauptet werden, dass eine zen-

trale Erwartung an die Fort- und Weiterbildung 

bei weitem nicht erfüllt wird: der Ausgleich sozia-

ler Chancen. Nicht nur in Deutschland, sondern 

international gilt der Befund, dass die Chance 

auf einen Arbeitsplatz mit dem Bildungsniveau 

steigt bzw. dass das Risiko, arbeitslos zu werden, 

mit dem Bildungsniveau sinkt.11 Dieser positive 

korrelative Zusammenhang zwischen Beschäfti-

gungschancen und Bildungsniveau wird auch für 

Lebenslanges Lernen beobachtet. Abbildung 9 

illustriert am Beispiel von Daten aus der Arbeits-

kräftestichprobe des Jahres 2002, dass in Deutsch-

land eine starke Verknüpfung zwischen Bildungs-

niveau und Beschäftigungsquote besteht, welche 

den Schluss erlaubt, dass die individuelle Beschäf-

tigungsfähigkeit steigt, wenn sich die Menschen 

auf Lebenslanges Lernen einlassen. Natürlich ist 

dabei vorausgesetzt, dass die Lerninhalte berufs- 

bzw. tätigkeitsrelevant sind. Die längsschnittlich 

angelegte Auswertung des Sozioökonomischen 

Panels SOEP durch Büchel/Pannenberg12 bestä-

tigt zum einen die Evidenz der Arbeitskräftestich-

probe, zum anderen den hohen Zufriedenheits-

grad der Teilnehmer und Teilnehmerinnen an 

berufl icher Fortbildung. Immerhin sahen zwi-

schen 70 und 90 % der Zielgruppe ihre Teilnah-

me als vorteilhaft an, obwohl „harte Facts“ in 

Gestalt von Renditen bzw. Einkommenszuwäch-

sen, die allein auf Weiterbildungsteilnahme zu-

rück geführt werden können, in Westdeutschland 

nur für 20 bis 44 jährige, in Ostdeutschland im-

Abbildung 9: Erhöhung der individuellen Beschäftigungsfähigkeit

Quelle: ArbeitskrŠftestichprobe 2002
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10 Siehe dazu im Einzelnen Bellmann 2003
11 siehe OECD: Bildung auf einen Blick. OECD-Indikatoren 2002, S. 286, Abbildung C5.3.
12 siehe Büchel/Pannenberg 2003
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merhin für 20 bis 64 jährige Beschäftigte gemes-

sen wurden. Individuelle Karrieresprünge, ein 

oft erwarteter Effekt der Weiterbildungsteilnah-

me, wurde lediglich bei Vollzeit beschäftigten 

männlichen Arbeitnehmern beobachtet.13 

Es ist unbestritten, dass sich im Zuge der 

gesellschaftlichen Individualisierungsprozesse 

im Sinne U. Beck’s die individuellen Biografi en 

und Entwicklungswege ausdifferenzieren. Dieser 

Prozess wird im Hinblick auf seine gesellschaft-

lichen Auswirkungen durchaus kontrovers beur-

teilt. Nicht kontrovers sollte indessen die Sorge 

um die Bildungsabbrecher sein. Es zeigt sich 

nämlich, dass die nicht vernachlässigbar hohe  

Studienabbruchquote von durchschnittlich 27 % 

an den deutschen Hochschulen (30 % an den Uni-

versitäten,  22 %  an  den  Fachhochschulen)  von 

einem gestiegenen und steigenden Trend des 

Schul- und des Berufsausbildungsabbruchs be-

gleitet wird.14 Stellt die Studienabbruchquote 

nicht unbedingt für die betroffenen Personen ein 

individuelles Unglück dar, weil sich die meisten 

Studienabbrecher HIS Befunden zufolge in adäqua-

ter Beschäftigung befi nden, ist Studienabbruch 

Ausdruck von Ineffi zienzen und Fehlinvestitio-

nen im Hochschulsystem. 

Konnte seit den 50iger Jahren des 20. Jahr-

hunderts ein stetiger säkularer Trend rückläufi -

ger Schulabbrüche beobachtet werden, so ist ein 

wieder steigender Trend seit den 90er Jahren 

nicht zu übersehen. Die Abbruchquote der Schü-

ler/innen ohne Hauptschulabschluss lag im Jahr 

2000/2001 bei knapp 10 % bei leicht weiter stei-

gender Tendenz. In dieser Gruppe der Schulab-

brecher befi ndet sich ein hoher Anteil  männlicher 

Migranten- und Aussiedlerkinder. Wurde im Jahr 

1984 jeder siebte bis achte Ausbildungsvertrag 

(aus unterschiedlichen Gründen) aufgelöst, so 

war es Anfang dieses Jahrzehnts jeder vierte. 

Etwas weniger als zwei Drittel der Abbrecher 

verblieben im Berufsausbildungssystem, ein Drit-

tel allerdings fi elen und fallen zur Zeit heraus 

und landen als ungelernte „Jungarbeiter“, ein 

Be griff aus den 50er und 60er Jahren, im Be-

schäftigungssystem oder in der Arbeitslosigkeit, 

der Sozialhilfe  oder in der Kriminalität. 

In der Fülle von Erhebungen und Befragungs-

studien über Teilnahme- bzw. Nichtteilnahme an 

allgemeiner oder berufl icher Weiterbildung sind 

als Teilnahme fördernde Faktoren immer wieder 

die folgenden Variablen als die wesentlichen 

genannt worden.15 

• Formales Qualifi kationsniveau

• Tätigkeitsanforderungen

• Art der Arbeitsorganisation

• Erwerbsstatus

• Beschäftigungsstatus (Vollzeit/Teilzeit)

• Betriebsgröße

• Geschlecht

• Einkommen

• Alter

• Nationalität

Die Identifi kation dieser Variablen beruhte i.d.R. 

auf Grundauszählungen und einfachen bivaria-

ten Auswertungsverfahren. Anspruchsvollere, 

multivariate Auswertungsverfahren, die in unter-

schiedlicher Weise sowohl von infas (Schröder 

et al. 2003) als insbesondere von Büchel/Pannen-

berg genutzt worden sind, kommen z.T. zu ab-

weichenden Ergebnissen. Danach haben (statis-

tisch) signifi kant unterdurchschnittliche Teilnah-

mewahrscheinlichkeiten am Lebenslangen Ler-

nen die folgenden Personengruppen.16

• Personen ohne formale berufl iche Qualifi kation 

• Personen mit geringer berufl ichen Qualifi kation

• Personen in wissensarmen Tätigkeiten

• Personen in Obsoleszenz trächtigen Tätigkei-

ten

• Personen in traditioneller Arbeitsorganisation

• Personen ohne Erwerbsstatus bzw. mit prekä-

rem Erwerbsstatus

• Arbeitnehmer/ innen in Kleinbetrieben

• Frauen mit Kindern (Die Weiterbildungsabsti-

nenz wächst mit der Kinderzahl)

• Einkommensschwache Personen

• Ausländer/innen

13 siehe auch Expertenkommission, Schlussbericht, S. 51 ff.
14 siehe dazu Expertenkommission, Schlussbericht, S. 122 bis 127
15 siehe dazu Bellmann 2002
16 siehe dazu Expertenkommission, Schlussbericht 2004, S. 111 bis 158
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Das Ergebnis dieser multivariaten Auswer-

tungen der Daten führt zu der statistisch gesicher-

ten, überraschenden Einsicht, das weder das 

Alter der Menschen noch die Teilzeitbeschäfti-

gung (der Frauen) eigenständige Erklärungsfak-

toren für die zurückhaltende Teilnahme am Le-

benslangen Lernen sind. Die Antwort auf die 

Fra ge nach den „eigentlichen“ Ursachen der un-

terdurchschnittlichen Teilnahmewahrscheinlich-

keiten von (teilzeitbeschäftigten) Frauen verweist 

auf den Mütterstatus oder – in geringerem Um-

fang – auf Pfl egeverpfl ichtungen. M.a.W.: für 

Frauen sind Kinder das Teilnahmehemmnis, und 

zwar umso stärker, je mehr Kinder sie haben. 

Dies gilt im übrigen nicht für Männer mit Kin-

dern, es sei denn, sie sind allein erziehend. Allein 

erziehenden Müttern ist die Lernteilnahme in 

besonderer Weise verwehrt. Dies verweist auf 

den Mangel an Betreuungsinfrastruktur für Kin-

der und pfl egebedürftige Personen. Im übrigens 

sei darauf verwiesen, dass diese  infrastrukturelle 

Diskriminierung von Müttern in Deutschland im 

Vergleich zu anderen EU oder OECD Ländern 

be sonders stark ist. 

Was nun das Alter als Erklärungsfaktor für 

unterdurchschnittliche Teilnahme am Lebens-

langen Lernen oder gar für die prinzipielle Absti-

nenz17 betrifft, so scheint es prima facie einfl uss-

relevant für die Lernteilnahme zu sein. In den 

fol genden drei Abbildungen zeigt das Alter schein-

bar einen sichtbaren Einfl uss sowohl auf die Nie-

Teilnahme wie auf die Teilnahme an Weiterbil-

dung. Daneben entpuppen sich das Qualifi ka-

tionsniveau und die Selbsteinschätzung der eige-

nen Fähigkeiten als Einfl ussfaktor.

Eine genauere Analyse der Daten führt zu 

dem Schluss, dass nicht das Alter per se, sondern 

die Erwerbs- bzw. Beschäftigungsquote die Va-

riable ist, welche das berufl iche Weiterlernen von 

älteren Menschen, insbesondere ab einem Al ter 

von 55 Jahren, weniger wahrscheinlich werden 

lässt. Wie die Abbildungen 14 und 15 zeigen, sinkt 

für beide Geschlechter die Beschäftigungsquote 

ab dem 50. Lebensjahr, insbesondere aber ab dem 

55. Lebensjahr erheblich ab. Sie liegt dadurch 

deutlich unter dem Niveau, das in ausgewählten 

Wettbewerbsländern realisiert wird.

Abbildung 10: Nie-Teilnehmer an Weiterbildung nach Alter und
Berufsabschluss 2003

Quelle: Schröder/Schiel/Aust 2004, eigene Auswertung
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17 In der infas Studie (Schröder et al. 2004) ist die Gruppe der Nie-Teilnehmer entdeckt worden, die bis zum Zeitpunkt der Befra-
gung noch nie an einer Weiterbildungsmaßnahme teilgenommen hatten und von denen die meisten sagten, sie wollten dies 
auch in Zukunft nicht tun.
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Abbildung 12: Teilnahme an beruflicher Weiterbildung nach Alter
und beruflichem Ausbildungsabschluss (Erwerbsquoten!)

Quelle: INFAS, 2004
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und Einschätzung der eigenen Fähigkeiten

Quelle: INFAS, 2004
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Abbildung 14: Beschäftigungsquote nach Alter und Geschlecht
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Quelle: Statistisches Bundesamt, BMGS, eigene Berechnungen
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Die Daten unterstreichen den Befund, dass 

es eine hohe Korrelation zwischen der Beschäf-

tigungsquote und der Weiterbildungswahrschein-

lichkeit gibt und dass der Weg zu einer höheren 

Teilnahme an Maßnahmen der berufl ichen Wei-

terbildung in aller erster Linie in der Erhöhung 

der Beschäftigungsquote der über 50 jährigen 

Menschen  besteht.

Die folgende Tabelle 1 zeigt mit Hilfe von 

hypothetischen Beispielsrechnungen, wie hoch 

das Beschäftigungs- (und indirekt auch des Wei-

terbildungs-) potenzial wäre, wenn es über einen 

längeren Zeitraum gelingen würde, die Beschäf-

tigungsquote der Menschen ab einem Alter von 

50 Jahren stufenweise an die Niveaus anderer 

Länder anzupassen. Die Rechenergebnisse zei-

gen, dass das Potenzial erheblich wäre.

Tabelle 1: Beschäftigungspotenziale unter Menschen zwischen 50 und 64 Jahren in 1000

2000

Erwerbsquote
in %

2010 2020 2030 2040

Bevölkerung Beschäft.
potenzial

Bevölkerung Beschäft.
potenzial

Bevölkerung Beschäft.
potenzial

Bevölkerung Beschäft.
potenzial

Bevölkerung Beschäft.
potenzial

Differenz

55

Differenz

60

Differenz

65

Differenz

70

Differenz

75

80

15543 8759 16448 9046 19500 10725 16361 8999 15672 8620

796 823 975 818 783

9555 9869 11700 9817 9403

1592 1645 1950 1636 1567

10351 10691 12675 10635 10187

2389 2468 2925 2454 2350

11148 11514 13650 11453 10970

3185 3290 3900 3272 3134

11944 12336 14625 12271 11754

3981 4112 4875 4090 3918
12740 13158 15600 13089 12538

2.3 Wir brauchen mehr öffentliche 
Förderung, um bisher ausgeschlossenen     
Gruppen den Zugang zum Lebenslangen 
Lernen zu öffnen

Die Kommission hatte Arens & Quinke gebeten, 

zum einen die Spar- und Investitionsfähigkeit 

der privaten Haushalte zu eruieren und zum an-

deren darüber zu informieren, welchen Umfang 

die öffentlichen Bildungstransfers erreichen und 

wie sie über die gesellschaftlichen Qualifi kations-

gruppen und über die Altersgruppen verteilt sind; 

dies vor dem Hintergrund, dass in den meisten 

Bundesländern seit Mitte der siebziger Jahre die 

Ausgaben der privaten Haushalte für Lebenslan-

ges Lernen absolut und relativ steigen. Der Be-

fund von Arens & Quinke, dass die private Spar- 

und Investitionsfähigkeit mit dem Nettoeinkom-

men, dem Geldvermögen, dem Alter und dem 

formalen Qualifi kationsniveau in hohem Maße 

korreliert, überrascht nicht. Allerdings ist fest zu 

halten, dass die unteren 20% der Haushalte (ge-

ordnet nach der Einkommenshöhe) netto verschul-

det sind, d.h. als nicht sparfähig gelten18. Dieser 

Befund spielt für eines der von der Kommission 

vorgeschlagenen Instrumente eine Rolle.

18 Siehe Arens & Quinke 2003, S. 245
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Die Analyse der öffentlichen Bildungstrans-

fers durch Arens & Quinke führt u.a. zu dem 

Er gebnis, dass über 50% des öffentlichen Bil-

dungstransfervolumens an die Bildungsteilneh-

mer in der Altersspanne zwischen 18 und 26 

Jahren fl ießt, dabei überwiegend an die Teilneh-

mer und Teilnehmerinnen an allgemeiner Bil-

dung (Schulen und Hochschulen)19. Die öffentli-

chen Bildungstransfers konzentrieren sich auf 

die Lebensspanne bis zum 35. Lebensjahr, spätes-

tens nach dem 35. Lebensjahr stehen nur noch 

steuerrechtliche Regelungen (Sonderausgaben, 

Werbungskosten), Förderwege nach dem Auf-

stiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) sowie 

– für Arbeitslose und von Arbeitslosigkeit Be-

drohte – nach dem SGB III zur Verfügung. Für 

Personen ohne formale Qualifi kationen und mit 

früher Aufnahme der Erwerbstätigkeit bestehen 

kaum Zugriffmöglichkeiten auf  bildungsbedingte 

öffentliche Transfers, es sei denn sie sind arbeits-

los oder von Arbeitslosigkeit bedroht.

Die Auswertung der Daten des Sozioökono-

mischen Panels (SOEP) durch Büchel & Pannen-

berg (2003) ergibt erhebliche dauerhafte Rendi-

ten für Weiterbildungsteilnehmer/innen im Alter 

von 20 bis 44 Jahre in ganz Deutschland, für 

Teilnehmer/innen im Alter von 45 bis 64 Jahren 

nur in Ostdeutschland. Dabei gilt die Beobach-

tung, dass Vorruhestand und Altersteilzeit die 

Weiterbildungsrenditen älterer Arbeitnehmer/ 

innen senken. Individuelle Karrieresprünge erge-

ben die Daten des SOEP nur für vollzeitbeschäf-

tigte Männer in Westdeutschland. Bestätigt wird 

ferner der bekannte Befund, dass berufl iche Wei-

terbildung das Arbeitslosigkeitsrisiko signifi kant 

verringert. Obwohl die „harten“ Erträge (Rendi-

ten, Karrieresprünge) auf bestimmte Gruppen 

von Personen beschränkt sind, bewerten zwi-

schen 70 und 90 % der Teilnehmer/innen an 

be rufl icher Weiterbildung ihre Teilnahme als 

vorteilhaft.

3. Finanzierungsbegriff und Ressourcen-
modell („Wie sondieren wir den 
Gegenstand begriffl ich konsistent?“)

Die Kommission benutzte bereits in ihrem Zwi-

schenbericht einen weiten Finanzierungs- und 

Ressourcenbegriff. Sie versteht unter Finanzie-

rung mehr als „nur“ die im Alltagsdenken übliche 

Vorstellung, Finanzierung bedeute die Beschaf-

fung von Geld. Diese Auffassung ist nicht grund-

sätzlich falsch, aber sie greift zu kurz. Beim (Le-

benslangen) Lernen geht es darum, über Lern-

bereitschaft und Lernfähigkeit zu verfügen, Zeit 

und Geld zu haben und in einer institutionellen 

Umwelt zu leben, die sowohl das Lernen wie die 

Umsetzung des Gelernten erlaubt. Diese vier Be-

dingungen sind nicht von vornherein für jeder-

mann und jede Frau gegeben, sie müssen ggf. 

geschaffen werden. Daher defi niert die Kommis-

sion Finanzierung in einem sehr weiten Sinn als 

die Herstellung der Verfügbarkeit über Ressour-

cen, wobei sie zwischen vier Ressourcenarten 

unterscheidet: Psychische Ressourcen,  Ressource 

Zeit, Ressource Geld und Ressource „Rahmen-

bedingungen“ bzw. institutionelle Bedingungen. 

Notwendig ist der Blick auf alle vier Ressourcen-

arten in ihrer wechselseitigen Verfl echtung, denn 

es wird kein Lernen statt fi nden, wenn man zwar 

einerseits Geld bereit stellt, aber die Zeit zum 

Ler nen oder die Lernbereitschaft fehlen oder 

wenn Zeit und Bereitschaft vorhanden sind, aber 

das nötige Geld fehlt. Schließlich wird Lernen 

verpuffen, wenn institutionelle Bedingungen (z.B. 

die Ausstattung des Arbeitsplatzes) verhindern, 

dass das Gelernte umgesetzt bzw. angewendet 

werden kann.

Zu den psychischen Ressourcen zählt die 

Kom mission Lernmotivation, Lernbereitschaft 

und Lernfähigkeit, aber auch Anstrengungsbe-

reitschaft und Entscheidungsfähigkeit auf Seiten 

der Individuen. Die Ressource Zeit kann nur in 

zwei Arten zur Verfügung gestellt werden, als 

Freizeit oder als Arbeitszeit. In welcher der bei-

19 siehe ebenda, S. 44 f.



27

den Formen Lernzeit zur Verfügung gestellt wird, 

wird einerseits individuell entschieden, anderer-

seits kann dies auf gesetzlicher, tarifvertraglicher 

oder betrieblicher Vereinbarungsebene vorgege-

ben werden. Lernzeitkonten und insbesondere 

deren Verknüpfung mit Arbeitszeitkonten stellen 

mögliche Lösungen des Zeitproblems dar. Zu der 

Gruppe der institutionellen Ressourcen, die das 

Lebenslange  Lernen  fördern  und  erleichtern, 

aber auch be- oder verhindern können, gehören 

z.B. Zertifi zierung von Anbietern, Programmen 

und von Kompetenzen, Qualitätsstandards und 

Qualitätssicherungsregeln, Informationssysteme 

und Transparenz, Kündigungsschutz (der durch-

aus ambivalent gesehen werden kann, der aber 

innerbetriebliche Weiterbildung stimulieren kann), 

Produkthaftungsnormen, lernförderliche und inno-

va tive Arbeitsumgebungen, Personalentwicklungs-

konzepte der Organisationen, Rotationsstrate gien 

(z.B. Job-AQTIV) und insbesondere im Hin blick auf 

die Förderung des Lebenslangen Lernens von Frau-

en Kinderbetreuungs-  und Pfl egearrangements.

4. Finanzierungsinstrumente im 
Überblick („Welche Finanzierungs-
instrumente stehen zur Verfügung?“)

Im Prinzip kommen nur drei Akteursgruppen als 

Finanziers für Lebenslanges Lernen in Frage: 

die Lerner/innen, die Arbeitgeber und der Staat, 

wobei zu beachten ist, dass bereits der Staat kein 

originärer  Finanzier  ist,  sondern  seine  Mittel 

durch Besteuerung, Abgaben und Gebühren aus 

den Einkünften der Bezieher von Arbeits- und 

Kapitaleinkommen bezieht. Ähnlich gilt für an-

dere Organisationen oder Träger, die als Finan-

ziers von Weiterbildungseinrichtungen auftreten 

wie etwa die Kirchen oder Wohlfahrtsverbände, 

da sie ihre Zuschüsse aus Mitgliedsbeiträgen, Ab-

gaben oder staatlichen Zuwendungen speisen. Es 

sollte ferner in Erinnerung gerufen werden, dass 

jedem Finanzier grundsätzlich stets nur drei 

Einkommensquellen zur Verfügung stehen, näm-

lich das laufende Einkommen oder das frühere 

Einkommen (über Ersparnis oder Rücklagen) 

oder das zukünftige Einkommen (über Darlehen 

oder Kredite). 

Beschränken wir also die Finanziers auf die 

drei genannten Akteursgruppen, so bieten sich 

folgende Finanzierungsinstrumente an:

• Selbstfi nanzierung durch die Lerner

 – aus laufendem Einkommen

 –  Bildungssparen (staatlich oder durch 

  Arbeitgeber gefördert)

 –  Darlehen (von Bank, Staat oder Arbeitge- 

 ber)

• Einzelbetriebliche (Arbeitgeber-) Finanzie-

rung aus Erlösen, Umsätzen, Einnahmen

• Betriebliche Abgabe-, Umlage- oder 

parafi ska lische Fondslösungen

• Nachfragebezogene Staatsfi nanzierung 

(Maßnahmen u./o. Unterhalt)

 – direkte Geldtransfers (Festbetrag oder  

 einkommensabhängig)

 – Gutscheine (einheitlich oder einkommens- 

 abhängig)

 – Sparprämien (einmalig oder permanent,  

 einheitlich oder einkommensabhängig)

 – Darlehensgewährung (an Lerner)

 – Zinssubventionen für Darlehensnehmer

 – (einkommensabhängige) Tilgungssubven- 

 tion an Darlehensnehmer

 – Steuerliche Entlastung (Sonderausgaben,  

 Wer bungskosten)

 – Steuerliche Befreiung

• Angebotsbezogene Staatsfi nanzierung  

(Transfers an Organisationen, insbesondere 

an Klein- und mittlere Unternehmen)

 – Vouchers/Gutscheine/Entitlements/  

 Ziehungsrechte

 – Darlehen

 – Zinszuschüsse

 – Allgemeine Anreizprämien

 – Zuschüsse zu Weiterbildungskosten

 – Einmalige Weiterbildungsprämien oder  

 dauerhafte Zuschüsse bei Angeboten für  

 bestimmte Zielgruppen

 – Steuerliche Entlastung bei Weiterbil- 

 dungsaktivitäten (anerkannte Betriebsaus- 

 gaben, Rückstellungen oder Rücklagen für  

 Lebenslanges Lernen, Steuerschuldabzüge)

 – staatlich fi nanzierte Bildungsanbieter,  

 staatliche Weiterbildungsangebote
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5. Die Empfehlungen der Kommission 
(„Die Architektur der Empfehlungen“)

Die Kommission musste sich bei der Entwicklung 

von Finanzierungsempfehlungen u.a. mit der 

ordnungspolitischen Frage auseinander setzen, 

in welchem Verhältnis private und öffentliche 

Verantwortung zueinander stehen, wenn es um 

die Finanzierung des Lebenslangen Lernens geht 

und dabei Antworten auf die Frage gegeben wer-

den müssen, ob und, wenn ja, in welchem Aus-

maß der Markt als effi zientes Steuerungs- und 

Allokationssystem in der Sphäre des Lebenslan-

gen Lernens versagt. Obwohl empirische Evidenz 

kaum vorliegt, entschied sich die Kommission 

für das „Sowohl als auch“, d.h. für private und 

öffentliche Verantwortung. Die Kommission hält 

bestimmte Formen des Marktversagens für plau-

sibel und wahrscheinlich, ohne diese Annahmen 

mit empirischen Fakten belegen zu können. So 

scheint die These systematischer Informations-

beschränkungen und verzerrter Marktübersich-

ten der Nachfrager nach Angeboten Lebenslan-

gen Lernens plausibel und wahrscheinlich. Zwar 

werden Monopole jeglicher Art (lokale, techni-

sche oder ökonomische Monopole) als unwahr-

scheinlich ausgeschlossen, aber Marktunvoll-

kommenheiten als Folge von Informations- und 

Konkurrenzbeschränkungen (z.B. Zugangsschran-

ken) können nicht ausgeschlossen werden. Glei-

ches gilt für die Möglichkeit systematischer Di-

vergenzen zwischen privaten und staatlichen 

Risiko- und Präferenzstrukturen. Zudem entwi-

ckelt sich ein Kapitalmarktsegment, in dem 

Kapital für die Finanzierung Lebenslangen Ler-

nens seitens der Lerner/innen bereit gestellt 

werden würde, bisher nicht. Die  Unterversorgung 

bzw. Unterinvestition in Lebenslanges Lernen 

angesichts externer Erträge bzw. Nutzen ist um-

stritten und als These recht spekulativ, im inter-

nationalen Vergleich allerdings begründbar. Nicht 

begründbar ist hingegen die These, Lebenslanges 

Lernen sei ein spezifi sch öffentliches Gut und 

daher staatlich zu fi nanzieren. Die Kommission 

hält es allerdings für wahrscheinlich, dass der 

in Deutschland realisierte Versorgungsgrad mit 

Lebenslangem Lernen im Verhältnis zum gesell-

schaftlichen Bedarf (siehe dazu Abschnitt 2) un-

zureichend ist. Sie führt diese Unterversorgung 

auf die als Folge der ungleichen und zunehmend 

ungleicher gewordenen Einkommens- und Ver-

mögensverteilung unzureichende Nachfrage zu-

rück. M.a.W.: die dem Leistungsfähigkeitsprinzip 

folgende Finanzierungsphilosophie der Kommis-

sion plädiert, wie übrigens auch die OECD, für 

die Kofi nanzierung des Lebenslangen Lernens 

durch die Lerner/innen, die Arbeitgeber und den 

Staat.

Bei der Entwicklung der Empfehlungen hat 

sich die Kommission auch durch Erfahrungen 

und Lösungen aus Nachbarländern anregen las-

sen. Einen nachhaltigen Eindruck haben die weit 

entwickelten Förderstrukturen in Dänemark und 

Schweden, Teile der französischen Umlagefi nan-

zierungsregelungen sowie die Ideen zur Förde-

rung des Lebenslangen Lernens in Klein- und 

Mittelunternehmen (KMU) in England hinterlas-

sen.20 In Würdigung der ausländischen Erfah-

rungen, vor allem aber angesichts der im 2. Ka-

pitel des Schlussberichts zusammen getragenen 

Befunde hat die Kommission Folgendes vorge-

schlagen.

(1) In Anlehnung an die schwedischen Erfahrun-

gen sollen Maßnahmekosten und Lebensun-

terhalt beim Nachholen schulischer und be-

rufl icher Abschlüsse von Erwachsenen von 

auch über 30 Jahren mit niedrigem Einkom-

men und geringem eigenen Vermögen durch 

Zuschüsse und Darlehen gefördert werden. 

Diese Förderung soll mit dem Aufstiegsfort-

bildungsförderungsgesetz (AFBG bzw. sog. 

„Meister-BaföG“) in einem Erwachsenenbil-

dungsförderungsgesetz (EBIFG) zusammen 

gefasst werden. Die öffentliche Förderung soll 

dabei mit unterstelltem steigendem privaten 

Interesse abnehmen (siehe Abbildung 16). 

Das EBIFG soll der Beobachtung Rechnung 

tragen, dass für Personen, die das 27. Lebens-

20 Siehe Kapitel 3, S. 159 bis 204 im Schlussbericht
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jahr überschritten haben, und das gilt erst 

Recht für die Überschreitung des 30. oder 35. 

Lebensjahrs,  außer  durch  Minderung  der 

Lohn- bzw. Einkommensteuerlast durch Son-

derausgaben oder Werbungskosten so gut wie 

keine öffentliche Förderung des  Lebenslangen 

Lernens zur Verfügung steht, es sei denn, die 

Personen sind arbeitslos oder von Arbeitslo-

sigkeit bedroht. Das von der Kommission ein-

geholte Gutachten von Arens/ Quinke (2003) 

über die öffentlichen Bildungstransfers bestä-

tigt, dass weit über 50% der öffentlichen Bil-

dungstransfers an Jugendliche in der Alters-

spanne zwischen 18 und 26 Jahren geht.

Abbildung 16: Staffelung der Förderung nach öffentlichem
und privatem Interesse

Nachholen von
schulischen
Abschlüssen

Nachholen von
Hochschul-
Abschlüssen

Aufstiegs-
fortbildung

Lebensunterhalt

Zuschuss: 100

Maßnahme

frei

Lebensunterhalt

Zuschuss: 50
Darlehen: 50

Maßnahme

frei

Zunehmend privates Interesse

Lebensunterhalt/
Maßnahme

Zuschuss: 35
Darlehen: 65

Langfristig sollen die Leistungen nach dem EBIFG 

und dem BaföG in einem einheitlichen Bildungs-

förderungsgesetz (BIFG) zusammen gefasst wer-

den. Die bisherigen Bildungstransfers an die 

Eltern sollen dann in Form eines Bildungsgeldes 

direkt an die Lernenden ausgezahlt werden. Leit-

bild ist die selbständige erwachsene Person, die 

nicht mehr wie bis zum 27. Lebensjahr als ab-

hängiges Kind betrachtet wird. Unter dem Dach 

des BIFG sollen alle Transfers harmonisiert und 

von einheitlichen Kriterien abhängig gemacht 

werden. Wie aus Abbildung 17 hervor geht, kann 

dieser Vorschlag auch schrittweise, z.B. in Abhän-

gigkeit der Haushaltslage, umgesetzt  werden.
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(2) Bundesländer und Gemeinden sollen wie 

bisher  in  Nordrhein-Westfalen  eine  Flächen 

deckende Grundversorgung mit Angeboten 

allgemeiner, politischer und kultureller Weiter-

bildung gewährleisten. Darin ist inbegriffen 

die Infrastruktur für nachzuholende Schul ab-

schlüsse, für die Sprach- und Integrationsför-

derung und für die Förderung internationaler 

Kompetenzen  (z.B.  Sprach-  und  kulturelle 

Kom petenzen). Um diese Infrastruktur zu sta-

bilisieren und ggf. auszubauen, sollen sich 

Länder und Gemeinden auf einen bestimmten 

Prozentsatz ihrer Haushalte einigen, der jähr-

lich für die Förderung der allgemeinen, poli-

tischen und kulturellen Weiterbildung bereit 

gehalten wird.

(3) Die staatliche Förderung nach dem 5. Vermö-

gensbildungs- und nach dem Bauspargesetz 

soll um ein Bildungssparen erweitert werden. 

Damit sollen auch für bisher bildungsabsti-

nente Personengruppen mit niedrigem Ein-

kommen  und  geringem  eigenen  Vermögen 

An reize geschaffen werden, einen Teil ihres 

Einkommens in Lebenslanges Lernen zu inves-

tieren. Die erwachsenen Lernenden sollen 

ebenso ein kostengünstiges Darlehen für Lern-

zwecke aufnehmen und die vermögenswirk-

samen Leistungen ihres Arbeitgebers einbrin-

Abbildung 17: Öffentliche Förderung des Lebensunterhalts:
(Status quo im Vergleich zu den
Kommissionsempfehlungen, eigene Darstellung)

Quelle: Expertenkommission 2004
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gen können. Um Anreize zum Sparen zu er-

halten, ist der Schutz der Konten vor staatli-

chen Zugriffen zu gewährleisten.

(4) Die Kommission betrachtet die Finanzierung 

betrieblichen Lernens als originäre Aufgabe 

der Betriebe bzw. Arbeitgeber. Der Staat kann 

und sollte allerdings die institutionellen Rah-

menbedingungen gestalten und verbessern. 

Vereinbarungen zu betrieblichen Lernzeit-

konten, die mit betrieblichen Arbeitszeitkon-

ten verknüpft werden sollten, sollen nach 

Vor stellung der Kommissionsmehrheit durch 

gesetzliche Regelungen zur Insolvenzsiche-

rung der Guthaben, durch eine nachgelager-

te Besteuerung der Einzahlungen sowie durch 

die Allgemeinverbindlichkeitserklärung von 

freiwilligen Vereinbarungen zur Umlagefi nan-

zierung in Anlehnung an die Bauwirtschaft 

verbessert werden. Die Teilnahme von Be-

schäftigten an Bildungsmaßnahmen möchte 

die Kommission mit Freistellungs- und Rück-

kehrrechten (wie in Dänemark, Frankreich 

und Schweden) verknüpft sehen. Die Weiter-

bildungsbereitschaft der kleinen und mittel-

großen Unternehmen soll in Anlehnung an 

einen englischen Modellversuch durch Gut-

scheine für die Ausarbeitung betrieblicher 

Bildungspläne angeregt werden. Schließlich 

plädieren drei der fünf  Kommissionsmitglieder 

für eine Umlage zur Finanzierung der Wei ter-

bildungsteilnahme von Leiharbeitnehmern. 

Nach französischem Vorbild soll angesichts 

der hohen Arbeitsmarktrisiken 1% der Lohn-

summe für die Qualifi zierung dieser Beschäf-

tigtengruppe aufgewendet und durch einen 

Fonds, der von den Sozialpartnern getragen 

wird, in verleihfreien Zeiten für das Lebens-

lange Lernen genutzt werden. Den höheren 

Lohnkosten für Leiharbeitnehmer stehen lern-

bedingt höhere Arbeitsproduktivitäten gegen-

über.

(5) Die Kommission hat, obwohl als Folge der 

niedrigen Erwerbsquoten die Weiterbildungs-

beteiligung von Personen über 50 Jahren 

stark nachlässt, keine besonderen altersspezi-

fi schen Bildungsförderinstrumente im Rah-

men der Arbeitsmarktpolitik vorgeschlagen. 

Die Förderung von über 50-Jährigen in Klein-

betrieben (durch das Job-Aqtiv-Gesetz) blieb 

wirkungslos, da sie zu spät ansetzte. Der Kom-

mission erscheint es effektiver zu sein, die 

Weiterbildung der auf dem Arbeitsmarkt be-

sonders gefährdeten Gruppe der An- und 

Ungelernten präventiv im Betrieb zu fördern. 

Flexibilitätsfördernd und zielführend könnte 

dabei sein, wenn nicht nur auf einen Berufs-

abschluss zielende Maßnahmen, sondern auch 

zu solchen Abschlüssen hinführende Module 

gefördert würden. Ebenso sollten die eigen 

initiierten Bildungsbemühungen von Arbeits-

losen durch Ruhen des Arbeitslosengeldan-

spruchs gestützt werden. Schließlich plädiert 

die Kommission dafür, die als zu rigide emp-

fundene Verbleibsquote von 70% fl exibler zu 

handhaben, um die negativen Selektionseffek-

te zu Lasten gering Qualifi zierter (Creaming 

Effekt) zu vermeiden.

(6) Migranten und Migrantinnen gehören zu den 

gesellschaftlichen Gruppen in besonders pre-

kären Lebenslagen. Zuwanderer sollen nach 

Auffassung der Kommission einen Rechtsan-

spruch auf Integrationsmaßnahmen bei gleich-

zeitiger Teilnahmepfl icht haben. Auch bereits 

länger in Deutschland lebende Ausländer und 

Aussiedler sollten nach Maßgabe der öffent-

lichen Haushaltssituation eine Teilnahmechan-

ce haben, und jugendlichen Flüchtligen sollte 

durch Erteilung einer Arbeitserlaubnis die 

Chance zur einer dualen Berufsausbildung 

eröffnet werden.

(7) Die Bereitstellung von Zeit und Geld reicht 

nicht, um die Bildungsbereitschaft zu erhöh-

nen. Es bedarf zusätzlich und begleitend ver-

besserter institutioneller Rahmenbedingun-

gen, z. B. in Form von Transparenz der Anbie-

ter, der Angebote, der Programme, der Kurse, 

der Qualitätsstandards und Qualitätssiche-

rungsmodalitäten, z.B. in Gestalt von indivi-

dueller Bildungsberatung. Für die Lernenden 

müssen erkennbare und gut ausgezeichnete 

„Trampelpfade“ durch die Landschaft des Le-

benslangen Lernens geschaffen werden, und 
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zwar durch die Entwicklung von anerkannten 

Weiterbildungsmodulen und Abschlüssen im 

Kontext der Neuordnung von Berufen und 

durch bundesweit anerkannte Weiterbildungs-

abschlüsse. Zu diesen Rahmenbedingungen 

gehören ferner die Einführung von Zertifi zie-

rungsverfahren zwecks Anerkennung auch 

informell erworbener und schulischen oder 

betrieblichen Qualifi kationen gleichwertiger 

Kompetenzen, zeitliche wie inhaltlich-thema-

tische Flexibilisierung der Lernangebote für 

Erwachsene durch Modularisierung, lernför-

derliche Arbeitsumgebungen, Arbeitsorgani-

sation und Arbeitsplätze sowie die Stärkung 

der Lernanreize durch eine kompatible Ar-

beitsmarktpolitik und Produktgestaltung.

(8) Die Kommission hat sich zu der Frage, wie 

die Beteiligung älterer Arbeitnehmer am Le-

benslangen Lernen erhöht werden kann, nicht 

weiter geäußert, sie hat lediglich auf den Um-

stand verwiesen, dass es offensichtlich einen 

engen Zusammenhang zwischen Lernbeteili-

gung und Beschäftigungsquote gibt. Daher 

liegt in der Erhöhung der Beschäftigungsquo-

ten der über 50-jährigen Männer und Frauen 

ein entscheidender Hebel zur Steigerung der 

Teilnahme am Lebenslangen Lernen. Insbe-

sondere für Frauen setzt eine höhere Beschäf-

tigungsquote eine entschiedene Verbesserung 

der Betreuungsangebote von Kindern oder 

pfl egebedürftigen Personen voraus. Damit die 

Teilnahme am Lebenslangen Lernen sich so-

wohl für die Individuen als auch für die Ar-

beitgeber lohnt, d.h. damit sich die indivi-

duelle und die betriebliche Weiterbildungs-

rendite verbessert, scheint die Verlängerung 

der Lebensarbeitszeit unausweichlich zu sein. 

Dies legt zwingend das Ende der Altersteil-

zeitregelungen und der Vorruhestandsregelun-

gen nahe. Ebenso naheliegende Maßnahmen 

können die Erhöhung der Wochenarbeitszei-

ten sein. Auch die Verbreiterung der Nutzung 

von Arbeitszeit- und Lernzeitkonten dürfte 

die Lebensbeschäftigungs- und -weiterbildungs-

dauer verlängern. Der Integration von älteren 

Arbeitnehmern in Beschäftigung und Weiter-

bildung dienlich sollte ferner die Schaffung 

und Verfügbarkeit lernträchtiger Arbeitsplät-

ze und an die Bedürfnisse älterer Arbeitneh-

mer angepasste Arbeitsumgebungen und Ar-

beitsorganisationen sein. M.a.W.: Altersange-

passte betriebliche Arbeitspolitiken in Bezug 

auf Arbeitsabläufe, Arbeitsinhalte, Arbeitsat-

mosphäre, Lebensgestaltung, Kinderbetreu-

ung und betriebliche Gesundheitspolitik, aber 

auch die Mischung von älteren und jüngeren 

Beschäftigten, d.h. von „traditionellen“ und 

„modernen“ Kompetenzen sollten die Produk-

tivität und die Lernbereitschaft der älteren 

Menschen befördern.
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Problemstellung

Lernen braucht bekanntlich Zeit, und Zeit ist in 

erwerbswirtschaftlichen Zusammenhängen ein 

Kostenfaktor. So trivial diese Feststellung auch 

klingen mag, so wenig hat sie bislang eine ange-

messene Berücksichtigung in der Debatte um die 

Umsetzung des Prinzips des Lebenslangen Ler-

nens erhalten. Obwohl kaum ein anderes wirt-

schafts- und gesellschaftspolitisches Thema auf 

einen vergleichbar hohen Konsens zwischen den 

gesellschaftlichen Gruppen stößt, ist die Frage 

offen geblieben, wie der zukünftig höhere Auf-

wand an Lernzeiten aufzubringen ist, wenn das 

Prinzip des Lebenslangen Lernens zu einer all-

täglichen Selbstverständlichkeit werden soll. Zu 

klären ist, wie erweiterte Lernphasen und Quali-

fi zierungsprozesse auf die gesamte individuelle 

Erwerbsbiographie zu verteilen sind. Dies betrifft 

nicht nur das zeitliche Verteilungsverhältnis zwi-

schen Aus- und Weiterbildungsphasen generell, 

sondern auch die Verteilung der Lernzeiten auf 

die verschiedenen Lernorte (betriebliches oder 

außerbetriebliches Lernen) und Lernformen (z.B. 

formales, nichtformales Lernen). Bei der beruf-

lich-betrieblichen Weiterbildung geht es um die 

Frage, wie sich die zukünftig zusätzlichen Zeit-

ressourcen auf Arbeitszeit oder Freizeit bzw. auf 

Mischformen zwischen beiden Sphären verteilen. 

So lange diese zentrale Verteilungsfrage nicht 

geklärt ist, bleibt der Weg in die lernende Arbeits- 

und Wissensgesellschaft blockiert. 

Im Unterschied zur berufl ichen Erstausbil-

dung hat der Gesetzgeber das Feld der  berufl ichen 

Weiterbildung der Gestaltungskompetenz der Ta-

rif- bzw. Betriebsparteien überlassen. Diese haben 

die betrieblich-berufl iche Weiterbildung bislang 

kaum geregelt. In 29% der Betriebe (mit Betriebs-

Rolf Dobischat, Hartmut Seifert

Lernzeit(konten) – Eine Lösung für das Kosten- und 
Zeitdilemma in der berufl ich-betrieblichen Weiterbildung 

rat) sind Weiterbildungsfragen im Rahmen von 

Betriebsvereinbarungen thematisiert (Seifert 

2004), die teilweise an defi nierte inhaltliche Kon-

texte (z. B. Umstrukturierungen) gebunden sind. 

In den letzten Jahren ist jenseits aller ordnungs-

politischen Debatten zwischen den Tarifvertrags-

parteien um die Regulierung betrieblicher Weiter-

bildung neue Bewegung aufgekommen. Konzep-

tionell schlagen die vorliegenden Ansätze unter-

schiedliche Wege ein. So sichert der im Bereich 

der Metallindustrie in Baden-Württemberg abge-

schlossene Tarifvertrag den Beschäftigten einen 

Anspruch auf ein jährliches Personalentwicklungs-

gespräch, um Weiterbildungsbedarfe zu identifi -

zieren und gezielte Maßnahmen zu organisieren. 

Teilbereiche der Wirtschaft haben Fondssysteme 

eingeführt, so in der Bauwirtschaft, bei den Gerüst-

bauern oder in der Textil- und Bekleidungsindus-

trie. Lernzeitkonten stellen schließlich einen drit-

ten Ansatz dar, dem die nachfolgende Aufmerk-

samkeit gilt.

Lernzeitkonten – Neun Thesen zum 
Zusammenhang von Zeit und berufl icher 
Weiterbildung

Neun Thesen thematisieren nachfolgend den 

Zu sammenhang von Zeit und berufl ich-betrieb-

licher Weiterbildung. Vor dem Hintergrund eines 

weiterhin für die Zukunft prognostizierten stei-

genden Bedarfs an berufl ich-betrieblicher Wei-

terbildung problematisieren sie die Verteilung 

von vermehrter Weiterbildungszeit auf entweder 

bezahlte Arbeitszeit oder auf Freizeit, sie verwei-

sen auf bereits bestehende Weiterbildung behin-

dernde Zeitrestriktionen, sie skizzieren ein Mo-

dell für Lernzeitkonten und diskutieren mögliche 

Einwände gegen ein solches Konzept.
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Erste These: Der derzeitige Aufwand in Pfl e-

ge und Erweiterung des gesellschaftlichen Human-

kapitalstocks dürfte allen prognostischen Aussa-

gen zu Folge bei weitem nicht ausreichen, den 

zukünftig wachsenden Anforderungen der Wirt-

schaft zu entsprechen. 

Für einen steigenden Bedarf an Weiterbil-

dung sprechen Entwicklungen sowohl auf der 

Angebots- als auch der Nachfrageseite des Ar-

beitsmarktes. Sie lassen sich als Trends identifi -

zieren, nicht aber in ihren Auswirkungen auf 

den zusätzlichen Bedarf an Lernzeiten quantifi -

zieren. Ebenso wenig ist abzuschätzen, welche 

Rationalisierungspotentiale in der bisherigen Or-

ganisation von Weiterbildung stecken, um mit 

dem bestehenden Volumen an Lernzeiten effi zi-

enter umzugehen, ohne die verfolgten Lernziele 

und -inhalte zu gefährden. 

Auf der Angebotsseite des Arbeitsmarktes 

wird angesichts der demographischen Entwick-

lung der Zustrom an jungen und gut ausgebilde-

ten Absolventen aus dem dualen System sowie 

den Fachhoch- und Hochschulen allmählich ab-

ebben. Gleichzeitig altert die Erwerbsgesellschaft 

(Buck et al. 2002). Hinzu kommt, dass die einsti-

ge Bildungsexpansion ins Stocken geraten ist 

(Reinberg/Hummel 2003). Die Gefahr droht, dass 

die nachrückenden geburtenschwachen Jahr-

gänge im Ausbildungsgrad nicht Schritt halten 

mit den durchschnittlich steigenden Qualifi zie-

rungsanforderungen. Mangelsituationen an Hoch-

qualifi zierten aber auch an Arbeitskräften der 

mittleren Qualifi kationsebene wären die Folge. 

Der Eintritt in den Ruhestand wird  zukünftig 

deutlich später als zurzeit erfolgen. Betriebliche 

Personalpolitik tut sich bislang noch schwer, den 

in großem Konsens von Bundesregierung und 

Tarifvertragsparteien geforderten Paradigmen-

wechsel in der bisherigen Politik der Frühver-

rentung nachzuvollziehen. Um zukünftige Eng-

passsituationen zu vermeiden, werden Betriebe 

aber nicht umhin kommen, die personal- und 

ar  beitspolitischen Weichen neu zu justieren und 

die Arbeits- und Weiterbildungsbedingungen al-

ternsgerecht zu gestalten. Ebenso werden sich 

Beschäftigte in weitaus größerem Maße als bis-

her auf den ständigen Wandel der Qualifi kations-

anforderungen einstellen müssen. 

Auf der Nachfrageseite des Arbeitsmarktes 

werden der Wandel zur Wissensgesellschaft, der 

Trend zu höheren berufl ichen Qualifi kationen 

so wie die rasche Obsoleszenz zumindest von 

Teilen der berufl ichen Qualifi kation den  ständigen 

Anpassungsbedarf erhöhen. Vor diesem Hinter-

grund ist von einem durchschnittlich höheren 

Ausmaß an berufl icher Weiterbildung während 

der gesamten Erwerbsbiographie auszugehen 

(Prognos 2002; Reinberg/Hummel 2003). Vor 

allem ältere Beschäftigte werden ihre Weiterbil-

dungsintensität erhöhen und mehr Zeit für ihre 

Qualifi kationsanpassung und -erweiterung auf-

wenden müssen. Lebenslanges Lernen wird dann 

immer weniger nur eine Floskel für Sonntagsre-

den sein, sondern eine zwingende Notwendigkeit, 

um die Innovationsfähigkeit der Wirtschaft, die 

internationale Wettbewerbsfähigkeit sowie ein 

hohes Wohlstands- und Beschäftigungsniveau zu 

sichern. Auf diese Zusammenhänge weisen so-

wohl die OECD als auch die EU seit Jahren hin 

und fordern die nationalen Regierungen mit hoher 

Dringlichkeit zu entsprechenden Aktivitäten auf. 

Theoretische Untermauerung fi ndet die se Posi-

tion in der modernen Wachstumstheorie, die in 

der Qualifi kation der Beschäftigten einen wich-

tigen Faktor für die Innovationsfähigkeit der 

Volkswirtschaft und für wirtschaftliches Wachs-

tum sieht (Schettkat 2003). 

Zweite These: Das Prinzip des lebenslangen 

Lernens ist bisher nur unzureichend umgesetzt. 

Demzufolge haben sich die Aus- und Weiterbil-

dung unter organisatorischen, rechtlichen, curri-

cularen, didaktisch-methodischen u.a. Aspekten 

bislang auch kaum angenähert. 

Nach wie vor orientiert sich die gegebene 

Struktur des öffentlich verantworteten Bildungs-

systems an der traditionellen Sequenz von Aus-

bildung, Arbeit und Ruhestand. Das Bildungs-

system stellt weitgehend auf eine breite zeitlich 

ausgedehnte Ausbildungsphase vor dem Eintritt 

ins Erwerbsleben ab. Aus vergleichender inter-

nationaler Perspektive stehen gerade die langen 

Ausbildungsphasen und -wege in Deutschland 
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in der Kritik. Gefördert wird die Tendenz der 

zeitlichen Ausdehnung durch die anhaltende 

Arbeitsmarkt- und Ausbildungskrise. Auf Grund 

der herrschenden Ausbildungsplatzkrise müssen 

die berufsbildenden Schulen wegen der Schul-

pfl icht vermehrt schulische und/oder berufsvorbe-

reitende Bildungsgänge anbieten, um dem An-

drang unversorgter Jugendlicher temporär mit 

„alternativen Bildungsangeboten“ entgegenzu-

wirken. Die hierdurch erzwungenen „Warteschlei-

fen“, „Auffangbecken“ und „Parkzonen“,  entweder 

vor Aufnahme einer (später angestrebten) Berufs-

ausbildung oder zum Erwerb eines höherwerti-

gen Schulabschlusses als Option einer Chancen-

erhöhung bei der Suche nach einem Ausbildungs-

platz, führen generell zur Ausweitung der Ver-

bleibszeiten in Bildungsgängen. Verlängerte Aus-

bildungs- bzw. Verbleibszeiten und dies womög-

lich in Berufen, für die nur geringe Bedarfe am 

Arbeitsmarkt mit eingeschränkten Beschäfti-

gungschancen bestehen, bedeuten nicht nur eine 

erhebliche Vergeudung von Zeit- und Finanzressour-

cen, sondern signalisieren bereits heute einen er-

heblichen Bedarf an individueller berufl icher Neu-

orientierung und Weiterbildung nach Abschluss 

einer ersten Ausbildungsphase. 

Die jüngste Zeitbudgeterhebung (Bundesmi-

nisterium 2003, S. 30 ff.) quantifi ziert, wie sich 

der tägliche Zeitaufwand für Bildung und Lernen 

verteilt. Nach Altersgruppen differenziert (vgl. 

Schaubild 1) zeigt sich eine deutliche „Kopfl as-

tigkeit“ des Lernzeitaufwandes innerhalb der 

Ausbildungsphasen. Im Verlauf der  Erwerbslebens 

nehmen die durchschnittlichen Lernzeiten mar-

kant ab. Zwar steigt der Zeitaufwand für Weiter-

bildungsprozesse prozentual gegenüber dem 

Ler nen in schulischen bzw. hochschulischen Bil-

dungsgängen in Abhängigkeit vom Alter, die 

grundsätzlich Schiefl age bei Gesamtverhältnis von 

Aus- zur Weiterbildung wird aber davon kaum 

berührt (vgl. Schaubild 2). 

Aus dem Schaubild 3 ist der  Lernzeitaufwand 

für die berufl iche Weiterbildung (neben anderen 

Bereichen) ersichtlich. Interessant ist das Vertei-

lungsverhältnis zwischen Lernzeiten während 

und außerhalb der Arbeitszeit, das sich mehr 

Schaubild 1: Zeitaufwand für Bildung und Lernen 2001/2002

Statistisches Bundesamt, Wo bleibt die Zeit?, 2003
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oder minder die Waage hält. Berücksichtigt wer-

den müssen bei den prozentualen Betrachtungen 

in den Schaubildern 2 und 3 die Basisdaten zum 

realen Lernzeitaufwand, wie sie  in Schaubild 1 

dargestellt sind. Betrachtet man die Ergebnisse, 

so fällt die Diagnose bezüglich der Umsetzung 

des Prinzips des lebenslangen Lernens auf Grund-

lage der eingebrachten Zeitkontingente relativ 

dürf tig aus, denn der überwiegende Teil aller Lern -

aktivitäten konzentriert sich auf die schulischen 

und hochschulischen Ausbildungsgänge vor Be-

ginn des Erwerbsverlaufs. Investierte berufl iche 

Weiterbildungszeiten nach Eintritt in den bzw. 

während des Erwerbsverlaufs nehmen hierzu 

im Vergleich nur eine marginale Position ein.  

Dritte These: Die berufl iche Weiterbildung, 

insbesondere in Form der betrieblichen Weiter-

bildung, verzeichnet seit Jahren eine expansive 

Entwicklung. Durch veränderte Konstellationen 

in der Lernorganisation geraten auch die traditio-

Schaubild 2: Zeitaufwand für Bildung und Lernen nach Art
der Bildung 2001/2002 (ohne Wegzeiten)

Statistisches Bundesamt, Wo bleibt die Zeit?, 2003
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nellen Muster der Zeitverteilung in Bewegung, 

so dass sie einer Neujustierung bedürfen.    

Wenngleich das Lernzeitvolumen für das 

berufl iche Weiterbildungslernen gegenüber den 

investierten Lernzeiten in Bildung und Ausbil-

dung (Schule, Hochschule, Berufsausbildung) 

noch gering ist, verzeichnen die Weiterbildungs-

beteiligung der Erwerbstätigen und deren Lern-

zeiten in den letzten beiden Jahrzehnten einen 

expansiven Trend. Nach den Ergebnissen des 

Berichtssystems Weiterbildung (BMBF 2003) hat 

fast ein Drittel der Erwerbstätigen durch eine 

Weiterbildungsteilnahme im Jahr 2000 Lernzeit 

investiert. Das Lernzeitvolumen21 bewegte sich 

nach einer Hochrechung im BSW auf ca. 1,95 Mrd. 

Stunden (BMBF 2003:59), was dem Volumen von 

ca. 208 Mio. Teilnehmertage an Veranstaltungen 

der formalisierten berufl ichen Weiterbildung ent-

sprach. Die sich hierin ausdrückende gestiegene 

Bedeutung der berufl ichen Weiterbildung für die 

21 Weiterbildungsvolumen: Stundenzahl, die im Zeitraum eines Jahres für die Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen 
aufgewendet wird. Nicht zu vergleichen mit anderen Erhebungsparametern wie z.B. Unterrichtsstunden (z.B. in den Träger-
statistiken). Beispiel: 100 Personen nehmen an 2stündiger Veranstaltung teil = 100 x 2 = 200 Stunden Weiterbildungsvolumen; 
Trägerstatistik weist hingegen nur 2 Unterrichtsstunden aus, vgl. BMBF, S. 59



38

Schaubild 3: Zeitaufwand für Bildung und Lernen nach Art
der Bildung 2001/2002 (ohne Wegzeiten)

Statistisches Bundesamt, Wo bleibt die Zeit?, 2003
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gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung 

hat vor dem Hintergrund veränderter Bedingun-

gen in den Betrieben und am Arbeitsmarkt einen 

neuen Typus von Weiterbildung entstehen lassen. 

Charakteristisch für diesen Typus sind neue Steue-

rungsanforderungen (Prozessorientierung), das 

Entstehen neuer Kompetenzprofi le wie auch die 

Durchsetzung neuer Lernarrangements ( Baethge/

Baethge-Kinsky u.a. 2003, S. 10). So ist unter dem 

Aspekt  der  betrieblichen  Lernorganisation  die 

Re le vanz nichtformaler und informeller  gegenüber 

formalisierten Lernprozessen in unterschiedlichs-

ten Lernortkonfi gurationen gestiegen. 

Die Betrachtung des informellen, nicht for-

malen Lernens als ein Ausdruck für berufl iche 

Kompetenzentwicklung zeigt, dass durch verän-

derte Konstellationen in den Lernprozessen die 

bisher markierten Grenzlinien zunehmend ver-

schwimmen. Dies betrifft nicht nur die Markie-

rungslinien zwischen dem formalisierten und 

dem nicht formalen Lernen, sondern auch dem 

Lernen in traditionellen bzw. institutionellen 

Lernortbezügen und neuen fl exibleren Formen 

der Wissensaneignung mit hoher Selbststeue-

rung und Eigenverantwortung. Dies hat Auswir-

kungen auf das Verhältnis des Lernens innerhalb 

der Arbeitszeit (u.a. im Prozess der Arbeit) und 

des Lernens in der Freizeit. Gerade das Verschwim-

men der Grenzlinien zwischen betrieblichen und 

nichtbetrieblichen Lernen thematisiert die Frage 

der Verteilungslast der für das lebenslange Ler-

nen notwendigen Zeitinvestitionen. So geht aus 

einer Untersuchung des Bundesinstituts für Be-

rufsbildung (Beicht/Krekel/Walden 2004) hervor, 

dass die Privatpersonen bereits heute schon eine 

hohe Verantwortung für die eigene berufl iche 

Weiterbildung übernehmen und Zeit und Geld 

investieren (vgl. Tabelle 1). Diese Befunde legen 

nahe, dass die Unternehmen nicht bereit sind, 

vermehrte Weiterbildungszeit während der Ar-

beitszeit aufzubringen. Insofern gewinnt die 

Frage nach einer regulierenden Ausbalancierung 

der notwendigen Zeitkontingente an Bedeutung 

(Ahlene/Dobischat 2003). 
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Vierte These: Zeitaspekte sind für die Orga-

nisierung von berufl icher Weiterbildung in dop-

pelter Hinsicht von eminenter Bedeutung. Ers-

tens stellt Zeit eine absolut begrenzte Ressource 

für die Beschäftigten dar im Unterschied zu Geld. 

Zweitens sind Lernzeiten ein Kostenfaktor für 

die Betriebe.

Diese doppelte Funktion, die Zeit für beruf-

liche Weiterbildung hat, fand lange Zeit kaum 

Beachtung. In dem Maße, wie sich die Notwendig-

keit stellt, die berufl iche Weiterbildung auswei-

ten, rückt die Zeitfrage in den Vordergrund kon-

zeptioneller Überlegungen (Expertenkommission 

2004). Mehr Weiterbildung braucht mehr Zeit. 

Offen geblieben ist bislang die Frage, wer diese 

zusätzlichen Zeiteinheiten aufbringt. Zwei Alterna-

tiven kommen in Frage: Entweder geht zusätzli-

che Weiterbildungszeit auf Kosten der bezahlten 

Arbeitszeit oder der Nicht-Erwerbszeit, der Frei-

zeit. Denkbar sind natürlich auch Mischungsva-

rianten. Im Kern berührt die Ausweitung der 

berufl ichen Weiterbildung eine zentrale Vertei-

lungsfrage. 

Handelt es sich um bezahlte Arbeitszeit, ent-

stehen für die Betriebe höhere Arbeitskosten, da 

die produktive Arbeitszeit um die Weiterbildungs-

zeit verkürzt wird. Lernzeiten stellen bei gegebe-

nen Lernzielen und Lerninhalten eine fi xe Größe 

dar. Zusätzliche Qualifi zierungszeit reduziert den 

Anteil der produktiven Zeit, die Lohnstückkosten 

steigen zunächst, bevor sich die Humankapital-

investitionen in höherer Produktivität nieder-

schlagen. Handelt es sich hingegen bei der Lern-

zeit um Freizeit, dann geht diese Zeitverwendung 

zu Lasten von Familienzeiten, Erholzeiten oder 

Sozialzeiten. Zeitrestriktionen bei den Beschäf-

tigten können sich verschärfen oder neue erge-

ben. Dies dürfte vor allem dann der Fall sein, 

wenn gleichzeitig, wie jüngst von wissenschaft-

licher wie von politischer Seite gefordert und 

teilweise auch bereits durchgesetzt, die Regelar-

beitszeit verlängert wird. Vor allem Personen mit 

Versorgungs- und Betreuungspfl ichten würden 

in Zeitnot geraten und müssten entscheiden, ob 

sie zusätzliche Weiterbildungszeit auf Kosten von 

Versorgungsaufgaben aufbringen können und 

wollen. Da bei der gegebenen ungleichgewichti-

gen Arbeitsverteilung in den privaten Haushalten 

nach wie vor Frauen den weitaus größeren Teil 

der familialen Arbeitszeit aufbringen (Statisti-

Tabelle 1

Zeitarten außerhalb

betrieblicher Arbeitszeiten

Maflnahmestunden außerhalb 
betrieblicher Arbeitszeiten

Insgesamt Betriebliche Weiterbildung Nichtbetriebliche Weiterbildung

74 56 %

Stunden in %* Stunden in %* Stunden in %*

25 38 % 169 67 %

Unbezahlte Überstunden 
wegen der Weiterbildung

3 2 % 3 5 % 1 0,4 %

Zeit für vorherige Information 7 5 % 5 8 % 8 3 %

Zeit für Vor- und Nachbereitung 26 20 % 17 26 % 39 15 %

(Zusätzliche) Wege- bzw. Fahrtzeiten 23 17 % 14 22 % 35 14 %

Quelle: Beicht/Krekel/Walden 2004

* Die Prozentwerte beziehen sich auf den Zeitaufwand außerhalb betrieblicher Arbeitszeiten insgesamt.

Zeitaufwand außerhalb betrieblicher
Arbeitsstunden insgesamt

133 100 % 65 100 % 253 100 %
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Schaubild 4: Weiterbildungshemmnisse

Quelle: WSI-BR-Befragung 2002/03.
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sches Bundesamt 2003), würde eine Ausweitung 

der Weiterbildungszeit während der Freizeit de-

ren Partizipations- und Karrierechancen beein-

trächtigen, falls sie ihre familialen Verpfl ichtun-

gen nicht vernachlässigen wollen oder können. 

Fünfte These: Zeitrestriktionen behindern 

bereits aktuell die berufl iche Weiterbildung der 

Betriebe und stellen neben fi nanziellen Engpäs-

sen ein zentrales Hemmnis dar.

Ob und in welchem Ausmaß Betriebe Weiter-

bildung durchführen, hängt von verschiedenen 

Faktoren ab. Neben der von Kostenkalkülen be-

stimmten Entscheidung, den benötigten Qualifi -

kationsbedarf entweder über den externen Ar-

beitsmarkt oder durch eigene Qualifi zierungs-

maßnahmen zu decken, spielen die Weiterbil-

dungsbereitschaft der Beschäftigten, Informatio-

nen über den Weiterbildungsmarkt, über Wei-

terbildungsbedarfe ebenso eine Rolle wie zeitor-

ganisatorische Aspekte. Wie zuletzt die repräsen-

tative WSI-Betriebsräte-Befragung von 2002/2003 

zeigt, klagen 35% der Betriebe über Zeitengpässe 

und in 34% der Betriebe sehen die Vorgesetzten 

Probleme, die Beschäftigten für betriebliche 

Weiterbildung frei zu stellen (vgl. Schaubild 4). 

Ähnliche Ergebnisse hatte bereits die Befragung 

von Uni Duisburg/WSI aus dem Jahre 2000 er-

geben (Dobischat/Seifert 2001). 

Da es sich bei den zitierten Befragungen um 

Momentaufnahmen handelt, ist offen, ob die von 

den Betrieben beklagten Zeitengpässe  temporärer 

oder permanenter Art sind. Im ersten Fall ließen 

sich die Zeitengpässe im Rahmen einer antizykli-

schen Weiterbildungssteuerung beheben, sofern 

es sich nicht um akute, zeitlich nicht aufschieb-

bare Qualifi kationsdefi zite handelt. 

Sechste These: Lernzeitkonten haben einen 

positiven Einfl uss auf die Weiterbildungsaktivi-

täten. Dieser Zusammenhang gilt besonders, 

wenn Lernzeitkonten auf dem Time-Sharing-

Prinzip basieren. 

Welcher Einfl uss von Lernzeitarrangements 

auf betriebliches Weiterbildungsverhalten aus-

geht, haben jüngst zwei Untersuchungen aufgezeigt 

(Janssen 2003; Seifert/Mauer 2004).  Erstens steigt 

in Betrieben, die Langzeitkonten einge  führt haben, 

die Wahrscheinlichkeit, dass betriebliche Weiter-

bildung praktiziert wird. Und zweitens lässt sich 
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ein positiver Einfl uss von Weiterbildungskonten 

auf betriebliche Weiterbildungsaktivitäten nach-

weisen. Vor diesem Hintergrund sind die in den 

letzten Jahren in unterschiedlichen Varianten ta-

rifvertraglich oder betrieblich vereinbarten Lern-

zeitkonten als wegweisende Ansätze zu begreifen, 

mit deren Hilfe es gelungen ist, die zeitlichen und 

fi nanziellen Rahmenbedingungen für berufl iche 

Weiterbildung zu verbessern.

Bereits etablierte Modelle von Lernzeitkon-

ten unterscheiden sich sowohl nach dem Muster, 

nach dem die Weiterbildungszeit auf Betrieb und 

Beschäftigte verteilt wird, als auch nach den 

Verwendungsarten für Weiterbildung. Entweder 

kann es sich um betrieblich notwendige oder im 

Interesse der Beschäftigten liegende Weiterbil-

dung handeln. Folgende Ansätze investiver Zeit-

gestaltung lassen sich unterscheiden:

• Bei der „Auto 5000 GmbH“ gilt das Time-Sha-

ring-Prinzip für die gesamte betriebsnotwen-

dige sowie die im Interesse der Beschäftigten 

liegende Weiterbildung. Jeder Beschäftigte hat 

drei Stunden Weiterbildungszeit pro Woche. 

Eine Hälfte bringt das Unternehmen in Form 

von bezahlter Arbeitszeit auf, die andere Hälf-

te die Beschäftigten in Form von Freizeit. 

• Nach dem Time-Sharing-Prinzip erhalten Be-

schäftigten für selbst initiierte Weiterbildung, 

wie dies bei der ehemaligen Debis AG oder bei 

der Deutschen Telekom AG der Fall ist, An-

spruch auf fünf Tage Weiterbildung pro Jahr. 

Betrieb und Beschäftigte bringen jeweils eine 

Hälfte der Weiterbildungszeit auf. 

• Der 1988 bei der Shell AG vereinbarte Firmen-

tarifvertrag sieht vor, dass die Beschäftigten 

für Weiterbildung in ihrem eigenen Interesse 

allein die Zeit aufbringen, die aus der  tarifl ichen 

Arbeitszeitverkürzung sowie anderen Quellen 

stammen kann.

• Der im Januar 2004 in der chemischen Indus-

trie in Kraft getretene Tarifvertrag bietet Be-

trieben die Möglichkeit, Langzeitkonten ein-

zurichten, so dass die Beschäftigten die dort 

angesammelten Zeitguthaben entweder für 

berufl iche Qualifi zierung oder für ein  vorzeitiges 

Ausscheiden auf dem Erwerbsleben nutzen 

können. 

Ungeachtet ihrer spezifi schen zeitlichen Ver-

tei lungsmuster kennzeichnen verschiedene Ge-

mein samkeiten diese Modelle. Erstens tragen die 

Be triebe die direkten Kosten der Weiterbildung. 

Zweitens sind generelle  Weiterbildungsansprüche 

auf Basis von Tarifverträgen oder Betriebsverein-

barungen längst kein Tabu mehr. Drittens ist es 

verbreitete Praxis, dass Beschäftigte auch für 

be trieblich notwendige Weiterbildung einen Teil 

der Weiterbildungszeit in Form von Freizeit ein-

bringen. Diesen Anteil beziffern verschiedene 

Untersuchungen auf etwa 25% bis 30% der ge-

samten für die betrieblich-berufl iche Weiterbil-

dung aufgebrachten Zeit (Seifert/Mauer 2004; 

Dobischat/Seifert 2001; Weiß 2000). 

Siebte These: Um Lernzeitkonten generell 

einzuführen, ließen sich bestehende gesetzliche, 

tarifl iche und betrieblich geregelte Anspruchs-

grundlagen als Ausgangsbasis nutzen und aus 

weiteren Zeitquellen aufstocken. Sie könnten al-

len Beschäftigten einen Anspruch auf systema-

tische berufl iche Weiterbildung sichern.

Die Einrichtung von Lernzeitkonten könnte 

einen Weg darstellen, die fi nanziellen und zeit-

lichen Voraussetzungen für berufl iche Weiterbil-

dung auf ein breiteres Fundament zu stellen, das 

allen Beschäftigten entsprechende Zugänge si-

chert. Bekanntlich garantiert die Einrichtung 

eines Kontos nicht automatisch auch schon einen 

üppigen Kontenstand. Um Zeitguthaben für be-

rufl iche Weiterbildung zu bilden, bieten sich 

folgende Quellen an. Als Basis könnten die in 11 

Bundesländern bereits bestehenden Bildungsur-

laubsgesetze dienen, die den Beschäftigten eine 

bezahlte Freistellung von 5 Tagen pro Jahr für 

Weiterbildung bieten. Bislang entfällt etwa die 

Hälfte der im Rahmen der  Bildungsurlaubsgesetze 

genutzten Weiterbildungszeit auf Maßnahmen 

zur berufl ichen Qualifi zierung. Die andere  Hälfte 

dient der politischen oder allgemeinen Weiter-

bildung. Übernimmt man dieses Verteilungsmus-

ter, dann könnten die Bildungsurlaubsgesetze 

einen Grundstock von 2,5 Tagen pro Jahr für die 

Lernzeitkonten liefern. Als weitere Quellen kom-

men die bereits bestehenden tarifl ichen sowie 

betrieblichen Regelungen in Frage. Ferner bietet 

sich an, Zeitguthaben aus Arbeitszeitkonten, die 
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bislang beim Erreichen von Schwellenwerten er-

satzlos gestrichen werden, stattdessen  automatisch 

auf ein Lernzeitkonto zu transferieren. Weitere 

Zeitelemente könnten weiterbildungsorientierte 

Arbeitszeitverkürzungen nach dem Muster der 

Shell AG liefern. Aufgabe der Tarifvertragspar-

teien wäre dann auszuhandeln, für welche Zwe-

cke die nach dem beschriebenen Muster ange-

sammelten Lernzeitguthaben zu verwenden sind. 

Zu klären wäre vor allem die Frage, ob die Lern-

zeitkonten exklusiv für Weiterbildung im Inter-

esse der Beschäftigten oder auch für betriebliche 

notwendige Weiterbildung zu Verfügung stehen 

sollen. Die direkten Kosten sollten analog zu den 

oben aufgeführten Modellen von den Betrieben 

getragen werden. 

Achte These: Lernzeitkonten bieten für be-

rufl iche Weiterbildung zwar eine verbesserte 

zeit liche und fi nanzielle Ressourcenausstattung. 

Intensivierte Weiterbildungsaktivitäten sind da-

mit aber nicht automatisch garantiert.  

Erfahrungen mit bereits bestehenden Rege-

lungen zeigen, dass es nicht ausreicht, Betrieben 

und Beschäftigten im Rahmen von Lernzeitkon-

ten die notwendigen fi nanziellen und zeitlichen 

Voraussetzungen zur Verfügung zu stellen (Sei-

fert 2004). Vor allem in kleineren und mittleren 

Unternehmen fehlen nicht nur häufi g Informa-

tionen über Weiterbildungsinhalte und -träger 

sowie -kosten. Häufi g verfügen sie auch nicht 

über die Kompetenzen, Bildungsdefi zite und -be-

darfe der Beschäftigten zu identifi zieren und 

pas sende Weiterbildungsmaßnahmen zu entwi-

ckeln, zu organisieren und durchzuführen. Be-

triebe ohne eigene Personalentwicklungsplanung 

sind meistens auf externe Beratung angewiesen. 

Überbetriebliche Personalentwickler könnten hier 

wichtige Hilfestellungen leisten. Eine Lösung 

bietet die im Rahmen des Qualifi zierungstarif-

vertrages für die Metallindustrie in Baden-Würt-

temberg von den Tarifvertragsparteien gegründe-

te „Agentur zur Förderung der berufl ichen Weiter-

bildung“ (Bahnmüller/Fischbach 2004). Die Ka pa-

zitäten der Agentur reichen aber nicht aus, fl ä chen-

deckend die Gesamtheit der vor allem klei neren 

und mittleren Unternehmen zu versorgen. Zudem 

ist dieses Modell der Qualifi zierungsagentur auf 

den genannten Geltungsbereich beschränkt, 

deckt also nur einen kleinen Ausschnitt der Ge-

samtwirtschaft ab. Selbst wenn bundesweit alle 

übrigen Tarifbereiche nachziehen und vergleichba-

re Vereinbarungen treffen würden, blieben we gen 

der begrenzten und zudem allmählich schrump-

fenden Tarifbindung weite Teile der Wirtschaft, 

speziell in Bereichen mit hohem Anteil an KMU, 

ohne vergleichbare Beratungsinfrastruktur. Öf-

fentliche Lösungen sind deshalb gefragt. Denkbar 

sind Ko-Finanzierungen in Kooperation mit den 

Kammern, ergänzt durch Gebühren oder zu-

nächst als Anschubfi nanzierung mit dem Ziel, sie 

schrittweise in eine Gebührenfi nanzierung um-

zuwandeln. 

Neunte These: Lernzeitkonten stoßen bei den 

betrieblichen Akteuren nicht nur auf positive 

Resonanz. 

Vorbehalte gegenüber der Etablierung von 

Lernzeitkonten äußern sowohl Vertreter des be-

trieb lichen Managements als auch Betriebsräte. 

Aus Sicht der Betriebe kommt für mehr als ein 

Drittel eine Nutzung von Zeitguthaben für beruf-

liche Weiterbildung aus grundsätzlichen Überle-

gungen nicht in Frage (Dobischat/Seifert 2001, 

S. 99). Die Betriebe sehen schwerwiegende Be-

denken auf Seiten der Belegschaften und fürch-

ten, dass drohende Freizeit- bzw. Einkommens-

verluste bei den Mitarbeitern deren Weiterbil-

dungsmotivation und -aspiration negativ beein-

fl ussen könnten und dies kontraproduktive Ef fek-

te für das betriebliche Lernen auslösen könnte. 

Organisatorische Probleme bei der Umsetzung 

sieht nur jeder zehnte Betrieb. Nicht ins Gewicht 

fallen Befürchtungen, durch Lernzeitkonten könn-

ten generelle Anspruchsgrundlagen etabliert 

werden, aus denen neue Aushandlungs- und 

Konfl iktfelder zwischen den Sozialpartner im 

Betrieb entstehen könnten. 

Skeptischer noch äußern sich die Betriebs-

räte (vgl. Schaubild 5). Sie befürchten vor allem, 

dass durch Lernzeitkonten Ansprüche auf Frei-

zeitausgleich für bestehende Arbeitszeitguthaben 
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Schaubild 5: Vorbehalte gegenüber Lernzeitkonten

Quelle: WSI-BR-Befragung 2002/03.
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entfallen könnten. Auch sehen sie in der Einrich-

tung von Lernzeitkonten ein neues Konfl iktfeld 

zwischen Betriebsräten und Geschäftsführung.

Fazit

Geht man von der weitgehend unstreitigen An-

nahme aus, dass die Nachfrage nach  qualifi zierten 

Arbeitskräften zukünftig wachsen, der technisch-

organisatorische Wandel im Tempo eher zu- als 

abnehmen und auch die Verfallzeiten einzelner 

Elemente berufl icher Qualifi kationen eher kürzer 

werden, dann ist ein steigender Bedarf an beruf-

licher Weiterbildung zwangsläufi ge Folge. Er-

höhte Weiterbildungsaktivitäten erfordern nicht 

nur vermehrten Einsatz an monetären und zeit-

lichen Ressourcen. Notwendig sind komplexe 

Maßnahmen. Wenn sich die Diskussion an dieser 

Stelle auf zeitliche Aspekte beschränkt, dann sind 

damit aber stets auch monetäre Größen im Spiel. 

Jede Ausweitung der Weiterbildung bean-

sprucht zusätzliche Zeit, die entweder auf Kosten 

der Arbeits- oder der Freizeit geht. Beschäftigte 

investieren Zeit bereits in nicht unerheblichem 

Maße auch in betriebsnotwendige Weiterbildung. 

Mit wachsenden Weiterbildungsaktivitäten dro-

hen sich die Grenzziehungen zwischen den Zeit-

zonen weiter zuungunsten der Beschäftigten zu 

verschieben. Die Einführung von Lernzeitkonten 

mit eindeutig defi nierten zeitlichen Verteilungs-

mustern und Verwendungszecken könnte nicht 

nur den bisherigen Wildwuchs in kanalisierte 

Bahnen lenken, sondern zugleich auch zumin-

dest die zeitlichen Voraussetzungen für  generelle 

Weiterbildungsansprüche generieren. Als Quel-

len für Lernzeitguthaben kommen bestehende 

gesetzliche, tarifl iche und betriebliche Lernzeit-

ansprüche in Frage. Darüber hinaus bietet sich 

an, im Rahmen tarifvertraglicher Vereinbarun-

gen zusätzliche Lernzeiten zu vereinbaren.
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1. Der Flächentarifvertrag in der Krise

Unternehmen wie Arbeitsplätze sind im Zeichen 

der Globalisierung unter einen zunehmenden 

Anpassungsdruck geraten. Gefragt sind fl exible 

Produktions-  und  Dienstleistungsstrukturen, 

schnelle und dezentrale Entscheidungsabläufe 

sowie erfolgsorientierte Vergütungssysteme. In 

dieser Situation erscheint das Tarifvertragssys-

tem – vor allem in Form der  Flächentarifverträge 

– als nicht mehr zeitgemäß. Flächentarifverträge 

tragen dem Differenzierungsbedarf in und zwi-

schen den Unternehmen vielfach nicht mehr 

ausreichend Rechnung. Sie gelten als zu starr, 

sie berücksichtigen zu wenig den betrieblichen 

Veränderungsbedarf und sie sind letztlich mit zu 

hohen Arbeitskosten verbunden. 

Angesichts massiver Wettbewerbs- und Be-

schäftigungsprobleme ziehen immer mehr Be-

triebe einen vollständigen oder partiellen Austritt 

aus dem Arbeitgeberverband und damit aus der 

Tarifbindung ins Kalkül (Schnabel, 1998). Als 

Alternative für diese Betriebe bieten die Arbeit-

geberverbände die Mitgliedschaft in einem Ver-

band ohne Tarifbindung an. Dem Unbehagen in 

vielen Unternehmen über den Flächentarifver-

trag haben die Arbeitgeberverbände durch eine 

Politik Rechnung getragen, die auf ein Mehr an 

betrieblicher Flexibilität abzielt. Im Vordergrund 

stehen dabei Öffnungs- und Härtefallklauseln, 

Optionslösungen und Bandbreitenregelungen 

(Brocker, 2003; Kannegießer, 2000). 

Ungeachtet der Kritik sind Flächentarifver-

träge – jedenfalls in den alten Bundesländern – 

neben dem Betriebsverfassungsgesetz nach wie 

vor die wichtigste Grundlage für die Regelung 

der Sozialbeziehungen (Ellguth, 2004, 166). Nach 

den Daten des IAB-Betriebspanels gelten Bran-

Reinhold Weiß

Tarifvertragliche Regelungen zur Finanzierung 
der betrieblichen Weiterbildung – zentrales zukünftiges 
Handlungsfeld oder Mythos?

chen- oder Haustarifverträge in 53 Prozent der 

westdeutschen Betriebe mit mehr als 5 Beschäf-

tigten. Sie sind damit für 68 Prozent aller Be-

schäftigten in den alten Bundesländern maßge-

bend. Weitere 22 Prozent der Betriebe orientie-

ren sich freiwillig am Branchentarifvertrag. Für 

Ostdeutschland sind dagegen deutlich geringere 

Werte kennzeichnend. Branchentarifverträge 

gelten nur für 23 Prozent der Betriebe. Hausta-

rifverträge haben 7 Prozent der Betriebe und 16 

Prozent orientieren sich freiwillig an Branchen-

tarifverträgen.

Der Zeitvergleich zeigt außerdem, dass die 

Bindungswirkung der Tarifverträge nachgelas-

sen hat (Kohaut/Schnabel, 2003, 199). Galten 

Branchentarifverträge im Jahr 1995 noch für 72 

Prozent der westdeutschen Beschäftigten, waren 

es im Jahr 2002 nur noch 61 Prozent der Be-

schäftigten. Die Gründe sind im Austritt aus den 

Arbeitgeberverbänden ebenso zu suchen wie in 

strukturellen Veränderungen der Wirtschaft. 

2. Weiterbildung in Tarifverträgen

Die Idee und Forderung, Weiterbildung im Rah-

men von Tarifverträgen zu regeln, wurde vor 

al lem in den achtziger Jahren entwickelt ( Baethge 

u.a., 1990, 478) und teilweise umgesetzt. Maß-

gebend war die Überlegung, dass Berufs- und 

Beschäftigungschancen maßgeblich von der 

erreichten Qualifi kation der Arbeitnehmer ab-

hängen und der Weiterbildung dabei die Rolle 

einer „zweiten Chance“ zukommt. Daten über 

die Teilnahmechancen zeigten jedoch, dass die 

Partizipation sehr ungleich zwischen den ver-

schiedenen Mitarbeitergruppen verteilt ist. Von 

daher waren die gewerkschaftlichen Forderun-

gen vor allem auf eine gleichmäßigere Beteili-
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gung der Arbeitnehmer an der betrieblichen 

Weiterbildung, zugleich aber auch auf erweiter-

te Mitbestimmungsmöglichkeiten der Betriebs-

räte gerichtet. Besonders deutlich wird dies in 

den perspektivischen Forderungen der IG Metall 

zu einer Tarifreform 2000 (Schwerpunkt: Tarifre-

form 2000, 1991). Unter anderem wurde gefor-

dert: 

• ein individueller Freistellungsanspruch im 

Umfang von mindestens fünf Arbeitstagen pro 

Jahr,

• eine Verpfl ichtung der Betriebe zur Erstellung 

eines jährlichen Qualifi zierungsplans, 

• ein Recht der Betriebsräte zur Feststellung des 

Qualifi zierungsbedarfs,

• ein Anspruch der Arbeitnehmer auf eine ihrer 

Qualifi kation entsprechende Beschäftigung.

Die Arbeitgeberverbände haben auf diese Forde-

rungen mit Ablehnung reagiert. Man sah darin 

eine zusätzliche Kostenbelastung, die  Gefährdung 

einer bedarfsorientierten Finanzierung sowie eine 

indirekte Investitionslenkung (Knevels, 1989/Lin-

dena, 1990). Symptomatisch dafür ist die Aus-

sage: „Derartige Anspruchregelungen bürden 

dem Arbeitgeber die Last der Alimentierung des 

Teilnehmers und des Arbeitsausfalls auf, obwohl 

er am Nutzen höchstens zufällig beteiligt wird“ 

(BDA, 1989, 13). Die betriebliche Verantwortung 

für die Weiterbildung der Mitarbeiter kann des-

halb „maximal so weit reichen, wie Weiterbil-

dung zur Deckung des betrieblichen Qualifi ka-

tionsbedarfs notwendig ist“ (BDA, 1989, 9). An-

ge sichts der Kritik an den Flächentarifverträgen 

wäre eine derartige Ausweitung der Tarifpolitik 

gegenüber den Mitgliedern kaum zu vertreten 

gewesen. 

Angesichts dieser Ausgangslage konnte eine 

breite Umsetzung tarifvertraglicher Regelungen 

zur Weiterbildung nicht erwartet werden. Zwar 

gibt es inzwischen eine ganze Reihe von spezi-

ellen Vereinbarungen zur Weiterbildung. Ihre 

Zahl ist – alles in allem – aber sehr begrenzt. 

Schätzungen gehen davon aus, dass die Gesamt-

zahl kaum über 500 hinausgehen wird. Bei einer 

Gesamtzahl von nahezu 60.000 Tarifverträgen 

(BMWA, 2004), läge der Anteil somit bei nicht 

einmal einem Prozent. Generelle Freistellungsre-

gelungen sind damit im Allgemeinen nicht ver-

bunden.

Entscheidend für die geringe Verbreitung 

war indessen nicht allein der Widerstand der 

Arbeitgeberverbände, sondern auch eine nur 

verhaltene Umsetzung der eigenen Forderungen 

durch die Gewerkschaften. Im Gegensatz zu den 

Funktionärskadern, bei denen sich die Hinwen-

dung zu qualitativen Fragen einer wachsenden 

Beliebtheit erfreute, erschien Weiterbildung als 

Gegenstand der Tarifpolitik dem Gros der Mitglie-

der weder als mobilisierungs- und schon gar nicht 

als ein arbeitskampffähiges Thema (Bahnmüller, 

1999, 405). Hinzu kam, dass die Gewerkschaften 

die Regulierung im Bereich der Weiterbildung 

vorrangig als eine öffentliche Aufgabe betrach-

teten (Bispinck, 2001, 153). Sie setzten daher 

mittelfristig den Vorrang auf ein Weiterbildungs-

rahmengesetz des Bundes. Beim Abschluss von 

Tarifverträgen hingegen hatten Entgelt- und Ar-

beitszeitfragen klare Priorität.

Begünstigend kam hinzu, dass die Betriebe 

auch ohne Tarifverträge und den Druck der Ge-

werkschaften ihre Investitionen in die Weiterbil-

dung intensiviert haben. Weiterbildung erschien 

von daher nicht als ein vorrangiges Konfl ikt- oder 

Gestaltungsfeld. Ausgehend von der  gewachsenen 

Bedeutung der Weiterbildung in den Betrieben, 

kommt Klaus Heimann (IG Metall) zu folgendem 

Fazit: „Es war auch nicht so, dass durch eine 

gewerkschaftliche Offensive, zum Beispiel durch 

tarifvertragliche Regelungen der Weiterbildung 

oder durch eine Gestaltungsoffensive der Inter-

essenvertretungen dieser Bedeutungszuwachs 

zustande gekommen wäre. Nüchtern gilt es fest-

zustellen, dass die Neupositionierung der Unter-

nehmen in der Weltwirtschaft und die damit 

verbundenen Veränderungen der Märkte die 

Karriere der Weiterbildung ermöglicht haben“ 

(Heimann, 1999, 5 f.).

Dabei ist die anfänglich distanzierte, wenn 

nicht ablehnende Position der Arbeitgeber in-

zwischen einer größeren Bereitschaft gewichen, 

Weiterbildung unter bestimmten Voraussetzun-

gen als Teil der Tarifpolitik zu verstehen. Dies 
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gilt insbesondere dann, wenn nicht mehr gene-

relle Freistellungsregelungen im Vordergrund 

stehen, sondern Modelle auszuhandeln sind, in 

denen die Mitarbeiter sich durch das Einbringen 

von Freizeit oder Arbeitszeitguthaben an der 

Fi nanzierung von Weiterbildung beteiligen. 

Besonders deutlich geworden ist dies im Rah-

men des Bündnisses für Arbeit, Ausbildung und 

Wettbewerbsfähigkeit. In einer gemeinsamen Er-

klärung heißt es: „Die Tarifparteien werden die 

Rahmenbedingungen für Weiterbildung im Sin-

ne eines lebensbegleitenden Lernens vereinba-

ren. Zeitinvestitionen für Qualifi zierung sind 

neue Aufgaben der Arbeitszeitpolitik. Die Tarif-

vertragsparteien streben im Zusammenhang mit 

der Nutzung von Langzeitarbeitskonten und an-

deren arbeitszeitpolitischen Maßnahmen an, 

dass bei einem Einsatz von Zeitguthaben für 

Weiterbildung zugleich auch Arbeitszeit inves-

tiert wird“ (Arbeitsgruppe, 2001, 17). 

Abzulesen ist dies auch an folgender Aus-

sage: „Die Bedeutung qualitativer Tarifpolitik 

nimmt weiter zu. (…) Aspekte wie Qualifi zierung 

älterer Arbeitnehmer, Lebensarbeitszeitgestal-

tung und Mitarbeiterbindung werden in den 

Vordergrund rücken. Demgegenüber werden 

quantitative Ziele wie kollektive Lohnerhöhungen 

und Arbeitszeitverkürzungen nicht mehr die 

bisherige Bedeutung haben“ (Brocker, 2003). Der 

Grund liegt zum einen in verringerten Vertei-

lungsspielräumen, die die traditionelle Ausrich-

tung der Tarifpolitik auf die Festlegung von Ge-

hältern und Arbeitszeiten hat fragwürdig werden 

lassen. Hinzu kommt die Einsicht, dass der Wei-

terbildung und dem betrieblichen Lernen ange-

sichts des Mangels an Fachkräften, der Notwen-

digkeit zu betrieblichen Reorganisations- und 

Innovationsprozessen künftig ein höherer Stellen-

wert beigemessen werden muss. Da Unterneh-

mens- und Mitarbeiterinteressen gleichermaßen 

berührt werden, liegen sozialpartnerschaftliche 

Lösungen auf der Hand. 

3. Gestaltungsformen und Regelungsfelder

Tarifverträge zur Weiterbildung zeichnen sich 

aufgrund unterschiedlicher Geltungsbereiche wie 

auch der Vielfalt der Regelungstatbestände durch 

einen äußerst heterogenen Charakter aus (Sutter, 

1989; Sadowski/Decker, 1993, 139; Bispinck, 

2000). Auf der Grundlage einer Auswertung des 

WSI-Tarifarchivs kommen Ochs und Seifert (1994, 

27) zu vier verschiedenen inhaltlichen Regelungs-

ansätzen. Sie geben zugleich Hinweise auf diver-

gierende Anlässe und Motive. Im Einzelnen 

unterscheiden sie: 

• Rationalisierungsschutzabkommen, 

• Qualifi zierungsabkommen, 

• Regelungen zur Frauenförderung und 

• Regelungen zur verbesserten Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf.

Als originäre Regelungen zur Weiterbildung sind 

hiervon nur die Qualifi zierungsabkommen anzu-

sehen. Einen anderen Systematisierungsansatz 

verwendet Bispinck (2001, 156 ff.). Er unterschei-

det im Wesentlichen zwischen den folgenden vier 

Regelungskomplexen: 

• Förderung der berufl ichen (Erst-)Ausbildung, 

• Qualifi zierung als Mittel der allgemeinen be-

rufl ichen Förderung, 

• Qualifi zierung  und  technisch-organisatori-

scher Wandel (Rationalisierung) sowie

• Qualifi zierung und Beschäftigungssicherung.

Darüber hinaus kann bei den Tarifverträgen zur 

Weiterbildung zwischen Detailregelungen und 

eher generellen Regelungen sowie Regelungen 

für einzelne oder alle Mitarbeiter unterschieden 

werden. Ein Beispiel für eine detaillierte, für ein-

zelne Mitarbeiter gültige Regelung bilden im All-

gemeinen die Rationalisierungsschutzabkommen. 

Ein Beispiel für eine generelle Regelung ist der 

Qualifi zierungstarifvertrag für die chemische 

Industrie, denn das Chemietarifpaket 2003 stellt 

einen Rahmen dar, der durch Betriebsvereinba-

rungen ausgefüllt werden kann. Dies gibt den 

Unternehmen den notwendigen Freiraum, spe-

zifi sche Lösungen auszuhandeln, die den betrieb-

lichen Erfordernissen Rechnung tragen. 
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3.1 Weiterbildungsverständnis 

Tarifverträge nehmen in der Regel Bezug auf die 

betriebsnotwendige, arbeitsbezogene und beruf-

liche Weiterbildung der Mitarbeiter. In einigen 

Tarifverträgen werden über die betriebliche oder 

berufl iche Verwertung hinaus auch Maßnahmen 

im Bereich der politischen oder allgemeinen Wei-

terbildung abgedeckt. Eine sehr weitreichende 

Defi nition von Bildungszielen fi ndet sich beispiels-

weise im Tarifvertrag der Deutschen Shell AG, 

der eine Erweiterung sowohl der fachlichen wie 

auch der persönlichen Kompetenz der Mitarbei-

ter vorsieht. 

Einer Analyse von Hardes / Schmitz (1991, 

665) zufolge steht bei den meisten Tarifverträgen 

ein enges Verständnis von Weiterbildung im Sin-

ne von Maßnahmen des Lernens off-the-job im 

Vordergrund. Die Tarifverträge nehmen damit 

eine Einschränkung vor, „die zwangsläufi g zu 

Hemmnissen in der betrieblichen Umsetzung der 

Verträge führen muss“ (Hardes/Schmitz, 1991, 

670). Denn die Realität der betrieblichen Weiter-

bildung ist längst durch ein unfassenderes Ver-

ständnis gekennzeichnet. In den neueren Tarif-

verträgen wie auch in Betriebsvereinbarungen 

(Heidemann, 1999) fi nden sich deshalb auch 

deutliche Hinweise auf ein erweitertes Verständ-

nis von Weiterbildung. So weist das Chemietarif-

paket 2003 ausdrücklich darauf hin, dass die 

tarifl iche Qualifi zierung unabhängig vom Lernort 

oder den Lernmethoden ist und beispielsweise 

auch das Lernen im Prozess der Arbeit beinhal-

tet.

3.2 Planung der Weiterbildung

Ergänzend zu den gesetzlichen Mitbestimmungs-

möglichkeiten regeln die Tarifverträge die Betei-

ligung der Betriebsräte an Verfahren der Ermitt-

lung des Weiterbildungsbedarfs. Meist wird die 

Beteiligung des Betriebsrates an der jährlichen 

Bildungsplanung, teilweise auch an der Ausgestal-

tung der geplanten Maßnahmen vereinbart. 

Die Forderung nach einer Jahresplanung 

erscheint zwar naheliegend, um Mitwirkungs-

rechte bei der Ausgestaltung der Weiterbildung 

geltend zu machen. Sie geht jedoch in vielen klei-

nen und mittelständischen Unternehmen ins 

Leere, da dort keine expliziten Personalentwick-

lungs- oder Weiterbildungspläne aufgestellt wer-

den und auch kein Bedarf dafür gesehen wird 

(Grünewald / Moraal / Schönfeld, 2003, 62). Aber 

selbst in den größeren Betrieben werden zentral 

und vorab nur wenige strategische Parameter 

festgelegt. Angesichts der Notwendigkeit, schnell 

auf Veränderungen reagieren zu müssen, werden 

betriebliche Weiterbildungsmaßnahmen über-

wiegend kurzfristig, in Zusammenarbeit mit den 

jeweiligen internen Kunden und den Mitarbei-

tern geplant. In eine Focussierung auf eine Jah-

resplanung kommt daher ein vielfach überholtes 

Verständnis einer angebotesorientierten Weiter-

bildungsorganisation zum Ausdruck.

Im Rahmen einer mitarbeiterorientierten 

Führung und Personentwicklung haben statt des-

sen Mitarbeiter- oder Fördergespräche an Bedeu-

tung gewonnen. Sie signalisieren ein stärker 

partizipatives und dezentrales Planungsverfah-

ren. In den neueren Tarifverträgen wird dieses 

Instrument daher ausdrücklich einbezogen. Ein 

Beispiel hierfür ist der Tarifvertrag über Qualifi -

zierung in der baden-württembergischen Metall- 

und Elektroindustrie. 

3.3 Freistellung 

Betriebliche Weiterbildung fi ndet größtenteils, 

das heißt zu rund vier Fünfteln, innerhalb der 

Arbeitszeit statt (Weiß, 2003, 40; Bellmann/Düll, 

2001, 95). Dementsprechend sehen die meisten 

Tarifverträge vor, dass Mitarbeiter für die Teil-

nahme an Maßnahmen der betrieblichen Weiter-

bildung unter Fortzahlung der Bezüge freigestellt 

werden. 

In der Regel wird die Freistellung auf be-

triebliche und betrieblich erforderliche Qualifi -

zierungsmaßnahmen eingeschränkt. Sie bedarf 

außerdem der Zustimmung durch den Betrieb 

bzw. den jeweiligen Vorgesetzten. Sie sind daher 

für die Mitarbeiter meist recht unverbindlich. 

Verbindliche individuelle Freistellungsansprüche 

richten sich meist nur an einen abgegrenzten 

Kreis von Mitarbeitern. Ein Beispiel dafür sind 
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die Rationalisierungsschutzabkommen. Ein An-

spruch auf eine unbezahlte Freistellung wird in 

der Regel für solche Weiterbildungsmaßnahmen 

gewährt, die vor allem im individuellen Interes-

se des Arbeitnehmers selbst liegen. 

In den Unternehmen stößt die gewerkschaft-

liche Forderung nach einem  Freistellungsanspruch 

für alle Beschäftigen auf eine einhellige  Ablehnung 

(Dichmann/Wellmann, 1996, 35; Weiß, 2000, 46; 

Weiß, 2004,). Dementsprechend konnte diese 

For derung auch in keinem großen Tarifbezirk 

durchgesetzt werden. Beispiele für generelle 

Freistellungsansprüche gibt es im Wesentlichen 

nur in wenigen Branchen- und Firmentarifverträ-

gen. Ein Beispiel ist der Tarifvertrag der DEBIS. 

Danach haben die Mitarbeiter einen jährlichen 

Freistellungsanspruch von fünf Arbeitstagen „bei 

sonstigen Qualifi zierungsmaßnahmen“, die über 

die fachliche und betriebsnotwendige Weiterbil-

dung hinausgehen und zwischen dem Vorgesetz-

ten und dem Arbeitnehmer vereinbart werden. 

Davon wird allerdings nur die Hälfte als  bezahlte 

Freistellung vom Arbeitgeber getragen. 

Die Freistellung von der Arbeit stellt für die 

Betriebe ein zentrales Problem bei der Weiterbil-

dungsorganisation dar. Dazu haben die verrin-

gerten tarifvertraglichen Arbeitzeiten wie auch 

die Reduktion der Belegschaften entscheidend 

beigetragen. Von daher besteht ein betriebliches 

Interesse an einer zeitoptimalen Weiterbildungs-

organisation unter Nutzung auch der Freizeit der 

Mitarbeiter. Eine Möglichkeit zur Entschärfung 

der Freistellungsproblematik besteht in der Nut-

zung von Zeitguthaben auf Arbeitszeitkonten. 

Eine derartige Umwidmung von Arbeitszeitgut-

haben in Weiterbildung setzt die Bereitschaft der 

Gewerkschaften voraus, die für Weiterbildung 

vorgesehene Zeit nicht ausschließlich als Arbeits-

zeit zu betrachten. Umgekehrt erwarten die Be-

fürworter dieses Konzepts, dass jedem Arbeit-

nehmer, der ein entsprechendes Zeitguthaben 

ein bringt, auch ein individueller Anspruch auf 

Weiterbildung eingeräumt wird (Seifert, 2001). 

Eine zunehmende Zahl von Tarifverträgen 

zeichnet sich durch zeitfl exible Lösungen aus. 

Bereits im Firmen-Tarifvertrag der Deutschen 

Shell AG von 1988 heißt es, die Weiterbildung 

fände zwar in der Arbeitszeit statt, doch würden 

dafür Freizeiten der Mitarbeiter, beispielsweise 

aus der Arbeitszeitverkürzung, aufgrund von 

Zusatzfreischichten, Überstunden oder Guthaben 

verrechnet. Einen Einstieg in eine investive Ar-

beitszeitpolitik markiert auch das Chemietarif-

paket 2003. Darin wird die Möglichkeit eröffnet, 

durch freiwillige Betriebsvereinbarungen Lang-

zeitkonten zu bilden. Sie können gespeist werden 

aus Zeitguthaben, die aus tarifl ichen Vorschrif-

ten, Altersfreizeiten, Mehrarbeit, Mehrarbeits-

zuschlägen, Zulagen und Zuschlägen sowie aus 

Urlaubsansprüchen erwachsen, die über den 

gesetzlichen Anspruch hinausgehen. 

Bislang gibt es weder ausreichende Erfah-

rungen mit Langzeitkonten, noch sind die Proble-

me der Ansammlung, Nutzung und Übertragung 

von Arbeitszeitguthaben gelöst. Die Bereitschaft, 

darüber Verhandlungen aufzunehmen, hat je-

doch zugenommen. Dies belegen die Gespräche 

im Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbe-

werbsfähigkeit, aber auch die Aussage des Arbeit-

geberpräsidenten Dieter Hundt, der es für erfor-

derlich hält, über den „verstärkten Einsatz von 

Zeitwertpapieren tarifpolitisch zu reden“, damit 

„langfristige Arbeitszeitguthaben gesichert und 

übertragbar und rentabel angelegt werden“ 

(Hundt, 2001).

3.4 Kostenübernahme 

Tarifverträge wie auch die meisten Betriebsver-

einbarungen gehen vom Grundsatz aus, dass 

eine an den betrieblichen Bedürfnissen orien-

tierte Weiterbildung nicht nur innerhalb der 

Arbeitszeit erfolgt, sondern die Kosten der Maß-

nahme auch vom Arbeitgeber zu tragen sind. Sie 

spiegeln damit letztlich nur die gängige Praxis 

in den Unternehmen wider (Heidemann, 1999, 

26 ff.; Grünewald/Moraal/Schönfeld, 2003, 156 

ff.). Zu den Kosten gehören nicht nur die Teilnah-

megebühren, sondern auch die Reise- und Über-

nachtungskosten sowie die Ausgaben für Lern-

mittel. 

In einigen Tarifverträgen ist darüber hinaus 

vereinbart worden, dass der Betrieb auch die 

Kos ten einer nicht unmittelbar betrieblich ver-
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wertbaren Weiterbildung übernimmt. Im Allge-

meinen jedoch behalten sich die Betriebe die 

Entscheidung darüber vor, ob sie derartige Maß-

nahmen finanzieren. Zunehmend kommt es 

dabei zu einem Zeit- und/oder Kostensharing 

zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Na-

mentlich bei solchen Maßnahmen, die nicht 

unmittelbar in betrieblichem Interesse sind oder 

die besonders viel Zeit beanspruchen, wird eine 

zeitliche und/oder fi nanzielle Beteiligung der 

Arbeitnehmer erwartet. 

3.5 Einstufung und Vergütung 

In ihren Leitlinien zur „Tarifreform 2000“ for-

mulierte die IG Metall unter anderem das Ziel, 

dass Arbeitnehmer nach erfolgreichem Ab-

schluss einer Qualifizierungsmaßnahme den 

grundsätzlichen Anspruch auf eine höhere Ein-

gruppierung und Beschäftigung in höherwerti-

gen Arbeitssystemen erwerben (Schwerpunkt: 

Tarifreform 2000, 1991, 23). 

Umgesetzt wurde dieses Ziel im Lohn- und 

Gehaltsrahmen-Tarifvertrag I (LGRTV I) für die 

Beschäftigten in der Metallindustrie in Nordwürt-

temberg/Nordbaden von 1988. Danach hatten 

Beschäftigte, die an einer Qualifi zierungsmaßnah-

me mit Erfolg teilgenommen haben, Anspruch 

auf eine höherwertige Arbeitsaufgabe. Für den 

Fall, dass dem Mitarbeiter trotz höherwertiger 

Qualifi kation keine entsprechende  Arbeitsaufgabe 

übertragen wurde, war eine zeitlich befristete 

Ausgleichszahlung vorgesehen. In diesem Fall 

hatte das Unternehmen einen Zuschlag in Höhe 

von 3 Prozent des Monatsgrundlohns oder Ta-

rifgehalts in der bisherigen Lohn- und Gehalts-

gruppe zu zahlen. Auch in anderen Tarifverträ-

gen gibt es keine vergleichbaren Regelungen.

In den Betrieben ist diese Vorschrift auf 

wenig Gegenliebe gestoßen. Sie wurde als reali-

tätsfern und geradezu kontraproduktiv einge-

stuft. Betriebe, die sich für eine Höherqualifi zie-

rung ihrer Mitarbeiter eingesetzt haben, aber 

aktuell noch keine entsprechende Position anbie-

ten konnten, empfanden die 3-Prozent-Regelung 

als Strafe. Um eine Höher- oder Umgruppierung 

zu vermeiden, wurde eine entsprechende Quali-

fi zierung deshalb von vornherein auf solche 

Mitarbeiter beschränkt, für die auch entspre-

chende Stellen verfügbar gemacht werden konn-

ten. Im Rahmen der Evaluierung des Tarifvertra-

ges durch Bahnmüller (Bahnmüller/Bispinck/ 

Schmidt, 1993, 249) gaben deshalb 82 Prozent 

der Manager und 74 Prozent der befragten Be-

triebsräte an, dass die 3-Prozent-Regelung nicht 

zur Anwendung käme. Aufgrund dieser Erfahrun-

gen wurde diese Regelung in den neuen Tarif-

vertrag zur Qualifi zierung zwischen dem Arbeit-

geberverband Südwestmetall und der IG Metall 

vom 19. Juni 2001 nicht übernommen. Auch in 

anderen Tarifverträgen gibt es keine vergleich-

baren Regelungen.

3.6 Überbetriebliche Finanzierungsregelungen

In einigen wenigen Tarifverträgen wurde die 

Einrichtung einer Umlage zur Finanzierung eines 

von der Branche getragenen Fonds vereinbart. 

Dies gilt etwa für die Sozialkasse des Gerüstbauer-

gewerbes, das Förderwerk für die Beschäftigten 

im Bäckerhandwerk, das Förderwerk Land- und 

Forstwirtschaft oder auch die Bekleidungs- und 

Textilindustrie. 

Der Qualifi zierungsfonds in der Land- und 

Forstwirtschaft speist sich aus Beiträgen der 

Arbeitgeber wie auch der Arbeitnehmer. Wäh-

rend die Arbeitnehmer einen Jahresbeitrag von 

3 Euro entrichten, beträgt der Beitrag des Ar-

beitgebers 5 Euro für jeden ständig beschäftigten 

und rentenversicherungspfl ichtigen Beschäftig-

ten. Aus dem Fonds werden  Bildungsmaßnahmen 

fi nanziert, die dem Ziel dienen, wettbewerbsfähi-

ge Voll- und Teilzeitarbeitsplätze durch Qualifi -

zierung zu erschließen oder zu sichern. Förde-

rungsfähig sind die Kosten der Bildungsmaßnah-

me, nicht aber die Lohnfortzahlung. Über die 

Vergabe der Fördermittel entscheidet der pari-

tätisch besetzte Vorstand. 

In der Textil- und Bekleidungsindustrie 

werden Beiträge in den Fonds nur von den Unter-

nehmen geleistet, und zwar in Höhe von 5,10 € 

pro Vollzeitbeschäftigtem und von 2,55 €  je Teil-
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zeitbeschäftigtem. Sie fl ießen an einen speziell 

zur Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildung 

gegründeten Verein, der wiederum die Maßnah-

mekosten von förderungswürdigen Bildungs-

maßnahmen trägt. Die Freistellungskosten über-

nimmt unmittelbar der jeweilige Arbeitgeber. 

Förderfähig sind Bildungsmaßnahmen mit einer 

Dauer bis zu einer Woche, die von einer paritäti-

schen Kommission als solche anerkannt worden 

sind. 

3.7  Förderung von bestimmten   
  Mitarbeitergruppen

Ein legitimes gewerkschaftliches Interesse ist auf 

einen gleichberechtigten Zugang zur Weiterbil-

dung, gegebenenfalls auch einen kompensatori-

schen Ausgleich von Bildungsdefi ziten gerichtet. 

Ein besonderes Augenmerk richtet sich auf 

Frauen, ausländische und ältere Mitarbeiter, 

Mitarbeiter im Schichtbetrieb und Teilzeitbe-

schäftigte, Schwerbehinderte und/oder auf ge-

ring Qualifi zierte. Tatsächlich jedoch fi nden sich 

nur wenige Tarifverträge, in denen dieses Ziel 

ausdrücklich verfolgt wird (Bispinck, 2000, 18). 

Ein Beispiel hierfür ist der Tarifvertrag zu Qualifi -

zierung in der baden-württembergischen Metall- 

und Elektroindustrie. Darin wird angeregt, dass 

Arbeitgeber und Betriebsrat nach Möglichkeit 

und Notwendigkeit spezielle Programme zur 

Qualifi zierung an- und ungelernter Beschäftigter 

vereinbaren sollen. Das Beispiel zeigt, dass ent-

sprechende Regelungen im Allgemeinen eher 

unverbindlich sind. Sie beschreiben Absichtser-

klärungen, aber meist keine einklagbaren An-

sprüche. 

Der Grund für diese Zurückhaltung liegt zu 

einem guten Teil in der „disparaten Interessen-

lage“ (Bahnmüller/Schmid/Seitz, 2001, 33) der 

Beschäftigten. Um erfolgreich zu sein, müssten 

die Betriebsräte und Gewerkschaften ein glaub-

würdiges Drohpotenzial aufbauen. Gerade bei 

den Beschäftigten in den betrieblichen Randbe-

legschaften erscheint das Thema Qualifi zierung 

als nicht ausreichend mobilisierungsfähig. 

3.8 Transparenz 

Um den gewerkschaftlichen Anspruch auf Teil-

nahme möglichst vieler Mitarbeiter an Weiterbil-

dungsmaßnahmen zu unterstützen, ist es  wichtig, 

dass alle Mitarbeiter Zugang zu den Informatio-

nen über betriebliche Weiterbildungsmaßnah-

men haben sollen. Dies ist in der betrieblichen 

Praxis durchaus nicht allgemein üblich. In einem 

Teil der Tarifverträge ist daher festgelegt, dass 

die Fortbildungsmaßnahmen in geeigneter und 

betriebsüblicher Weise zu veröffentlichen sind. 

Während die Teilnahme an externen Veran-

staltungen in der Regel durch Teilnahmebeschei-

nigung bestätigt wird, ist dies bei internen Quali-

fi zierungsmaßnahmen nicht immer der Fall. Um 

die Marktgängigkeit dieser Weiterbildung zu 

verbessern, sehen etliche Tarifverträge eine Be-

stätigung der Teilnahme an Weiterbildung durch 

Zertifi kate vor. Zum Teil wird darüber hinaus 

festgelegt, wie dies zu geschehen hat und welche 

Informationen ein Zertifi kat enthalten soll. 

3.9  Schlichtungsverfahren und paritätische  
  Gremien

Seitens der Betriebsräte besteht ein Interesse, 

die gesetzlichen Mitwirkungs- und Mitbestim-

mungsmöglichkeiten durch Tarifverträge zu er-

weitern oder betriebsspezifi sch zu konkretisie-

ren. Dies dokumentiert sich beispielsweise in der 

Einrichtung von paritätisch besetzten Weiterbil-

dungsausschüssen. Der Tarifvertrag der Deut-

schen Telekom AG legt beispielsweise fest, dass 

sowohl ein zentraler Weiterbildungsausschuss 

als auch dezentrale Ausschüsse in den verschie-

denen Organisationseinheiten zu bilden sind. Sie 

haben die Aufgabe, die Personal- und Unterneh-

mensleitung bei der Weiterbildungsplanung und 

deren Durchführung zu beraten. Paritätisch be-

setzte Ausschüsse fungieren darüber hinaus auch 

als Beschwerde- und Schlichtungsinstanz, zuwei-

len auch als Entscheidungsgremium bei der Be-

willigung von Fördermitteln aus überbetrieblichen 

Fonds. 
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3.10 Serviceleistungen 

Bei der Ausgestaltung berufl icher Weiterbildung 

haben kleinere und mittelgroße Unternehmen 

vielfach einen Beratungsbedarf. Dies gilt auch für 

die Umsetzung der tarifvertraglichen Vereinba-

rungen, die vielfältige Interpretationsspielräume 

aufweisen. Vor diesem Hintergrund haben einzel-

ne Tarifvertragsparteien damit begonnen, pa-

rallel und fl ankierend zum Abschluss der Tarif-

verträge Beratungsangebote aufzubauen. In der 

Chemie übernimmt die Weiterbildungsstiftung 

(WBS) diese Aufgabe. 

Neue Wege wurden auch im Rahmen des 

Qualifi zierungstarifvertrags der baden-württem-

bergischen Metall- und Elektroindustrie durch 

den Aufbau einer „Agentur zur Förderung der 

betrieblichen Weiterbildung” beschritten. Sie soll 

unter anderem dazu beitragen, 

• das Bewusstsein für die Notwendigkeit einer 

ständigen berufl ichen Qualifi zierung zu stei-

gern,

• Weiterbildungsmaßnahmen für spezifi sche 

Zielgruppen (z.B. ältere Mitarbeiter) zu entwi-

ckeln, 

• Information und Transparenz bei den außer-

betrieblichen berufl ichen Qualifi zierungsan-

geboten zu verbessern, 

• Qualitätsstandards für die betriebliche Weiter-

bildung zu entwickeln, die Qualität von Weiter-

bildungseinrichtungen und -maßnahmen zu 

be gutachten und gegebenenfalls zu zertifi zie-

ren. 

Außerdem soll die Agentur auch für den Fall 

eingeschaltet werden, dass zwischen Vorgesetz-

tem und Mitarbeiter bzw. Arbeitgeber und Be-

triebsrat kein Einvernehmen über eine Qualifi -

zierung erzielt werden kann. Ein Vertreter der 

Agentur würde quasi als externer Schlichter 

auftreten.

4. Wirksamkeit und betriebliche Relevanz

Angesichts der vergleichsweise kleinen Zahl von 

Tarifverträgen zur Weiterbildung kommt ihnen 

nur eine sehr begrenzte Bedeutung für die Praxis 

der betrieblichen Weiterbildung zu. In einer Ana-

lyse der tarifvertraglichen Regelungen stellen Sa-

dowski /Decker (1993, 188) deshalb resümierend 

fest, Tarifverträge seien im deutschen Weiterbil-

dungssystem „eher als ein Randbereich  anzu -

sehen“. Diese Einschätzung wird durch neuere 

em pirische Studien bestätigt. So verfügen nach 

Ahlene/Dobischat (2003, 158) 71 Prozent der wei-

terbildungsaktiven Unternehmen über keine Wei-

terbildungsregelungen (Tabelle 1). Für sie stellt die 

betriebliche Weiterbildung daher „ein weitge-

hend unreguliertes und damit noch gestaltungs-

offenes Aktionsfeld dar“ (2003, 158). Dies gilt 

vor allem für die kleineren Unternehmen, mit 

zunehmender Betriebsgröße stellen die Autoren 

jedoch eine wachsende Regelungsdichte fest. 

Betriebe setzen größtenteils auf  individuelle 

und betriebliche Absprachen mit geringem For-

malisierungsgrad, die ihnen Gestaltungsmöglich-

keiten für die Umsetzung geben. In der betriebli-

chen Praxis dominieren daher informelle Abspra-

chen; sie sind in jedem zweiten Betrieb mit Re-

gelungsabsprachen anzutreffen (Ahlene/Dobi-

schat, 2003, 159). Tarifvertragliche Regelungen 

hingegen werden nur in 28 Prozent der weiter-

bildungsaktiven Betriebe wirksam. Bezogen auf 

alle Betriebe wären demnach in rund 8 Prozent 

aller Betriebe tarifvertragliche Regelungen zur 

Weiterbildung wirksam. 

Auch aus Sicht der Arbeitnehmer spielen 

Tarifverträge nur eine untergeordnete Rolle. Nach 

den Angaben des Berichtssystems Weiterbildung 

haben im Jahr 2000 zwar 11 der Weiterbildungs-

teilnehmer eine tarifvertragliche Regelung als 

Grund einer Freistellung genannt (Tabelle 2). Da 

jedoch nur 29 Prozent der Erwerbspersonen an 

berufl ichen Weiterbildungsmaßnahmen teilge-

nommen haben, bedeutet dies, dass nur etwa 3 

Prozent der Befragten auf dieser Basis an Wei-

terbildung teilgenommen haben. Zu einem noch 

geringeren Anteil gelangt man, wenn man die 

Freistellungen aufgrund von Ländergesetzen – im 
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Wesentlichen also den Bildungsurlaubsgesetzen 

– als Basis nimmt. Nach den vorliegenden Daten 

haben nur etwa 0,05 bis 1,6 Prozent der berech-

tigen Arbeitnehmer Freistellungen aufgrund von 

Bildungsurlaubsgesetzen in Anspruch genom-

men (BMBF, 2003, 346 ff.). Der Anteil der Frei-

stellungen aufgrund von Tarifverträgen läge so-

mit – überschlägig gerechnet – bei lediglich etwa 

einem Prozent der Arbeitnehmer. 

Tabelle 1: Regelungen zur betrieblichen Weiterbildung

Betriebe mit Regelungen zur Weiterbildung

Angaben in Prozent

29

Grundlage der Regelungen sind:

28

36

30

15

Quelle: Ahlene/Dobischat, 2003, 159 
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• tarifvertragliche Regelungen

• Betriebsvereinbarungen

• Regelungsabsprachen

• einzelvertragliche Regelungen

• informelle Absprachen

Tabelle 2: Rechtliche Grundlagen von Freistellungen für Weiterbildung

Betriebsvereinbarung

1997

29

Ländergesetze

12

15

5

4

Quelle: BMBF, Berichtssystem Weiterbildung VIII 2003

14

tarifvertragliche Regelungen

sonstige Regelung

Betriebsverfassungsgesetz / Bundespersonalvertretungsgesetz

sonstige gesetzliche Regelungen

weiß nicht / keine Angaben

1994 2000

29

12

11

7

5

10

30

11

18

8

6

12

2126 15

100insgesamt 100 100

Noch schwieriger als die Reichweite von Tarif-

verträgen sind die von den Tarifverträgen auf 

die Praxis der betrieblichen Weiterbildung aus-

gehenden Wirkungen einzuschätzen. Dazu fehlt 

größtenteils eine systematische Evaluation. Im-

merhin kommt die Evaluation des Qualifi zierung-

starifvertrages der baden-württembergischen 

Metall- und Elektroindustrie aus dem Jahr 1988 

zu  einem  ernüchternden  Fazit  (Bahnmüller/ 

Bispinck/Schmidt, 1993). Zwar haben fast 90 

Prozent der Betriebsräte die Bestimmungen posi-

tiv gewertet, aus Sicht des Managements haben 

sich in der betrieblichen Praxis aber keine we-

sentlichen Änderungen ergeben. Diese Einschät-

zung fi ndet auch darin ihre Bestätigung, dass in 

etwa der Hälfte der Betriebe nach Einschätzung 

der Betriebsräte wesentliche Bestimmungen des 

Tarifvertrages weder formal noch inhaltlich um-

gesetzt worden sind. 
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Im Übrigen zeigt die Erfahrung, dass viele 

Betriebsräte eher skeptisch auf die in einigen 

Tarifverträgen eingeräumten Möglichkeiten re-

agieren, den Qualifi zierungsbedarf selbst zu 

erheben. Im Tarifbezirk Nordwürttemberg mach-

ten davon gerade einmal 4 Prozent der Betriebs-

räte Gebrauch (Bahnmüller, 1983, 250). Betriebs-

räte sahen dies als eine vorrangige Aufgabe des 

Managements an. 

Letztlich scheint der Tarifvertrag vor allem 

dort erfolgreich gewesen zu sein, wo sich die 

Regelungen mit den betrieblichen Interessen 

gedeckt haben oder zur Deckung bringen ließen. 

Das bedeutet, dass die Erfolgsaussichten für eine 

Umsetzung dann besonders gut sind, wenn im 

Wesentlichen das vereinbart wird, was ohnehin 

„gute Praxis“ in den Unternehmen ist. Von daher 

ist es schwierig zu trennen, was genau auf den 

Tarifvertrag zurückzuführen ist und was letztlich 

auch ohne diesen Anstoß, schlichtweg als Bestand-

teil einer im eigenen unternehmerischen  Interesse 

liegenden Personalpolitik eingeführt worden ist. 

Immerhin dürfte den tarifvertraglichen Rege-

lungen aber eine wichtige Stimulationsfunktion 

zukommen. Sie liefern die Basis, um das Thema 

Weiterbildung über die betrieblichen Mitbestim-

mungsrechte hinaus auf die Tagesordnung zu 

setzen; sie bringen das Interesse der Mitarbeiter 

an einer systematischen Weiterbildung zum Aus-

druck und sie sehen formalisierte Verfahren vor, 

auf die sich die Mitarbeiter im Zweifelsfall beru-

fen können.

5. Anforderungen an tarifvertragliche  
 Regelungen

Für die Zukunft geht es nicht um die Frage des 

„ob“, sondern eigentlich nur um die Frage des 

„wie“ – also die Ausgestaltung tarifvertraglicher 

Regelungen. Die Chancen zum Abschluss sind 

um so höher, je besser es gelingt, den betriebli-

chen Erfordernissen und Handlungsmöglichkei-

ten Rechnung zu tragen. Die folgenden fünf 

Punkte können hierfür eine Richtschnur sein. 

(1) Tarifvertragliche Regelungen dürfen keine 

generellen Freistellungsansprüche begrün-

den, denn sie tragen weder den unterschied-

lichen Weiterbildungsinteressen der Mitar-

beiter noch den wirtschaftlichen Möglichkei-

ten der Unternehmen Rechnung. Zudem er-

höhen sie den Fixkostencharakter der Arbeit 

mit allen negativen beschäftigungspolitischen 

Folgen. 

(2) Tarifvertragliche Regelungen müssen die 

Basis für eine faire Kostenteilung zwischen 

Mitarbeitern und Unternehmen legen. Zu 

Recht vertritt der Sachverständigenrat zur 

Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Ent-

wicklung (2001, 117) die Auffassung, eine aus-

schließliche Finanzierung der betrieblichen 

Weiterbildung durch den Arbeitgeber sei öko-

nomisch nicht zu rechtfertigen, da auch die 

Arbeitnehmer durch die Weiterbildung  Vorteile 

erlangen. 

(3) Tarifvertragliche Regelungen sollten einen 

Rahmen für die betriebsspezifi sche Ausgestal-

tung abstecken, die Betriebe aber nicht im 

Detail festlegen. Einen wegweisenden Ansatz 

in diese Richtung beschreibt die Tarifoption 

zur Qualifi zierung sowie die Öffnungsklausel 

für Langzeitkonten, die im Chemietarifpaket 

2003 zwischen den Sozialpartnern in der 

chemischen Industrie vereinbart worden 

sind. 

(4) Tarifvertragliche Regelungen sollten sich durch 

ein fl exibles Planungsverfahren auszeichnen. 

Angesichts der Dezentralisierung von Ent-

scheidungsprozessen in den Unternehmen, 

der Integration von Weiterbildung in die Ge-

schäftsprozesse wie auch der stärkeren Betei-

ligung der Mitarbeiter sind zentrale Planungs-

verfahren mit einem zeitlichen Vorlauf von 

12 Monaten als alleiniges Steuerungsinstru-

ment nicht mehr zeitgemäß. Statt dessen 

sollte die Beteiligung und Verantwortung der 

Mitarbeiter in Form von Miterarbeiter- und 

Entwicklungsgesprächen gestärkt werden. 

(5) Klar muss schließlich auch sein, dass die Kos-

tenbelastungen, die aus tarifvertraglichen 

Regelungen für die Betriebe erwachsen, durch 

den Produktivitätsfortschritt gedeckt sind. Sie 

müssen daher Teil eines Verhandlungspaketes 

sein und auf die gesamte Kostenbelastung 

angerechnet werden. 
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Auf dem Weg zum Lernenden Betrieb 
Handlungsperspektiven und Anforderungen an 
Unternehmen, Tarifparteien und Politik – 
aus der Sicht eines Betriebsrates

Mit dem neune „IT-Weiterbildungssystem“ wur-

den in 2001 neue Konzepte zur Qualifi zierung 

und Personalentwicklung im „lernenden Betrieb“ 

geschaffen. Der Beitrag greift exemplarisch Moti-

vation und Konzepte des Systems auf. Aus ersten 

Erfahrungen der Einführung werden Forderun-

gen an Unternehmen, Tarifparteien und Politik 

zur Gestaltung und fi nanziellen Unterstützung 

abgeleitet.

Bündnis für Arbeit als Ausgangspunkt

Der Grundstein für die Neuordnung der IT-Wei-

terbildung wurde im Frühjahr 1999 durch das 

Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbe-

werbsfähigkeit gelegt. Das Bündnis sieht die  

Informations- und Kommunikationstechnologie 

(ITK) als Schlüsselindustrie  des 21. Jahrhunderts 

und damit als entscheidenden Größe für das 

Bildungs- und Beschäftigungssystem sowie für 

eine aktive Arbeitsmarktpolitik in Deutschland. 

Befl ügelt durch die Internettechnologie und eine 

exzellente Auftragslage  durch die notwendigen 

„Jahr-2000-Umstellungen“ erlebte die ITK-Indus-

trie einen enormen Aufschwung mit erhöhter 

Nachfrage an qualifi zierten Arbeitskräften. Der 

daraus resultierende Fachkräftemangel konnte 

durch Umschulungen von Fachkräften aus ande-

ren Branchen (Quereinsteiger oder Seiteneinstei-

ger genannt) nicht kompensiert  werden. Gleich-

zeitig ergab sich ein Qualifi zierungsproblem, da 

vielen Quereinsteigern eine fundierte Ausbildung 

fehlte.  

Verlangt wurde eine neues System der Wei-

terbildung in der IT-Branche, dass das Lernen 

in der Arbeit unterstützt und einen Beitrag zum 

„lernenden Untenehmen“ leistet. Ein Beitrag, der 

vom Bundesinstitut für Berufsbildung auch als 

Pilot für andere Branchen gesehen wird. 

Die Erfolgsgeschichte der neuen IT-Ausbil-

dungsberufe ermutigte die Sozialpartner dieses 

Vorhaben zügig anzugehen. Die Bündnispartner 

unterstützen den Aufbau eines IT-spezifi schen 

Weiterbildungssystems durch fi nanzielle Förde-

rung und Beteiligung an inhaltlichen Entwick-

lungsarbeiten. Das neue IT-Weiterbildungs-Sys-

tem sollte: 

• Auf den IT-Geschäftsprozessen ausgerichtet 

sein. 

• Das duale Ausbildungssystem stärken.

• Quereinsteiger auch im Sinne einer Aufstiegs-

fortbildung unterstützen.

IT-Weiterbildung und informelles Lernen

In der IT-Branche nimmt das Lernen außerhalb 

vom geregelten Unterricht einen hohen Stellen-

wert ein. Untersuchungen bestätigen: mehr als 

60% des Lernens geschieht durch informelles 

Lernen. Lernen, das direkt bei der Lösung von 

Problemen am Arbeitsplatz stattfi ndet, aber auch 

zu Hause, bei Messebesuchen etc.

Es gilt, dieses Lernen im Unternehmen zu 

gestalten, das Lernen im Prozess der Arbeit zu 

fördern. Dazu liefert das IT-Weiterbildungsystem 

neue didaktische Konzepte.

22 Karl-Heinz Hageni ist Mitarbeiter des Bereichs Training der Software AG Darmstadt und Mitglied des Betriebsrats. Herr Ha-
geni war beteiligt als Sachverständiger, bei dem vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) koordinierten Verfahren zur 
Entwicklung eines neuen Weiterbildungssystems für die IT-Branche. In ehrenamtlicher Tätigkeit ist Herr Hageni in der Wei-
terbildungsberatung für die IT-Branche (KIBNET-Weiterbildungsberatung) aktiv. 
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Beim Kompetenzerwerb außerhalb vom ge-

regelten Unterricht fehlt oft die Bescheinigung, 

die formale Anerkennung. Fachinformatiker/in-

nen, aus dem dualen System kommend, können 

sich in der Arbeit enorm weiterqualifi zieren. Sie 

sind aber gegenüber Fachhochschülern benach-

teiligt, wenn es um den formalen Stellenwert der 

Qualifi kation geht. Es galt also ein System der 

Zertifi zierung zu etablieren, das den Kompetenz-

erwerb beim informellen Lernen im Prozess der 

Arbeit bestätigt.

Anforderungen an die Weiterbildung

Zeitgemäße Anforderungen an die IT-Weiterbil-

dung verlangen:

• Praxisnähe des Curriculums statt träges Fach-

wissen zu unterrichten.

• Individuelle Lernwege zu ermöglichen, statt 

einheitliche Wege in traditionellen Kurskon-

zepten anzubieten.

• Aktuelle Umsetzung des Gelernten, statt chro-

nisch verspäteter Ausbildung.

• Geringe Ausfallzeit und direkte Handlungs-

kompetenz.

Arbeitsprozessorientierte Weiterbildung – 
„APO-Modell“

Das Fraunhofer Institut ISST in Berlin erarbeite-

te dazu ein didaktisches Modell, kurz „APO-Mo-

dell“ genannt. Das Modell umfasst Konzepte zur 

Defi nition von profi lspezifi sche Arbeitsprozessen 

und individuelle Lernzielvereinbarungen. Im Mit-

telpunkt stehen die Integration von Lernen und 

Arbeiten, Selbstorganisation der Teilnehmer und 

Unterstützung durch Coaching.

Lernen im Unternehmen

Bei diesem Modell des Lernens im Unternehmens 

gibt es neue Rollen und Aufgaben für Beteiligte. 

Der Lernenden lernt anhand eines realen Geschäfts-

prozesses, im „APO-Konzept“ symbolisiert durch 

eine Ereignis-Prozess-Kette. Er muss sein Lernen 

refl ektieren und dokumentieren. Er wird dabei 

unterstützt von Fachberatern und Coaches (Lern-

prozessbegleitern).

Direkte und Indirekte Kosten

Bei der Umsetzung entstehen direkte und Indi-

rekte Kosten:

• In Form von Bereitstellung von Lernzeiten/Pro-

jektzeiten (Dies ist besonders kritisch in Berei-

chen, wo es um direkt fakturierbare Leistun-

gen beim Kunden geht.)

• Unterstützungszeiten Fachexperte

• Pädagogische Personal 

• Schaffung der lernförderliche Arbeitsumge-

bung

• Lernmaterial

• Zertifi zierungsgebühr 

Erste Erfahrungen zeigen, das diese Kosten nicht 

höher sein müssen als bei traditionellen Konzep-

ten. Durch das Erlangen direkter Handlungs-

kompetenz ist diese Form der Ausbildung effek-

tiver.

Wer ist involviert?

Bei Weiterbildung im Prozess der Arbeit sind 

viele Gruppen im Unternehmen involviert:

• Der Arbeitgeber durch Bereitstellung der Mit-

tel, die Mitarbeiter der Fachabteilung und die 

Vorgesetzten, die Prozesse bereitstellen, un-

terstützen und Vereinbarungen treffen.

• Die Mitarbeiter, die ein hohes Maß Bereitschaft 

und Selbstlernkompetenz mitbringen müs-

sen.

• Die Abteilung Aus-/Weiterbildung; bei kleinen 

Unternehmen auch durch externe Dienstleis-

ter vertreten.

• Der Betriebsrat und die Tarifparteien, die trans-

parente Regelungen im Rahmen der Mitbestim-

mung treffen sollten, wie z.B. Regelungen zu 

Lernzeiten und deren Kostenübernahme.

Akzeptanz in konjunkturschwachen 
Zeiten

Erste Erfahrungen zeigen: in konjunkturschwa-

chen Zeiten ist die Akzeptanz, in das System zu 

investieren, eher gering.

Aus Sicht der Arbeitgeber, die Weiterbildung 

in erster Linie zur kurzfristigen Anpassung der 

Ressourcen investieren, ist die Nachfrage gering. 
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Kurzfristige Kostenbetrachtung verhindert eine 

mittel- bis langfristige angelegte Investition in 

Personalentwicklung. 

Die Hauptnachfrage an Weiterbildung kommt 

von Arbeitsuchenden. Zertifi zierung gilt als wich-

tiges Motiv. Das System verlangt jedoch dazu eine 

Beschäftigung in einem realen Projekt, das bei 

dieser Gruppe nicht vorhanden ist.

Betriebsräte kämpfen an den klassischen 

Fronten (Stellenabbau, Interessenausgleich, So-

zialplan) und nehmen eine reaktive Position zu 

dem Thema Weiterbildung ein.

Die Abteilunge Aus- und Weiterbildung bzw. 

Dienstleister sind noch zu sehr in traditionellen 

Konzepten verhaftet.

Konjunkturunabhängig – Arbeitgeber als 
treibende Kraft

Bei einem Weiterbildungssystem, das Lernen im 

Prozess der Arbeit in den Mittelpunkt stellt, muss 

der Arbeitgeber die treibende Kraft sein. Die 

Investition in Weiterbildung im Sinne einer Perso-

nalentwicklung im Lernenden Betrieb ist dauer-

haft angelegt. Diese kann daher nur unabhängig 

von Konjunkturzyklen erfolgen. In diesem Sze-

nario,

• denken Arbeitgeber „personalentwicklungs-

orientiert“ und investieren in Konzepte des 

„lernenden Betriebs“.

• denken Mitarbeiter entwicklungsorientiert, 

die Bereitschaft zur Weiterbildung ist perma-

nent vorhanden.

• nutzen Betriebsrat/Gewerkschaft die Mitbe-

stimmungsmöglichkeiten und gestalten aktiv 

Konzepte zur Weiterbildung mit, im Sinne ei-

ner vorausschauenden Beschäftigungssiche-

rung.  

• gestaltet die Abteilung Aus- und Weiterbildung 

neue Konzepte der Personalentwicklung.  

Forderungen

Aus den aktuellen Erfahrungen und dem zu-

kunftsgerichteten Bild des „lernenden Betriebs“ 

lassen sich folgende Forderungen ableiten:

• Tarifparteien

 Lernen im Unternehmen geht nur im Konsens 

aller Beteiligten. Aufklärungsarbeit für Perso-

nalentwicklung im „lernenden Unternehmen“ 

ist zu leisten. 

• Betriebsräte/Gewerkschaft

 Betriebsräte/Gewerkschaft müssen in eine 

aktive gestaltende Rolle kommen und die Kon-

zepte zur vorausschauenden Qualifi zierung 

fördern. Beispielhaft dazu ist der Tarifvertrag 

Qualifi zierung der IG-Metall in Baden-Württem-

berg. Betriebsvereinbarungen zur Gestaltung 

der Qualifi zierung sollten insbesondere die 

Bereitstellung der fi nanziellen Mittel klären.

• Förderung von „Best-Practice-Konzepten“ in 

allen Unternehmensgrößen.

 Unternehmen können anhand von konkreten 

Beispielen am besten von neuen Konzepten 

des „Lernens im Arbeitsprozess“ überzeugt 

werden. Politik und Tarifparteien sollten zum 

Anschub „Best-Practice-Konzepte“ fi nanziell 

unterstützen und mitgestalten.
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Die Fachtagung diente der Verständnissicherung 

darüber, wie berufl iche Weiterbildung und als 

ein Teil davon die betriebliche Fort- und Weiterbil-

dung fi nanziert werden soll.

Aus der Sicht eines Unternehmens wird in 

diesem Beitrag aufgezeigt, welche Bedeutung 

berufl iche Weiterbildung hat, wenn es selbst auf 

dem Weg zu einem lernenden Unternehmen ist 

und wie eine solche Weiterbildung fi nanziert 

wird. Zudem wird folgenden Fragen nachgegan-

gen:

• Welche Handlungsperspektiven hat das ler-

nende Unternehmen selbst aus sich heraus? 

• Welche Handlungsperspektiven hat das Unter-

nehmen angesichts der tarifl ichen und politi-

schen Rahmenbedingungen?

• Welche Anforderungen stellt ein solches Unter-

nehmen an die Tarifparteien und die  Politik?

1. Anforderungskriterien an lernende  
 Unternehmen

Die sich rasch ändernden Anforderungen an ein 

Unternehmen bedürfen nicht nur der kontinuier-

lichen technischen Innovation in Produktion und 

Produkte sondern müssen durch eine ebenso 

kontinuierliche Personal- und Organisationsent-

wicklung begleitet werden. Nur durch die konti-

nuierliche Innovation in Personal, Technik und 

Organisation kann sich ein Unternehmen den 

sich ständig verändernden Anforderungen ihrer 

Umwelt anpassen und wirtschaftlich erfolgreich 

bleiben. Eine solche kontinuierliche Entwicklung 

gelingt vor allem in solchen Organisationen, die 

sich selbst als lernend verstehen.

Kennzeichen einer lernenden Organisation 

sind u.a.:

• Mitarbeiter können verantwortlich, zielgerich-

tet und selbständig Probleme lösen;

• das gesamte Wissen einer Organisation steht 

möglichst allen in der Organisation zur Ver-

fügung;

• durch Führung und Qualifi zierung wird das 

notwendige Wissen verbreitet und es wird ge-

handelt;

• Neues wird erprobt und experimentieren ist 

möglich. Das dabei einzugehende Risiko wird 

von den Mitarbeitern bejaht;

• Wissen aus der Umwelt der Organisation wird 

schnell und zielgerichtet in das Wissen der 

Be legschaft einbezogen;

• Innovationen werden durch viele Mitarbeiter 

gestützt und vorangetrieben;

• der Gleichbehandlungsgrundsatz gilt;

• gute Leistungen werden prämiert;

• Wissen muss gemeinsam besessen werden 

und darf kein Machtinstrument sein;

• für möglichst viele Mitarbeiter müssen Karri-

erewege offen stehen;

• organisationsübergreifende Allianzen und 

Netze werden gefördert;

• die Mitarbeiter sind gegenüber dem Wissen 

anderer offen und Wissen wird als Wert in der 

Belegschaft gepfl egt. (vgl.: Leonard-Barton, 

D.: Die Fabrik als Ort der Forschung. Havard 

Business manager, Heft 1, 1994, S. 87 – 99).

Ohne die Konsequenzen dieser Sicht einer ler-

nenden Organisation hier im Detail ausleuchten 

zu können, wird aber unmittelbar die Bedeutung 

von Personalentwicklung in einer sich so verste-

henden Organisation klar. Als Personalentwick-

Paul Benteler

Auf dem Weg zum Lernenden Betrieb: 
Handlungsperspektiven und Anforderungen an 
Unternehmen, Tarifparteien und Politik – 
aus der Sicht eines Leiters für Personaldienste
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lung werden hier alle die Maßnahmen verstan-

den,  

• die systematisch, positions- und laufbahnorien-

tiert  eine  kontinuierliche  Verbesserung  der 

Qualifi kationen der Mitarbeiter zum Gegen-

stand haben,

• die in Innovationsprozessen im Betrieb zur 

Veränderung der Arbeitsprozesse beitragen,

• die auf der Basis einer Personal- und Lauf-

bahnplanung Personalrekrutierung und Perso-

naleinsatz durchführen und evaluieren,

• die eine qualifi zierte Erstausbildung mit ein-

schließen.

Zweck dieser Personalentwicklung ist es, den 

Leistungsfaktor Personal im Interesse des Unter-

nehmens und der Mitarbeiter zu entwickeln. 

2. Personalentwicklung in einem   
 Unternehmen, das auf dem Weg ist,  
 ein lernendes Unternehmen zu werden

Stahlwerke Bremen, als Unternehmen der Grund-

stoffi ndustrie ist erst auf dem Weg, ein lernendes 

Unternehmen zu werden, d.h. wir erfüllen noch 

durchaus nicht alle Anforderungen, wie sie in 

der obigen Defi nition niedergelegt sind.

Unsere Ziele auf dem Weg zu einer Perso-

nalentwicklung in einem lernenden Unterneh-

men sind 

• unsere Erstausbildung kontinuierlich verbes-

sern;

• unsere Mitarbeiter durch Qualifi zierung dabei 

unterstützen, sich an veränderte Gegebenhei-

ten am Arbeitsplatz anzupassen;

• unseren Führungsnachwuchs aus den eigenen 

Reihen zu entwickeln;

• das Leistungsverhalten unserer Mitarbeiter 

anzuspornen;

• unsere Mitarbeitern auf höherwertige Tätig-

keiten vorzubereiten;

• die gegenwärtigen Qualifi kationen unserer 

Mitarbeiter zu sichern und zu verbreitern;

• die Bereitschaft unserer Mitarbeiter zu erhöh-

nen, Änderungen im Unternehmen zu verste-

hen und sich an Veränderungsprozessen aktiv 

zu beteiligen;

• Innovationsprozesse im Unternehmen durch 

möglichst viele Mitarbeiter aktiv  begleiten zu 

lassen;

• unseren notwendigen Personalbestand vor 

allem hinsichtlich seiner Qualifi kationsstruk-

tur und seines Altersaufbaus zu sichern und 

zu verbessern;

• unseren Mitarbeitern Möglichkeiten eröffnen, 

persönlicher Fähigkeiten zu entwickeln oder 

zu vervollkommnen;

• mit Hilfe eines Bildungscontrolling den Zieler-

reichungsgrad unserer Arbeit ständig zu ver-

folgen und Optimierungsmöglichkeiten schnell 

und zielgerichtet zu erfassen und Umsetzungs-

vorschläge zu erarbeiten.

Wir haben bei unseren Veränderungsprozessen 

und den sie begleitenden Personal- und Organisa-

tionsentwicklungsmaßnahmen u.a. gelernt, dass 

die Veränderung von Organisationen an kollek-

tives Lernen in den die Organisation tragenden 

Gruppen gebunden ist und somit nicht allein an 

die individuelle Kenntnisentwicklung gebunden 

werden kann. Wir mussten zudem beachten 

lernen, dass der Stolz auf eine funktionierende 

Organisation angetastet wird, Organisations-„Ta-

bus“ aufgebrochen werden müssen und Angst 

vor Statusverlust entsteht. Veränderungsprozes-

se beinhalten daher für die Mitarbeiter subjektiv 

und zum Teil auch objektiv Risiken, die sie dazu 

veranlassen können, Widerstand gegen Verän-

derungsprozesse zu leisten, weil sie mehr Nach-

teile als Vorteile befürchten.

3. Finanzielle Leistungen des   
 Unternehmens zur Förderung der  
 berufl ichen Weiterbildung und   
 Anforderungen an die Mitarbeiter

Damit wir uns zum lernenden Unternehmen 

entwickeln, das am Markt langfristig bestehen 

kann, fi nanziert das Unternehmen zahlreiche 

Personalentwicklungsmaßnahmen, stellt aber 

auch Anforderungen an die selbst fi nanzierte be-

rufl iche Weiterbildung durch seine  Mitarbeiter.
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Berufsbegleitende Maßnahmen

Berufsbegleitende Maßnahmen wie spezielle DV-

Schulungen, Ausbildungen in Fahr- und Steuer-

tätigkeiten, Qualifizierungsmaßnahmen zum 

Einrichten elektrischer Maschinen, Weiterbildun-

gen in Hydraulik, Pneumatik, Schweißen, Ar-

beitsrecht, Steuerrecht, zum Umgang mit sucht-

mittelauffälligen Mitarbeitern, Fremdsprachen-

ausbildung etc. werden vom Unternehmen voll-

ständig bezahlt. (Maßnahmekosten und bezahl-

te Freistellung von der Arbeit).

In 2003 haben ca. 65% unserer Mitarbeiter 

an betrieblich fi nanzierten Weiterbildungsmaß-

nahmen teilgenommen.

Personalentwicklungsmaßnahmen im weite-

ren Sinn, die ebenfalls vom Unternehmen voll-

ständig getragen werden (durch bezahlte Frei-

stellung von der Arbeit), sind etwa Teilnahmen 

an regelmäßigen Bereichsgesprächen zur Ein-

schätzung der Wirksamkeit von organisations-

verändernden Maßnahmen oder die Teilnahme 

an Sicherheits- oder Qualitätsviertelstunden.

Berufsverändernde Maßnahmen

Berufsverändernde Personalentwicklungsmaß-

nahmen, als Fortbildung etwa zum Meister oder 

Tech niker, zum Fachwirt etc. werden durch uns 

dahingehend begleitet, dass solche Mitarbeiter 

u. U. von der Arbeit teilweise freigestellt werden, 

soweit dies für die erfolgreiche Maßnahmedurch-

führung notwendig ist. Dies ist beispielsweise 

der Fall, wenn einem Mitarbeiter eine berufsbe-

gleitenden Fortbildung durch seine Schichtarbeit 

ansonsten unmöglich gemacht würde. Die Maß-

nahmekosten müssen von den betreffenden Mit-

arbeiter selbst getragen werden.

Wir begleiten solche Maßnahmen auch durch 

befristete Unterbrechung der arbeitsvertragli-

chen Haupt- und Nebenpfl ichten, etwa wenn ein 

Mitarbeiter noch ein Studium absolvieren will.

An solchen Maßnahmen nahmen im Jahr 

2003 insgesamt etwa 3% unserer Mitarbeiter 

teil.

Anforderungen an unsere Mitarbeiter

Damit unsere Mitarbeiter in einem sich verän-

dernden Unternehmen ihre Beschäftigungsfähig-

keit erhalten, erwarten wir zum einen, dass sie 

sich aktiv an den angebotenen Weiterbildungs-

maßnahmen beteiligen. Wir erwarten, dass sie 

die Maßnahmen auch in ihrer Freizeit vor- und 

nachbereiten. Ebenso erwarten wir, dass sich 

unsere Mitarbeiter auch privat über die Entwick-

lungen in ihrem Beruf und Arbeitsumfeld infor-

mieren und erkannte Defi zite aktiv ausgleichen. 

So können bei uns z.B. nur noch im Rahmen 

eines gesetzlichen Bildungsurlaubs Grundlagen 

der EDV oder Kenntnisse der Anwendung mit 

Microsoft Offi ce Programmen gelernt werden. 

Solches Basiswissen erwarten wir heute von 

unseren Mitarbeiter.

4. Anforderungen an die Umwelt des  
 lernenden Betriebs

Ob Unternehmen und Mitarbeiter auch fi nanziel-

le Anstrengungen für die berufl iche Weiterbil-

dung unternehmen, hängt auch von den Bedin-

gungen in ihrer Umwelt ab. Der regionale Ar-

beitsmarkt ist hier genauso bedeutsam, wie die 

Regelungen, die Politik oder Tarifvertragspartei-

en treffen.

Stichworte zu Anforderungen an die 
Tarifvertragsparteien

Die Tarifvertragsparteien sollten Rahmenbedin-

gungen herstellen, die für uns betriebliche Lö-

sungen ermöglichen, z.B. 

• zusätzliche Arbeitszeiten außerhalb der tarif-

vertraglich vereinbarten Arbeitszeit für Wei-

terbildung betrieblich vereinbaren können; 

• Anwendung des Gelernten durch Flexibilisie-

rung der tarifvertraglichen Entgelte erleich-

tern (Entgeltrahmentarifverträge modernisie-

ren);

• einfachere Sanktionsmöglichkeiten für Mitar-

beiter, die an Weiterbildungsmaßnahmen nicht 

aktiv teilnehmen wollen.
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Stichworte zu Anforderungen an die 
Politik

Die Unternehmen, die sich im Feld der Personal-

entwicklung nicht angemessen bewegen, werden 

mittelfristig in ihren Märkten Schwierigkeiten 

bekommen. Dieses Faktum muss Politik bei sei-

nem Handeln berücksichtigen, indem z.B. keine 

einseitig Strukturen konservierende Wirtschafts-

politik betrieben wird. Ebenso sollte eine Arbeits-

marktpolitik betrieben werden, die die Notwen-

digkeit der Beschäftigungssicherung u.a. durch 

Qualifi zierung auch durch entsprechende for-

dernde Maßnahmen deutlich hervorhebt. 

Die Durchlässigkeit des Bildungssystems, 

wie z.B. die Möglichkeiten des Seiteneinstiegs in 

Bildungsgänge an Hochschulen, muss endlich 

verbessert werden.

Von großer Bedeutung für die Weiterbil-

dungsbereitschaft der Mitarbeiter ist sicherlich 

auch, dass durch entsprechende Rahmenbedin-

gungen die Qualität berufl icher Weiterbildung 

gesichert wird. Die Ergebnisse der Bildungsan-

strengungen werden erst so wirklich arbeits-

marktfähig und helfen bei der Beschäftigungssi-

cherung.

Stichworte zu Anforderungen an die 
Selbstverwaltungsorgane der Wirtschaft

Die Selbstverwaltungsorgane der Unternehmen 

müssen beispielsweise Mediationsleistungen für 

ihre Mitglieder zum Thema betriebliche Weiterbil-

dung erbringen, die Zertifi zierung von Bildungs-

maßnahmen vor Ort sicherstellen und Qualitäts-

sicherung organisieren.

Diese wenige Aussagen geben die Richtung 

an, in die sich die betriebliche Fort- und Weiterbil-

dung über ihre Finanzierung hinaus aus unserer 

Sicht bewegen muss.
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Die demographische Entwicklung stellt uns vor 

schwierige Herausforderungen. Diese gehen ein-

her mit einem massiven wirtschaftlichen Wandel. 

All dies hat entsprechende Rückwirkungen auf 

die Produktivität, die Beschäftigung und das 

Wachstum unserer Volkswirtschaft.

Der Rückgang der Erwerbsbevölkerung führt 

über  die  nachfolgenden  Jahrzehnte  zu  einem 

Rückgang  des  Beschäftigungsvolumens.  Ohne 

Zu  wanderung und bei konstanter Erwerbsquote 

sinkt das Arbeitskräfteangebot von 41 Mio. Per-

sonen im Jahr 1996 auf 24,8 Mio. im Jahr 2040. 

Gleichzeitig ist die Erwerbsbeteiligung der 55 bis 

65-jährigen im OECD-Vergleich in Deutschland 

sehr niedrig. Deutschland liegt acht Prozentpunk-

te unter dem Durchschnitt der OECD. Wir schöp-

fen das Arbeitskräftepotenzial in dieser Alters-

gruppe nur unzureichend aus. 

Die PISA-Studie zeigt, dass Bildungschancen 

zu sehr vom familiären Umfeld und den Startvoraus-

setzungen des Einzelnen abhängen. Unser geglie-

dertes Schulsystem ist wenig durchlässig. Die 

Zahlen der OECD zeigen auch, dass Deutschland 

in Sachen Bildungsbeteiligung nicht Spitze ist. 

Insbesondere Erwachsene aus Risikogruppen 

oder in prekären Beschäftigungsverhältnissen 

werden nur unterdurchschnittlich qualifi ziert. 

Wir verfügen über kein wirkungsvolles Zu-

wanderungsrecht, die Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf ist nur unzureichend gewährleistet, und 

viele gesetzliche Regelungen waren bisher auf ei-

nen frühen Renteneintritt ausgerichtet. Gleichzeitig 

ist bei uns das lebenslange Lernen unterentwi-

ckelt.

Es führt kein Weg daran vorbei: lebenslan-

ges Lernen muss einen höheren Stellenwert be-

kommen. Hierfür sprechen zahlreiche Gründe:

• Voraussetzung für nachhaltige wirtschaftliche 

und gesellschaftliche Entwicklung;

• unzureichende Teilnahme am Prozess des 

lebenslangen Lernens bedeutet: unausgeschöpf-

te Wachstumspotenziale auf nationaler wie 

auf betrieblicher Ebene;

• Arbeitsplätze von morgen unterliegen raschem 

Wandel;

• wachsendes Erfordernis nach Eigenverant-

wortlichkeit und Teamarbeit und Orientie-

rungsnotwendigkeit und Leistungsfähigkeit;

• Auswirkungen der demographischen Entwick-

lung und künftiger Fachkräftemangel;

• Weiterbildung schützt vor Arbeitslosigkeit.

Grundvoraussetzung gerade für eine effektive 

und effi ziente Förderung der Weiterbildung Älte-

rer ist die Beseitigung von Anreizen für einen 

möglichst frühzeitigen Ausstieg aus dem Berufs-

leben. Hier haben wir z.B. mit der Neuordnung 

des SGB III einige Voraussetzungen geschaffen. 

Weitere Neuregelungen zielen darauf ab, die 

Bildungsbeteiligung von Arbeitnehmern zu erhö-

hen. Zu nennen ist hier das Angebot der Agen tur 

für Arbeit die Weiterbildungskosten von Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmern ab 50 Jahren, 

die in Unternehmen mit weniger als 100 Arbeit-

nehmern beschäftigt sind, zu übernehmen. Wie 

bei der Job Rotation und der Entgeltsicherung, 

die den Einstieg älterer Menschen in das Erwerbs-

leben erleichtern soll, ist die Inanspruchnahme 

dieser neuen Instrumente leider noch sehr ge-

ring. Lebenslanges Lernen ist vielerorts als Not-

wendigkeit noch nicht ausreichend in den Köpfen 

der Menschen verankert.

Andererseits  wird  Weiterbildung  gerade 

auch aus individueller Sicht als lohnend empfun-

den, wie verschiedene Befragungen gezeigt ha-

Klaus Brandner
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ben. Schaut man, an welche Altersgruppen sich 

Bildungstransfers und steuerrechtliche Regelun-

gen richten, so zeigt sich, dass sich diese mehr-

heitlich auf jüngere Menschen konzentrieren. 

Besonders gering sind die Ausgaben bei den 49- 

bis 59-Jährigen und verschwindend gering bei 

den 59- bis 64-Jährigen. Je nach berufl icher Stel-

lung und soziodemographischen Merkmalen ist 

der Eigentanteil an den Weiterbildungskosten 

beträchtlich. Er schwankt zwischen 31 und 63 

Prozent. Damit entscheidet der fi nanzielle Spiel-

raum des Einzelnen über die Weiterbildungsbe-

teiligung. Unterhalb bestimmter Einkommens-

schichten gibt es hier hierzu jedoch kaum fi nan-

zielle Spielräume. 

Die Realität zeigt auch, dass viele Arbeits-

plätze zu wenig Lernchancen bieten und die Wei-

terbildungsbeteiligung ungleich verteilt ist. Eine 

Beschäftigung in einem kleinen oder einem mitt-

leren Unternehmen erhöht für den Arbeitnehmer 

das Risiko der Nicht-Teilnahme an berufl icher 

Weiterbildung. Der Anteil derjenigen, die an be-

rufl icher Weiterbildung teilnehmen, sinkt mit 

dem Alter. Während sie für die 35- bis 49-Jähri-

gen bei 36 Prozent liegt, beträgt sie bei den 50- 

bis 64-Jährigen lediglich 18 Prozent.

Welche Hauptprobleme sehen die Praktiker 

bei der betrieblichen Weiterbildung:

• Für Betriebsräte (Betriebe über 200 Beschäftig-

te, FATK-Betriebsbefragung 2003) bestehen-

den die Schwierigkeiten hauptsächlich (nach 

abnehmender Bedeutung sortiert) in der feh-

lenden Chancengleichheit zur Teilnahme, un-

zureichender innerbetrieblicher Transparenz 

des Angebots, einer zu geringen Systematik/

Qualität bei der Bedarfsermittlung, einem nur 

kurzen Planungshorizont der Unternehmen, 

den hohen Kosten der Weiterbildung, einer 

un klaren Kosten-Nutzen-Relation, mangeln-

dem Interesse und dem fehlenden Transfer in 

die Praxis.;

• Manager sehen Probleme vor allem in der Qua-

litätsbeurteilung der Weiterbildungsanbieter, 

den Kosten der Weiterbildung, der Intranspa-

renz des Weiterbildungsmarktes, der Abstim-

mung der betrieblichen Planungsprozesse, 

dem Transfer in die Praxis, einem abnehmen-

den Planungshorizont und unklaren Kosten-

Nutzen-Relationen.

In der Praxis zeichnet sich ab, dass tarifvertrag-

liche- und betriebsverfassungsrechtliche Rege-

lungen auf der betrieblichen Ebene erst „leben“ 

müssen. Eine wichtige Frage hierbei ist, wie 

können Strukturen geschaffen werden, die die 

Umsetzung von Tarifverträgen unterstützen?

Hier ist eine völlig unterschiedliche Handha-

bung in den Betrieben zu beobachten. Für viele 

Personalverantwortliche ist Personalarbeit nur 

reine Personalverwaltung. Als Zwischenergebnis 

kann aber festgestellt werden:

• Sensibilität für Weiterbildungsfragen ist ge-

stiegen;

• Weiterbildungsplanung und Bedarfsermittlung 

werden häufi ger betrieben;

• Tarifverträge wirken sensibilisierend und 

stützend auf Initiativen, die meist von den Be-

triebsräten ausgehen;

• in einer Reihe von Fällen haben sie als Initial-

zünder gewirkt;

• nicht selten gab es Anstöße für betriebliche 

Diskussionen und Aktivitäten;

• das Gros der Betriebe wurde durch tarifver-

tragliche Regelungen allerdings bisher in der 

Weiterbildungspraxis nicht nachhaltig beein-

fl usst;

• die Relevanz des Themas wurde auf beiden 

Seiten klar erkannt. Die Kompetenz ist gestie-

gen;

• ob die Betriebsparteien diese Angebote in der 

Breite aufnehmen bleibt offen.

Lernzeitkonten stellen ein sinnvolles Instrument 

dar, um die Weiterbildungsaktivitäten in den 

Betrieben zu steigern. Dies zeigen verschiedene 

empirische Studien. Dem steht gegenwärtig je-

doch noch ein unzureichender Insolvenzschutz 

entgegen. Hier ist ein sinnvoller Ansatzpunkt für 

gesetzgeberische Aktivitäten gegeben. Insgesamt 

gibt es einen Strauß von Möglichkeiten, die fi nan-

ziellen Grundlagen für lebenslanges Lernen zu 

sichern. 
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Welche Ansatzpunkte gibt es?

• Förderinstrumente müssen auf die betriebli-

chen Bedürfnisse abgestellt werden;

• lebenslanges Lernen im Unternehmen, d.h. 

u.a. Rahmenbedingungen für Initiativen ver-

bessern; Vorreitermodelle fördern; Lernkosten 

dort reduzieren, wo der Markt versagt; Verein-

barungen der Sozialpartner zum lebenslangen 

Lernen und Lernzeitkonten fördern;

• „Bildungssparen statt Bausparen“;

• Einrichtung  von  Weiterbildungsagenturen 

durch die Sozialpartner;

• Einrichtung von Branchenfonds zur Förde-

rung der Weiterbildung von Leiharbeitneh-

mern;

• Umgestaltung  der  Altersteilzeit  von  einem 

Frühverrentungs- zu einem Eingliede rungsin-

strument bei gleichzeitiger Verlängerung der 

Geltungsdauer des Gesetzes;

• gesetzliche Regelungen zur  Insolvenzsicherung 

der Guthaben auf den Lernzeitkonten der Be-

schäftigten;

• nachgelagerte Besteuerung von Lernzeitkon-

ten;

• Guthaben auf Lernzeitkonten könnten gespeist 

werden aus Ansprüchen aus dem Bildungsur-

laubsgesetz, bestehenden tarifl ichen und be-

trieblichen Freistellungsansprüchen sowie wei -

teren auf Zeitkonten angesparten Zeiten;

• konsistente Anerkennung von Aufwendungen 

für lebenslanges Lernen im Einkommenssteu-

errecht;

• Erwachsenenförderungsgesetz („kleine Lö-

sung“: Sicherung des Lebensunterhaltes beim 

Nachholen eines schulischen, berufl ichen oder 

Hochschulabschlusses) bzw. Bildungsförde-

rungsgesetz („große“ Lösung: Zusammenfas-

sung BaföG und Erwachsenenbildungsgesetz 

zu einheitlichem Gesetz);

• Bereitstellung von Bildungstransfers verstärkt 

auch für Ältere.

Wir alle sind gefordert. Tarifpartner,  Unternehmen 

und Politik müssen sich gemeinsam den demo-

graphischen Herausforderungen stellen und da-

zu beitragen, dass lebenslanges Lernen einen 

höheren Stellenwert bekommt.
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Kernthese:

Wann und wie berufl iche Bildung zu erfolgen 

hat, kann nicht von oben festgelegt werden, 

sondern richtet sich nach dem jeweiligen Bedarf 

und kann nur individuell entschieden werden. 

Dies gilt für die Ausbildung ebenso wie für die 

berufl iche Weiterbildung. Nur wenn sich Aus- 

und Weiterbildung nach dem jeweiligen Bedarf 

richten, können sie erfolgreich sein und Beschäf-

tigungsfähigkeit sichern. 

8 Daher sind enge staatliche Regulierungen 

grundsätzlich abzulehnen. Statt dessen 

müssen die Rahmenbedingungen so ge-

stal tet werden, dass sich Investitionen der 

ver schiedenen Akteure in Aus- und Weiter-

bildung lohnen.

Ausbildung:

Die Wirtschaft investiert jedes Jahr rund 28 Mrd. 

Euro in ihre rund 1,6 Mio. Auszubildenden. Aus-

bildungshemmend wirkt sich die zur Zeit schlech-

te wirtschaftliche Lage, die mangelnde Ausbil-

dungsreife und –motivation vieler Jugendlicher, 

die hohen Ausbildungsvergütungen sowie fehlen-

de fl exible Ausbildungsberufe aus. An diesen 

eigentlichen Problemen des Ausbildungsmarktes 

ändert eine Ausbildungsplatzabgabe nichts. Sie 

würde statt dessen zu weniger statt mehr Aus-

bildung führen.

Den Plänen zur Einführung einer gesetzli-

chen Umlagefi nanzierung in der Ausbildung er-

teilt die Wirtschaft daher eine deutliche Absage. 

Die Einführung wäre der Anfang vom Ende des 

Barbara Dorn
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erfolgreichen, international einzigartigen Sys-

tems der betrieblich verantworteten Berufsaus-

bildung. Viele Unternehmen werden sich aus 

einer staatlich gegängelten und über Fonds kon-

trollierten Ausbildung zurückziehen. Eine Abga-

be bringt nur Schaden, keinen Nutzen. 

8 Daher fordert die Wirtschaft, die Leistun-

gen des Ausbildungssystems nicht zu ge-

fährden und die einzelbetriebliche Finan-

zierung nicht zu verändern.

Weiterbildung:

Die Wirtschaft engagiert sich im Bereich der 

berufl ichen Weiterbildung mit jährlichen Inves-

titionen von ca. 17 Mrd. Euro. Sie ist der größte 

Finanzier berufl icher Weiterbildung und fördert 

somit aktiv die Beschäftigungsfähigkeit vieler 

Menschen. 

Das Weiterbildungsengagement der Wirt-

schaft ist sehr vielfältig. Maßnahmen, die das 

Know-how der Arbeitnehmer an die neuen tech-

nisch-organisatorischen Veränderungen anpas-

sen, stehen im Vordergrund betrieblicher Maß-

nahmen. Darüber hinaus fördert die Wirtschaft 

beispielsweise Maßnahmen zur Aufstiegsfortbil-

dung ihrer Mitarbeiter und ermöglicht ihnen ein 

berufsbegleitendes Studium an Universitäten, 

Fachhochschulen und Berufsakademien.

8 Forderungen nach gesetzlichen oder ande-

ren regulierenden Vorgaben lehnen die 

Arbeitgeber ab. Dies würde die Effi zienz 

der Weiterbildung beeinträchtigen.
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Verteilung der Weiterbildungsausgaben nach Finanzier 1999

21 %

18 %

7 %

54 %

Quelle: Zahlen der Expertenkommission Finanzierung Lebenslagen Lernens, 2002
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Quelle: Institut der Deutschen Wirtschaft Köln

Zwei Grundsätze sind zur Unterstützung und 

wei teren Entfaltung des Engagements der Wirt-

schaft auch künftig von entscheidender Bedeu-

tung: Das Subsidiaritätsprinzip muss ebenso 

gewahrt werden wie das Prinzip der Selbstregu-

lierung des Weiterbildungsmarktes.

Bei der Weiterbildung geht es nicht nur um 

die Stärkung der Wettbewerbs- und Innovations-

fähigkeit der Unternehmen, sondern für jeden 

Einzelnen auch um die individuelle Sicherung 

seiner Beschäftigungsfähigkeit. Betriebliche Wei-

terbildung ist ein gemeinsames Anliegen von 

Betrieb und Mitarbeiter; den Nutzen haben  beide 

Seiten, daher sollten sich beide auch den Auf-

wand teilen. Vor diesem Hintergrund ist es nicht 

zu rechtfertigen, dass rund vier Fünftel der be-

trieblichen Weiterbildung während der Arbeitszeit 

und nur ein Fünftel in der Freizeit  stattfi ndet.
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Tabelle 1: Weiterbildung in der Arbeitszeit

Informationsveranstaltungen

Anteile der Weiterbildung1 in der Arbeitszeit in Prozent des gesamten Stundenvolumens

Externe Lehrveranstaltungen

74,5

79,7

84,1

84,2

1 Unterstellt ist, dass Lernen in der Arbeitssituation und Umschulungsmaßnahmen vollständig, selbstgesteuertes Lernen mit Medien zur Hälfte in der Arbeitszeit stattfi ndet

2 Gewichtet mit den Teilnehmerstunden je Mitarbeiter

Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft, Köln

Interne Lehrveranstaltungen

Durchschnitt2

1992 1995 1998 2001

73,1

75,8

84,3

80,4

76,7

79,8

80,5

80,1

79,3

78,0

76,0

78,0

Forderungen nach fi xierten Ansprüchen auf Wei-

terbildung gegenüber den Betrieben gehen an den 

aktuellen Entwicklungen vorbei: Die eigent liche 

Herausforderung ist heute die Verzahnung von 

Lernen und Arbeiten und die Nutzung selbst orga-

nisierter Lernprozesse. Entscheidend ist das Sub-

sidiaritätsprinzip bei der Sach- und Finanzverant-

wortung für die verschiedenen Felder und Zwecke 

berufl icher Weiterbildung.

8 Weiterbildung, die betrieblich veranlasst 

wird und den betrieblichen Qualifi ka-

tionsbedarf deckt, fällt in die Verantwor-

tung des Arbeitgebers. Der betriebliche 

Kostenbeitrag muss verstärkt durch Res-

sourcen des Arbeitnehmers, zum Beispiel 

Zeitanteile, ergänzt werden. Persönliche 

Weiterbildungsinteressen, die nicht aus 

den Erfordernissen des Betriebes resultie-

ren, sind Sache des einzelnen Arbeitneh-

mers.

8 Nur im Zusammenhang mit der weiteren 

Flexibilisierung von Arbeitszeiten und der 

Schaffung von Langzeit- und Lebensar-

beitszeitkonten können Weiterbildungs-

fragen auch Gegenstand tarifvertraglicher 

Rahmenvereinbarungen werden. So könn-

ten zum Beispiel angesparte Arbeits stun-

den in Qualifi zierungszeiten umgewid-

met werden.

Die Qualität einer berufl ichen Weiterbildungs-

maßnahme wird daran gemessen, wie der Arbeit-

nehmer die erworbenen Qualifi kationen an sei-

nem Arbeitsplatz anwenden kann. 

8 Eindimensionale Qualitätstests und staat-

liche Qualitätsvorschriften werden den 

komplexen Strukturen des Weiterbildungs-

marktes nicht gerecht. Erste Erfahrungen 

mit den Weiterbildungstests der Stiftung 

Warentest zeigen – trotz der grundsätzlich 

positiven Bewertung durch die Stiftung – 

erhebliche Probleme aufgrund des Charak-

ters des Untersuchungsgegenstandes. So 

stellt die Stiftung selber fest, dass die direk-

te Aussagekraft von Tests gerade von Prä-

senzseminaren und Blended Learning we-

gen des Marktatomismus, der zeitlichen 

Dynamik und dem Bezug nur auf vergleich-

bare Angebote stark eingeschränkt ist.

8 Die Qualität der Angebote hängt von der 

Funktionsfähigkeit des Weiterbildungs-

marktes und den Rahmenbedingungen ab. 

Es geht um Markttransparenz und kunden-

orientierte Qualitätssicherungssysteme.
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